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Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts
1. Abgeordneter
Volker

Beck

(Köln)
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Auswirkungen auf die Zivilbevölke-
rung und die Menschenrechtslage (bürgerlich-
politische- sowie wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Menschenrechte – WSK-Rechte)
sind nach Ansicht der Bundesregierung auf-
grund der militärischen „Green-Hunt“-Aktion
Indiens gegen bewaffnete Gruppen der Maois-
ten (Naxalites) zu befürchten?
Antwort der Staatsministerin Cornelia Pieper

vom 6. September 2010
Vor dem Hintergrund eskalierender Gewalt durch bewaffnete Grup-
pen der sogenannten Naxalitenbewegung vor allem im östlichen
Kernindien (Bundesstaaten Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa und
Westbengalen) haben die indischen Sicherheitskräfte seit Ende 2009
ihr Vorgehen in einem Teil der betroffenen Regionen verstärkt
(„Green Hunt“). Die indische Regierung hat die naxalitische Aktivi-
täten bündelnde „Communist Party of India (Maoist)“ landesweit als
terroristische Vereinigung eingestuft und verboten.

Die Auseinandersetzungen forderten bereits zahlreiche Todesopfer
sowohl auf Seiten der Aufständischen als auch bei den eingesetzten
staatlichen Sicherheitskräften und in der Zivilbevölkerung.

Der Konflikt insgesamt wirkt sich negativ auf die Lage der Zivilbe-
völkerung in den betroffenen Gebieten aus und stellt auch die Um-
setzung ziviler Entwicklungsvorhaben durch die indische Regierung
in Frage.
2. Abgeordnete
Edelgard
Bulmahn

(SPD)
Welche konkreten Projekte und Maßnahmen
sollen aus Sicht der Bundesregierung aufgrund
der geplanten Kürzungen im Entwurf des
Haushaltes des Auswärtigen Amts für das Jahr
2011 in der Titelgruppe „Maßnahmen und
Leistungen zur Sicherung von Frieden und
Stabilität einschließlich humanitärer Hilfsmaß-
nahmen“ zukünftig nicht mehr gefördert wer-
den?
Antwort der Staatsministerin Cornelia Pieper
vom 8. September 2010
Die Bundesregierung steht zu ihrem Engagement in den Bereichen
Krisenprävention, Friedenserhaltung und Konfliktbewältigung, so
wie dies auch im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP
vom Oktober 2009 niedergelegt ist. Vor dem Hintergrund der jüngs-
ten Wirtschafts- und Finanzkrise, der Verschuldung der öffentlichen
Haushalte und der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse
waren jedoch Kürzungen im Bundeshaushalt nicht zu vermeiden.
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Das Auswärtige Amt trägt die Einsparbemühungen der Bundesregie-
rung mit.

Laufende Projekte der zivilen Krisenprävention, die zum Teil auch
überjährig bis 2011 oder 2012 hinein angelegt sind, sind von Mittel-
kürzungen ausgenommen. Projekte, deren Laufzeit 2010 endet, wer-
den gleichfalls ohne Einschränkungen fortgeführt. Anzahl und Grö-
ße von Neuvorhaben werden dagegen absehbar angepasst werden
müssen.

Im Bereich Humanitäre Hilfe wird das Auswärtige Amt in akuten
Notsituationen auch weiterhin flexibel angemessene Hilfsbeiträge
leisten. Die dazu laut Regierungsentwurf mit 76 Mio. Euro zur Ver-
fügung stehenden Mittel liegen immer noch deutlich über denen der
Haushaltsjahre 2006 und 2007 (je 60 Mio. Euro).
3. Abgeordnete
Edelgard

Bulmahn

(SPD)
In welcher Form und mit welchem Ergebnis
fanden von Seiten der Bundesregierung Ge-
spräche mit Nichtregierungsorganisationen
und Projektpartnern über geplante Kürzungen
im Bereich der Zivilen Krisenprävention, der
Friedenserhaltung und der Konfliktbewälti-
gung im Entwurf für den Bundeshaushalt 2011
statt?
Antwort der Staatsministerin Cornelia Pieper

vom 8. September 2010
Die Bundesregierung ist im permanenten Dialog mit der Zivilgesell-
schaft (z. B. im Beirat Zivile Krisenprävention) und anderen Projekt-
partnern wie die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, der
KfW Bankengruppe oder Internationalen Organisationen. Die Part-
ner wurden zu einem frühen Zeitpunkt über die angepasste Mittel-
lage informiert.
4. Abgeordnete
Edelgard

Bulmahn

(SPD)
In welcher Form und in welchem Umfang sind
aus Sicht der Bundesregierung Projekte der
Krisenprävention, der Konfliktbewältigung
und der Friedenskonsolidierung im Sudan von
den geplanten Kürzungen in diesem Bereich
im Entwurf für den Bundeshaushalt 2011 be-
troffen?
Antwort der Staatsministerin Cornelia Pieper

vom 8. September 2010
Laufende und überjährige Projekte in der Republik Sudan sind von
Mittelkürzungen nicht betroffen; auf die Antwort zu Frage 2 wird
verwiesen. Planungen zu Neuvorhaben 2010 und 2011 laufen weiter.
Ob im laufenden oder im kommenden Haushaltsjahr trotz der Priori-
tät des Themas Sudan einzelne Projekte aufgrund der Haushalts-
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situation nicht durchführbar sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht absehbar.
5. Abgeordnete
Dr. Gesine

Lötzsch
(DIE LINKE.)
Welche Staaten sind aus der Sicht der Bundes-
regierung Unrechtsstaaten?
Antwort der Staatsministerin Cornelia Pieper

vom 6. September 2010
Wie die Bundesregierung bereits in ihrer Antwort vom 24. Oktober
2008 auf Bundestagsdrucksache 16/10733 vom 31. Oktober 2008 auf
Ihre gleichlautende Frage ausgeführt hat, gibt es den Begriff „Un-
rechtsstaaten“ im Völkerrecht nicht. Für Fragen der allgemeinen
politischen Begrifflichkeit beansprucht die Bundesregierung keine
Definitionshoheit.
6. Abgeordnete
Dr. Gesine

Lötzsch

(DIE LINKE.)
Welche Staaten sind aus der Sicht der Bundes-
regierung Diktaturen?
Antwort der Staatsministerin Cornelia Pieper

vom 6. September 2010
Auch für den Begriff „Diktaturen“ gilt das in der vorherigen Ant-
wort für den Begriff „Unrechtsstaaten“ Ausgeführte.
7. Abgeordneter
Dr. Rolf

Mützenich

(SPD)
Ist die Bundesregierung von ihrem Ziel, den
Abzug der taktischen Atomwaffen aus
Deutschland zu fordern, wieder abgerückt,
nachdem der Bundesminister des Auswärtigen,
Dr. Guido Westerwelle, dieses Vorhaben öf-
fentlich nur noch als „langfristiges Ziel“ be-
zeichnet und die Bundeswehr in einem offiziel-
len Planungsdokument im Gegensatz zu den
Festlegungen im Koalitionsvertrag und im Wi-
derspruch zum fraktionsübergreifenden Be-
schluss des Deutschen Bundestages vom März
dieses Jahres (Bundestagsdrucksache 17/1159)
sogar die Nuklearwaffenfähigkeit der deut-
schen Luftwaffe als „Dauereinsatzaufgabe“ de-
finiert?
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8. Abgeordneter
Dr. Rolf

Mützenich

(SPD)
Mit welchen glaubhaften Argumenten meint
die Bundesregierung die NATO-Partner von
der Notwendigkeit des Abzuges der taktischen
Atomwaffen noch überzeugen zu können,
wenn sie innenpolitisch eine unklare Position
vertritt bzw. offizielle bundeswehrinterne Fest-
legungen zulässt?
Antwort des Staatsministers Dr. Werner Hoyer

vom 6. September 2010
Die Bundesregierung ist von ihrem Ziel, sich in der NATO sowie ge-
genüber den amerikanischen Verbündeten dafür einzusetzen, dass
die in der Bundesrepublik Deutschland verbliebenen Atomwaffen
abgezogen werden, nicht abgerückt.

Sie unterstützt die Einbeziehung taktischer Nuklearwaffen in den
weiteren Abrüstungsprozess zwischen den Vereinigten Staaten von
Amerika und der Russischen Föderation und setzt sich auch im Zuge
der Ausarbeitung einer neuen NATO-Strategie für eine Überprüfung
von Rolle und Umfang nuklearer Bewaffnung im heutigen Sicher-
heitsumfeld ein.

Deutschland nimmt im Rahmen seiner Bündnisverpflichtungen an
der kollektiven Verteidigungsplanung des Bündnisses auch in Bezug
auf Nuklearwaffen teil.

Im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der nuklearen Teilhabe
ist die Bereitstellung nuklearwaffenfähiger Trägermittel bundeswehr-
intern als Dauereinsatzaufgabe im Inland definiert. Diese begriffli-
che Festlegung ist weder neu, noch bedeutet sie, dass die Streitkräfte
die nukleare Teilhabe ungeachtet etwaiger Vorgaben der Bundesre-
gierung auf unbestimmte Zeit weiter fortsetzen würden.
9. Abgeordneter
Dr. Rolf

Mützenich

(SPD)
Wie schätzt die Bundesregierung die politi-
schen Konsequenzen der gezielten Tötungen
durch US-Spezialkräfte, die nach öffentlich ge-
wordenen Angaben der USA allein in der Zeit
zwischen 8. Mai und 8. August 2010 über 360
hochrangige und mittelrangige Kommandeure
der afghanischen Aufständischen getötet ha-
ben sollen?
Antwort der Staatsministerin Cornelia Pieper

vom 8. September 2010
In dem von Ihnen genannten Zeitraum konnte eine gewisse Schwä-
chung der Führungsstruktur der regierungsfeindlichen Kräfte be-
obachtet werden. Zu einem Zusammenhang zwischen dieser Ent-
wicklung und den gezielten Operationen kann die Bundesregierung
jedoch keine abschließende Aussage treffen.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern
10. Abgeordneter
Volker

Beck

(Köln)
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie viele öffentlich-rechtliche Verträge mit
Privaten hat die Bundesregierung in den letz-
ten zehn Jahren im Namen der Bundesrepu-
blik Deutschland abgeschlossen, und auf wel-
cher Rechtsgrundlage ist sie zum Abschluss
derartiger Verträge berechtigt?
Antwort der Staatssekretärin Cornelia Rogall-Grothe

vom 3. September 2010
Der Abschluss öffentlich-rechtlicher Verträge mit Privaten wird nicht
grundsätzlich statistisch erfasst. Eine abschließende Erhebung der
Anzahl solcher Verträge war innerhalb der zur Verfügung stehenden
Zeit daher nicht in allen Bundesministerien möglich. Im Rahmen
einer kurzfristig durchgeführten Abfrage in den Ressorts (einschließ-
lich Bundeskanzleramt, Beauftragter für Kultur und Medien und
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung) konnte ermittelt
werden, dass von einem Abschluss von zumindest 2 000 öffentlich-
rechtlichen Verträgen seit dem Jahr 2000 auszugehen ist.

Rechtsgrundlagen hierfür bieten § 54 ff. des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes und § 53 ff. des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB X),
die zum Teil durch fachrechtliche Vorschriften ergänzt werden.
11. Abgeordneter
Volker

Beck

(Köln)

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Grenzen hat die Bundesregierung
beim Abschluss von öffentlich-rechtlichen Ver-
trägen mit Privaten zu beachten, insbesondere
mit Blick auf den Grundsatz der Verfassungs-
organtreue und die Mitwirkungsrechte der
Bundesländer?
Antwort der Staatssekretärin Cornelia Rogall-Grothe
vom 3. September 2010
Voraussetzungen und Grenzen des Abschlusses öffentlich-rechtlicher
Verträge ergeben sich aus § 54 ff. des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes. Das Erfordernis einer Beteiligung des Deutschen Bundestages
und gegebenenfalls des Bundesrates richtet sich nach dem Inhalt des
Vertrages.



Deutscher Bundestag – 17. WahlperiodeDrucksache 17/2892 – 6 –
12. Abgeordnete
Katja

Dörner

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie bewertet die Bundesregierung das Urteil
des Amtsgerichts Gießen (Az. 244 F 1159/09
VM) vom 16. Juli 2010, demnach § 80
Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes und § 12
Absatz 1 des Asylverfahrensgesetzes im Wider-
spruch zur UN-Kinderrechtskonvention ste-
hen und mit einer entsprechenden Anpassung
des Aufenthaltsgesetzes und des Asylverfah-
rensgesetzes zu rechnen ist (siehe Begründung
des Urteils)?
Antwort des Staatssekretärs Klaus-Dieter Fritsche

vom 6. September 2010
Die Bundesregierung teilt die Rechtsauffassung des Amtsgerichts
Gießen in der in der Frage zitierten Entscheidung nicht, wonach
durch die Rücknahme der deutschen Erklärung zur UN-Kinder-
rechtskonvention insoweit eine Änderung der Rechtslage eingetreten
sei. Bereits im Zweiten Staatenbericht der Bundesrepublik Deutsch-
land an die Vereinten Nationen gemäß Artikel 44 Absatz 1 Buchsta-
be b des Übereinkommens über die Rechte des Kindes (Bundestags-
drucksache 14/6241, dort S. 14) hat sie Folgendes ausgeführt:

„82. Die Bundesregierung hat die Abschließenden Beobachtungen
des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes zum Erstbericht
Deutschlands sowie die Aufforderung der Weltkonferenz für Men-
schenrechte zum Anlass genommen zu prüfen, ob nach der umfas-
senden Reform des Kindschaftsrechts eine Rücknahme der deut-
schen Erklärung möglich ist. Hinzu kam eine Entschließung des Par-
lamentes an die Adresse der Bundesregierung, die bei der Unter-
zeichnung abgegebene Erklärung insgesamt zurückzunehmen. Die
Entschließung war auf Initiative der Kinderkommission des Deut-
schen Bundestages zustande gekommen.

83. Bei dieser Prüfung hat sich gezeigt, dass es aus heutiger Sicht
nicht notwendig gewesen wäre, die deutsche Erklärung abzugeben.
Es handelt sich im Wesentlichen um Erläuterungen, die Fehl- bzw.
Überinterpretationen, die im Zusammenhang mit der Konvention
denkbar sind, vermeiden sollten. Diese Auslegungen der Konvention
würden in gleichem Maße gelten, wenn die Erklärung nicht abgege-
ben worden wäre.“

Im Übrigen wird auf die Antwort des Staatssekretärs im Bundesmi-
nisterium des Innern, Klaus-Dieter Fritsche, vom 24. August 2010
auf die Schriftliche Frage Nr. 19 auf Bundestagsdrucksache 17/2818
der Abgeordneten Marlene Rupprecht (Tuchenbach) vom 17. Au-
gust 2010, verwiesen.
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13. Abgeordnete
Katja

Dörner

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Erhält die Bundesregierung, vertreten durch
das Bundesministerium des Innern, vor diesem
Hintergrund die Zusage gegenüber den Bun-
desländern aufrecht, dass „mit der Rücknahme
der Erklärung keine Änderung des Aufent-
halts- und Asylverfahrensrechts verbunden ist“
(Protokollnotiz in der Beschlussniederschrift
über die 190. Sitzung der Ständigen Konferenz
der Innenminister und -senatoren der Länder
am 27./28. Mai 2010 in Hamburg, TOP 19)?
Antwort des Staatssekretärs Klaus-Dieter Fritsche

vom 6. September 2010
Ja
14. Abgeordnete
Ulla

Jelpke

(DIE LINKE.)
Aus welchen Staaten sind in diesem Jahr Ver-
bindungsbeamte welcher Sicherheitsbehörden
(einschließlich der Nachrichtendienste) in Si-
cherheitsbehörden und Kooperationsplattfor-
men von Sicherheitsbehörden (Gemeinsames
Terrorismusabwehrzentrum – GTAZ –, Ge-
meinsame Lagezentren etc.) in der Bundesre-
publik Deutschland tätig?
15. Abgeordnete
Ulla

Jelpke

(DIE LINKE.)
Welchen Behörden und Organisationseinhei-
ten sind sie jeweils zugeordnet, und welche
Aufgaben erfüllen sie dort?
Antwort des Staatssekretärs Klaus-Dieter Fritsche

vom 6. September 2010
Das Bundesministerium des Innern hat die Antworten des Staatsse-
kretärs Klaus-Dieter Fritsche vom 6. September 2010 als „VS – Nur
für den Dienstgebrauch“ eingestuft.

Die Antworten sind in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bun-
destages hinterlegt und können dort nach Maßgabe der Geheim-
schutzordnung eingesehen werden.
16. Abgeordneter
Jan

Korte
(DIE LINKE.)
Welche deutschen Sicherheitsbehörden (ein-
schließlich der Nachrichtendienste) entsenden
Verbindungsbeamte in andere deutsche Sicher-
heitsbehörden, und welchen Organisationsein-
heiten sind sie dort jeweils zugeordnet?



Deutscher Bundestag – 17. WahlperiodeDrucksache 17/2892 – 8 –
17. Abgeordneter
Jan

Korte

(DIE LINKE.)
Verbindungsbeamte welcher Bundesbehörden
für Sicherheit (einschließlich der Nachrichten-
dienste) sind derzeit in Sicherheitsbehörden
der Länder (einschließlich der Landesverfas-
sungsschutzämter) tätig, und welche Aufgaben
erfüllen sie dort jeweils?
Antwort des Staatssekretärs Klaus-Dieter Fritsche

vom 6. September 2010
Das Bundesministerium des Innern hat die Antworten des Staatsse-
kretärs Klaus-Dieter Fritsche vom 6. September 2010 als „VS – Nur
für den Dienstgebrauch“ eingestuft.

Die Antworten sind in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bun-
destages hinterlegt und können dort nach Maßgabe der Geheim-
schutzordnung eingesehen werden.
18. Abgeordneter
Dr. Wolfgang

Stengmann-Kuhn

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregie-
rung die Erwerbsbeteiligung von Beamten im
Alter von 60 bis 64 Jahren?
Antwort der Staatssekretärin Cornelia Rogall-Grothe

vom 7. September 2010
Die Bundesregierung versteht unter dem Begriff der „Erwerbsbeteili-
gung“ das Verhältnis der Altersgruppe der 60- bis 64-jährigen Beam-
ten zu der entsprechenden Altersgruppe der Bevölkerung und ihrer
Erwerbstätigkeit. Grundlage sind die Daten des Statistischen Bun-
desamtes zu den Beschäftigten des Bundes in der gefragten Alters-
gruppe zum Stichtag 30. Juni 2009.

Im Zuständigkeitsbereich des Bundes liegt die Zahl der Bundesbeam-
ten im Alter von 60 bis 64 Jahren bei 8 736 Personen. Das ist ein An-
teil von rd. 6,7 Prozent an allen Beamten und Richtern des Bundes.
Die Erwerbsbeteiligung der Beamten im Alter von 60 bis 64 Jahren
macht gemessen an der Gesamtzahl aller Erwerbstätigen zwischen 60
und 64 Jahren rd. 0,52 Prozent und gemessen an der Gesamtbevöl-
kerung in dieser Altersgruppe rd. 0,20 Prozent aus.
19. Abgeordneter
Frank
Tempel

(DIE LINKE.)
In welchen Bundesministerien und obersten
Bundesbehörden üben welche privaten Sicher-
heitsfirmen Sicherheitsfunktionen aus?
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20. Abgeordneter
Frank

Tempel

(DIE LINKE.)
Wie hoch ist der Anteil privater Sicherheits-
kräfte bei Bundesministerien und obersten
Bundesbehörden an der Gesamtzahl der dort
tätigen Sicherheitskräfte (bitte prozentual und
absolut angeben), und wie haben sich diese
Zahlen seit dem Jahr 1998 entwickelt?
21. Abgeordneter
Frank

Tempel

(DIE LINKE.)
Wie hoch ist der Anteil der Teilzeitbeschäftig-
ten bei privaten und staatlichen Sicherheits-
kräften bei Bundesministerien und obersten
Bundesbehörden, und welche Unterschiede
gibt es in der Höhe der Bezahlung zwischen
privaten und staatlichen Beschäftigten?
22. Abgeordneter
Frank

Tempel

(DIE LINKE.)
Welche Qualifikationen und Kompetenzen
werden von den privaten Firmen und Mitar-
beitern gefordert die Sicherheitsaufgaben bei
Bundesministerien und obersten Bundesbehör-
den ausüben, und wer ist für ihre Weiterbil-
dung und Anpassung an neue Herausforderun-
gen verantwortlich?
Antwort der Staatssekretärin Cornelia Rogall-Grothe

vom 7. September 2010
Das Bundesministerium des Innern hat die Antworten der Staatssek-
retärin Cornelia Rogall-Grothe vom 7. September 2010 als „VS –
Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft.

Die Antworten sind in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bun-
destages hinterlegt und können dort nach Maßgabe der Geheim-
schutzordnung eingesehen werden.
23. Abgeordneter
Alexander

Ulrich

(DIE LINKE.)
Wie bewertet die Bundesregierung den am
13. Juli 2010 vorgelegten Vorschlag der EU-
Kommission zum Thema Saisonarbeiter aus
Drittstaaten (KOM(2010) 379 endg.) insbeson-
dere im Hinblick auf die Notwendigkeit einer
europäischen Regelung (Bedarf an Saison-
arbeitskräften, nationales oder europäisches
Vorgehen etc.)?
Antwort des Staatssekretärs Klaus-Dieter Fritsche
vom 6. September 2010
Der Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und
des Rates über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt
von Drittstaatsangehörigen zwecks Ausübung einer saisonalen Be-
schäftigung („Richtlinien-Vorschlag Saisonarbeitnehmer“), den die
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EU-Kommission am 13. Juli 2010 vorgelegt hat, wird derzeit von der
Bundesregierung geprüft; dies auch im Hinblick auf die Frage der
Notwendigkeit einer europäischen Regelung.
24. Abgeordneter
Alexander
Ulrich

(DIE LINKE.)
Welchen Teilen des o. g. EU-Kommissionsvor-
schlags stimmt die Bundesregierung zu, bei
welchen Aspekten hat sie – aus welchen Grün-
den – noch Diskussionsbedarf, und wo stimmt
sie explizit nicht mit den Vorstellungen der
EU-Kommission überein?
Antwort des Staatssekretärs Klaus-Dieter Fritsche

vom 6. September 2010
Da die Beratung des oben genannten Richtlinienvorschlags der EU-
Kommission in den Ratsgremien noch nicht begonnen hat und sich
im Laufe der Verhandlungen im Rat sowie mit dem Europäischen
Parlament erfahrungsgemäß zahlreiche Änderungen am Richtlinien-
text ergeben, ist die Festlegung abschließender Positionen zu Ver-
handlungsbeginn weder üblich noch zielführend. Diskussionsbedarf
im Einzelnen besteht nach derzeitiger Einschätzung insbesondere zu
den vorgeschlagenen Regelungen zum Zulassungsverfahren für Sai-
sonarbeitnehmer, zur Einführung eines neuen Aufenthaltstitels sowie
zum Umfang der Gleichbehandlungsrechte.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz
25. Abgeordnete
Caren

Lay

(DIE LINKE.)
Welche Auffassung vertritt die Bundesregie-
rung im seit dem isländischen Vulkanausbruch
immer noch schwelenden Streit zwischen Flug-
gästen und Fluglinien über das Ausmaß der
Erstattung zusätzlicher Kosten für Verpfle-
gung und Unterkunft während der Wartezeit
oder für alternative Rücktransporte, und was
unternimmt die Bundesregierung, um die
Durchsetzung der Fluggastrechte zu erleich-
tern, zumal das zuständige Luftfahrt-Bundes-
amt nur eine Beschwerdestelle ist, ohne im
konkreten Streitfall privatrechtliche Ansprü-
che wie z. B. auf Kostenerstattung durchsetzen
zu können, und Fluggesellschaften nach wie
vor nicht Mitglied der „Schlichtungsstelle für
den öffentlichen Personenverkehr“ sind?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Max Stadler

vom 6. September 2010
Zu anhängigen Rechtsstreitigkeiten nimmt die Bundesregierung
grundsätzlich nicht Stellung. Dies gilt auch für die Frage nach dem
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Ausmaß etwaiger Erstattungsansprüche von Fluggästen in Zusam-
menhang mit dem Ausbruch des Vulkans Eyjafjalla.

Zur Erleichterung der Durchsetzung der Fluggastrechte prüft die
Bundesregierung derzeit, wie eine Einbeziehung der Luftverkehrsträ-
ger in eine Schlichtung erreicht werden kann. Sie führt hierbei auch
intensive Gespräche mit der Luftverkehrswirtschaft, weil nur ein von
der Wirtschaft akzeptiertes Verfahren auch eine Akzeptanz der
Schlichtungsvorschläge gewährleisten kann.

Um Beratung und Hilfe zur Durchsetzung ihrer Ansprüche zu erhal-
ten, können sich Verbraucherinnen und Verbraucher im Übrigen
auch an eine Verbraucherzentrale wenden. Es gehört zu den sat-
zungsgemäßen Aufgaben der Verbraucherzentralen, Verbraucher zu
beraten, zu informieren und bei der Verfolgung ihrer Rechte zu un-
terstützen.
26. Abgeordnete
Caren

Lay

(DIE LINKE.)
Wie und wann will das Bundesministerium der
Justiz das Problem lösen, dass Pfändungs-
schutzkonten doch gepfändet werden, wenn
staatliche Leistungen wie Arbeitslosengeld, So-
zialhilfe oder Rentenbezüge wegen Wochenen-
den frühzeitig, also vor dem ersten eines Mo-
nats, überwiesen werden?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Max Stadler

vom 6. September 2010
Das Gesetz zur Reform des Kontopfändungsschutzes vom 7. Juli
2009 (BGBl. I S. 1707) ist zum 1. Juli 2010 in Kraft getreten. Nach
Auffassung der Bundesregierung gewährleistet bereits der geltende
Wortlaut des neuen § 850k der Zivilprozessordnung (ZPO), dass Be-
träge, die der Existenzsicherung in einem bestimmten Monat dienen,
den Empfängern auch in diesem Monat zur Verfügung stehen. Das
Gesetz ordnet an, dass der Inhaber eines Pfändungsschutzkontos
(P-Konto) über das gepfändete Kontoguthaben jeweils monatlich in
Höhe des Freibetrags verfügen kann (sogenannter Sockelpfändungs-
schutz). Kreditinstitute haben daher zu gewährleisten, dass, unabhän-
gig von der Herkunft und dem Zeitpunkt von Gutschriften, der mo-
natliche Freibetrag für den Kunden zur Verfügung steht. Zahlungen
am Monatsende können daher am Ende des Kalendermonats nur an
den Gläubiger ausgekehrt werden, soweit das Guthaben den monatli-
chen Freibetrag (den „Sockel“) für den Folgemonat übersteigt.

Um gleichwohl in der Praxis aufgetretene Unsicherheiten zu Lasten
der betroffenen Bankkunden zu vermeiden, wird das Bundesministe-
rium der Justiz unverzüglich eine gesetzliche Präzisierung in die We-
ge leiten.
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27. Abgeordnete
Caren

Lay

(DIE LINKE.)
Wie hoch ist der bereits entstandene Schaden
bei den von diesen Pfändungen Betroffenen,
und wer ist haftpflichtig?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Max Stadler
vom 6. September 2010
Der in § 835 Absatz 3 Satz 2 ZPO geregelte Aufschub der Leistung
der Forderung durch den Drittschuldner an den Gläubiger trifft Vor-
kehrungen, um dem Schuldner die Verfügungsmöglichkeit über
einen der Pfändung unterliegenden Betrag zu erhalten. Wenn der
Drittschuldner verpflichtet wäre, unmittelbar nach Zustellung des
Überweisungsbeschlusses an den Gläubiger zu leisten, kämen even-
tuelle Schutzanträge des Schuldners zu spät (Bundestagsdrucksache
16/7615). Die Regelung bestimmt daher, dass erst vier Wochen nach
der Zustellung des Überweisungsbeschlusses an den Drittschuldner
an den Gläubiger geleistet werden darf. Zudem ordnet das Vollstre-
ckungsgericht bei der Pfändung künftigen Guthabens auf Antrag des
Schuldners an, dass erst vier Wochen nach der Gutschrift an den
Gläubiger geleistet werden darf.

Soweit dem Schuldner im Einzelfall ein wirtschaftlicher Schaden ent-
standen sein sollte, ist er nach den allgemeinen zivilrechtlichen Vor-
schriften zu ersetzen. Belastbare Zahlen liegen der Bundesregierung
insoweit nicht vor.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen
28. Abgeordneter
Klaus

Ernst

(DIE LINKE.)
Wie hoch sind die vertraglich zugesicherte Ab-
findungssumme bei Vertragsauflösung des
Bundesbankvorstandsmitglieds Dr. Thilo Sar-
razin sowie dessen Pensionsansprüche, und
wird die Abfindung auch dann gezahlt, wenn
die Vertragsauflösung aufgrund schwerer Ver-
fehlungen verschuldet ist, angesichts der Tat-
sache, dass der Vorstand der Bundesbank in
seiner Erklärung vom 30. August 2010
(www.bundesbank.de) festgestellt hat, „. . . dass
die Äußerungen von Dr. Sarrazin dem
Ansehen der Bundesbank Schaden zufügen.
Obwohl diese Äußerungen als persönliche
Meinung deklariert sind und Dr. Sarrazin aus-
drücklich nicht für die Bundesbank spricht,
werden sie zunehmend der Bundesbank zuge-
rechnet. Aufgrund ihrer besonderen Stellung
sind die Mitglieder des Vorstandes der Deut-
schen Bundesbank verpflichtet, bei politischer
Betätigung diejenige Mäßigung und Zurück-
haltung zu wahren, die sich aus ihrer Stellung
gegenüber der Gesamtheit und aus der Rück-
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sicht auf die Pflichten ihres Amtes ergeben.
Diese Verpflichtung missachtet Dr. Sarrazin
mit seinen Äußerungen fortlaufend und in zu-
nehmend schwerwiegendem Maße.“?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter
vom 8. September 2010
Die Mitglieder des Vorstandes der Deutschen Bundesbank stehen in
einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis. Ihre Rechtsverhältnisse
gegenüber der Bank werden durch Verträge mit dem Vorstand gere-
gelt. Diese Verträge bedürfen der Zustimmung der Bundesregierung
(§ 7 Absatz 4 des Bundesbankgesetzes). Dr. Thilo Sarrazin wurde
für den Fall der Vertragsauflösung keine Abfindung vertraglich zuge-
sichert. Die Gehälter der Vorstandsmitglieder sind im Geschäftsbe-
richt der Deutschen Bundesbank veröffentlicht (www.bundesbank.
de). Die Versorgungsbezüge werden in entsprechender Anwendung
der für die Bundesbeamten jeweils geltenden Vorschriften berechnet.
29. Abgeordneter
Paul K.

Friedhoff

(FDP)
Wie viele Planstellen in Beschäftigungsäquiva-
lenten sind von welchen staatlichen Institutio-
nen neu zu schaffen, um die gesetzeskonforme
Anwendung der vom Bundeskabinett am
1. September 2010 beschlossenen Luftverkehr-
steuer im In- und Ausland sicherzustellen, und
wie erfolgt konkret die Kontrolle der Abfuhr
der Steuerschuld bei vor allem gemeinschafts-
fremden Luftverkehrsgesellschaften, die in der
Bundesrepublik Deutschland keine rechtlich
eigenständige Unternehmung unterhalten?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Hartmut Koschyk

vom 9. September 2010
Die Luftverkehrsteuer wird durch die Bundeszollverwaltung erho-
ben. Bei Zugrundelegung des vom Bundeskabinett beschlossenen
Gesetzentwurfs führt die Übertragung dieser neuen Aufgabe zu
einem personellen Mehraufwand von rd. 21 Bediensteten (davon
rd. 18 im gehobenen Dienst und rd. 3 im mittleren Dienst). Ob dieser
Mehraufwand durch neue Planstellen oder durch Umschichtungen
gedeckt werden kann, wird derzeit noch geprüft.

Um die Erhebung der Steuer bei Luftverkehrsunternehmen sicherzu-
stellen, die weder ihren Sitz noch ihre Geschäftsleitung in Deutsch-
land haben, haben diese Unternehmen einen im Inland ansässigen
steuerlichen Beauftragten zu benennen. Dieser hat die Pflichten des
Luftverkehrsunternehmens als eigene zu erfüllen und ist neben dem
Luftverkehrsunternehmen ebenfalls Steuerschuldner für die zu zah-
lende Luftverkehrsteuer.
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30. Abgeordneter
Paul K.

Friedhoff

(FDP)
Welche Sanktionen können welche staatlichen
Institutionen gegen Luftverkehrsgesellschaften
ergreifen, um die Abstellung respektive Bestra-
fung einer nicht ordnungsgemäßen Abführung
der Luftverkehrsteuer zu erwirken?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Hartmut Koschyk

vom 9. September 2010
Benennt ein ausländisches Luftverkehrsunternehmen keinen steuer-
lichen Beauftragten, so können der Eigentümer und der Halter des
Luftfahrzeuges als Haftungsschuldner in Anspruch genommen wer-
den. Wenn Zeichen für eine Gefährdung der Steuer erkennbar sind,
kann die Bundeszollverwaltung sowohl von dem Luftverkehrsunter-
nehmen als auch von dem steuerlichen Beauftragten eine Sicherheit
verlangen. Wurde die Luftverkehrsteuer bei Fälligkeit nicht gezahlt,
so besteht die Möglichkeit der Beitreibung der Steueransprüche im
Wege der Vollstreckung durch die Hauptzollämter.
31. Abgeordneter
Klaus

Hagemann

(SPD)
In welchem Umfang haben sich deutsche Ban-
ken und Finanzinstitute entsprechend der Zu-
sage an den Bundesminister der Finanzen über
eine Beteiligung von 8 Mrd. Euro („Deutsche
Banken helfen nur symbolisch“, FOCUS-
MONEY vom 7. Mai 2010) bisher für die
Hellenische Republik auf eigenes Risiko neu
engagiert bzw. ihre Engagements prolongiert,
und wie haben sich die deutschen und die wich-
tigsten internationalen Kreditengagements von
Banken und Finanzinstituten (insbesondere
aus Frankreich, den USA, Großbritannien,
Italien und der Schweiz) in Griechenland seit
dem 1. Januar 2010 (im Vergleich zum 1. Au-
gust 2010) entwickelt?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Hartmut Koschyk

vom 6. September 2010
Vertreter der Finanzwirtschaft in Deutschland haben sich An-
fang Mai 2010 gegenüber dem Bundesminister der Finanzen, Dr.
Wolfgang Schäuble, bereit erklärt, gemeinsam mit ihren europäi-
schen Kollegen („Europäischer Geleitzug“) im aktuellen Anpas-
sungsprozess Griechenlands freiwillig einen spürbaren, positiven Bei-
trag zu leisten. Sie wollen daher nach aller Möglichkeit bestehende
Kreditlinien gegenüber der Hellenischen Republik und griechischen
Banken und das Anleiheengagement gegenüber der Hellenischen Re-
publik auf die Laufzeit des mit dem Internationalen Währungsfonds
und der Eurozone ausgehandelten Programms, d. h. über einen Zeit-
raum von drei Jahren, aufrechterhalten.

Im Nachgang zu dem Treffen von Vertretern der deutschen Finanz-
wirtschaft beim Bundesminister der Finanzen in Berlin wurde mit
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den betreffenden Unternehmen am 6. Mai 2010 vereinbart, dass die
Unternehmen ihre Engagements halbjährlich der Finanzaufsicht mit-
teilen. Mit einer ersten halbjährlichen Meldung ist im November
2010 zu rechnen. Daher liegen der Finanzaufsicht die in der Frage
angesprochenen Angaben bisher nicht vor.

Soweit darüber hinaus die Entwicklung von deutschen sowie ausge-
wählten internationalen Kreditengagements von Banken und Finanz-
instituten gegenüber Griechenland seit dem 1. Januar 2010 angespro-
chen wird, liegen derzeit Daten nur für das erste Quartal 2010 von
der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich vor. Nach diesen In-
formationen zeigt sich für die betrachteten Länder ein einheitliches
Bild. Im ersten Quartal 2010 gingen die ausstehenden Forderungen
z. T. deutlich zurück, am deutlichsten in Großbritannien (–23 Pro-
zent) und den USA (–18 Prozent). Lediglich in der Schweiz
(+13 Prozent) war ein Anstieg zu verzeichnen. Bei den deutschen
Banken kam es nur zu einem leichten Rückgang.

Land Quartal 4 2009 Quartal 1 2010 Veränderung in %
Deutschland 45.003 44.219 -2%
Frankreich 78.818 71.131 -10%
Großbritannien 15.354 11.759 -23%
Italien 6.858 6.765 -1%
USA 16.562 13.612 -18%
Schweiz 3.725 4.223 13%

Entwicklung der Auslandsforderungen von Finanzinstituten ausgewählter Länder ggü. 
Griechenland 

Angaben laut BIZ; Konsolidierte Auslandsforderungen der berichtenden Banken gegenüber Griechenland; 
Ausstehende Forderungen in Mio. US-Dollar
32. Abgeordneter
Michael

Hartmann

(Wackernheim)

(SPD)
Ist der Bundesregierung bekannt, dass es im
Koblenzer Stadtteil Pfaffendorfer Höhe Pro-
teste der Mieter der von der Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben (BImA) verwalteten Lie-
genschaft insbesondere gegen die hohen Heiz-
kosten gibt, die auch medial ihren Nieder-
schlag finden und die Vermietung der bundes-
eigenen Wohnungen erschwert?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter

vom 8. September 2010
Die an die BImA gerichteten Mieterbeschwerden sind bekannt. Sie
konnten im Dialog zwischen der BImA und den Mietern geklärt wer-
den. Die Vermietung der Wohnungen war nach Mitteilung der
BImA zu keiner Zeit erschwert.
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33. Abgeordneter
Michael

Hartmann

(Wackernheim)

(SPD)
Hat die BImA in Koblenz in der Vergangen-
heit alle zur Verfügung stehenden Finanzmit-
tel, die für die Sanierung der Wohnungen ge-
dacht waren, eingesetzt, und denkt die Bundes-
regierung darüber nach, die Wohnungen auf
der Pfaffendorfer Höhe energetisch zu sanie-
ren?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter

vom 8. September 2010
Die zur Verfügung stehenden Finanzmittel wurden für die Instand-
setzung, Instandhaltung und Sanierung der Wohnungen in der Pfaf-
fendorfer Höhe verwendet. Eine energetische Sanierung wird derzeit
durch die BImA im Rahmen der Wirtschaftlichkeit geprüft.
34. Abgeordneter
Michael

Hartmann

(Wackernheim)

(SPD)
Gibt es nach Wissen der Bundesregierung bei
der BImA in Koblenz ein effizientes Beschwer-
demanagement, oder trifft es zu, dass Mieter
bei Mängeln in der Wohnung wochenlang auf
eine Antwort der BImA warten müssen, wie
von den Mietern in vielen Fällen beklagt?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter

vom 8. September 2010
Es trifft nicht zu, dass Mieter wochenlang auf eine Antwort der
BImA warten müssen. Die BImA ist bemüht, den Mietern zeitnah zu
antworten.
35. Abgeordneter
Michael

Hartmann

(Wackernheim)
(SPD)
Denkt die Bundesregierung darüber nach, die
BImA zu veranlassen, die Transparenz der Ne-
benkostenabrechnungen zu verbessern?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter

vom 8. September 2010
Aus Sicht der BImA sind die Nebenkostenabrechnungen ausrei-
chend transparent. Dies wurde auch in verschiedenen Gerichtsver-
fahren festgestellt. Ich verweise insoweit auch auf meine Antwort
vom 17. Mai 2010 auf Ihre Schriftliche Frage Nr. 39 auf Bundestags-
drucksache 17/1812.
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36. Abgeordnete
Dr. Barbara

Höll

(DIE LINKE.)
Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass
nach den Änderungen durch das Wachstums-
beschleunigungsgesetz für geringwertige Wirt-
schaftsgüter mit Anschaffungs-/Herstellungs-
kosten bis 150 Euro, über 150 Euro bis 410
Euro und über 410 Euro bis 1 000 Euro in al-
len drei Fallgruppen jeweils eine Abschreibung
(bei Gewinneinkunftsarten) über die Nut-
zungsdauer als Wahlrecht möglich ist, und wie
sind die drei Fallgruppen hinsichtlich Sofortab-
schreibung, Abschreibung eines Sammelpos-
tens und Abschreibung über die reguläre Nut-
zungsdauer zu behandeln (bitte mit Begrün-
dung und tabellarischer Aufschlüsselung nach
Wahlrecht, Pflicht und Verbot für die drei Fall-
gruppen und die unterschiedlichen Abschrei-
bungsvarianten)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Hartmut Koschyk

vom 7. September 2010
Die Bundesregierung teilt die Auffassung, dass nach den Änderun-
gen durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz für geringwertige
Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs-/Herstellungskosten bis 150 Eu-
ro, über 150 Euro und bis 410 Euro und über 410 Euro bis 1 000 Eu-
ro in allen drei Fallgruppen jeweils eine Abschreibung über die Nut-
zungsdauer als Wahlrecht möglich ist. Hat sich der Steuerpflichtige
allerdings entschlossen, für Wirtschaftsgüter über 150 Euro bis
1 000 Euro einen Sammelposten zu bilden, gilt dies für alle Wirt-
schaftsgüter dieser Fallgruppe, die in diesem Wirtschaftsjahr ange-
schafft oder hergestellt werden (wirtschaftsjahrbezogenes Wahl-
recht). Eine individuelle Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter ist
dann nicht möglich.

Die sich aus dem Gesetzeswortlaut des § 6 Absatz 2 und 2a des
Einkommensteuergesetzes (EStG) ergebende Behandlung der Wirt-
schaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 1 000 Eu-
ro können Sie der beigefügten tabellarischen Übersicht entnehmen.



it Anschaffungskosten von bis zu 1.000 €  
G 

Neuregelung nach WachstumsBG:  
t Sofortabschreibung bis 410 € / Sammelposten 150 € bis 1 000 € 

bilanzielle
Berücksichtigung

erschiedene Wahlrechte) 

Gewinn-
minderung 

Aufzeich-
nung

Sofortabzug 100 € nein
Abschreibung
Nutzungsdauer

20 € /  
Jahr

ja

Sofortabzug 400 € ja
Abschreibung 
Nutzungsdauer 

50 € / 
Jahr

ja

Sammelposten 
 Wirtschaftsgüter 150 € bis 1 000 € im 

Wirtschaftsjahr

80 € / 
Jahr

nein

Sofortabzug 400 € ja
Abschreibung 
Nutzungsdauer 

134 € / 
Jahr

ja

Sammelposten 
 Wirtschaftsgüter 150 € bis 1 000 € im 

Wirtschaftsjahr

80 € / 
Jahr

nein

Abschreibung 
Nutzungsdauer 

75 € /  
Jahr

ja

Sammelposten 
 Wirtschaftsgüter 150 € bis 1 000 € im 

Wirtschaftsjahr

120 € /  
Jahr

nein

Abschreibung 
Nutzungsdauer 

200 € / 
Jahr

ja

Sammelposten 
 Wirtschaftsgüter 150 € bis 1 000 € im 

Wirtschaftsjahr

120 € /  
Jahr

nein

D
eutscher

B
undestag

–
17.W

ahlperiode
D

ru
cksach

e
17/2892

–
18

–

Beispiele für die bilanzielle Berücksichtigung von Wirtschaftsgütern m

vor und nach dem WachstumsB

ndesministerium der Finanzen 
Referat IV C 6 
Bu

Anschaffungs-
kosten 02.01.10 

Bisherige Pflicht Sofortabschreibung bis 150 € /  
über 5 Jahre zu verteilender Sammelposten bis 1 000 € Wahlrech

bilanzielle
Berücksichtigung

(Pflicht)

Gewinn-
minderung 

Auf-
zeichnung 

(v
100 €, 

Nutzungsdauer  
5 Jahre 

Sofortabzug
100 € 

nein

400 €, 
Nutzungsdauer 

8 Jahre 

Sammelposten (Pflicht), 
Verteilung über 5 Jahre 

80 € /  
Jahr nein

nur für alle

400 €, 
Nutzungsdauer 

3 Jahre 

Sammelposten (Pflicht), 
Verteilung über 5 Jahre 

80 € / 
Jahr nein

nur für alle

600 €, 
Nutzungsdauer  

8 Jahre 

Sammelposten (Pflicht), 
Verteilung über 5 Jahre

120 € /  
Jahr

nein
nur für alle

600 €, 
Nutzungsdauer  

3 Jahre 

Sammelposten (Pflicht), 
Verteilung über 5 Jahre

120 € /  
Jahr

nein
nur für alle
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37. Abgeordnete
Dr. Barbara

Höll

(DIE LINKE.)
Welche fiskalischen Auswirkungen (bitte auf-
geschlüsselt nach Bund, Ländern und Kommu-
nen) hätte eine Umwandlung der Entfernungs-
pauschale in einen Abzug von der Steuer-
schuld in Höhe von 10 Cent, 20 Cent, 30 Cent
oder 40 Cent für jeden Entfernungskilometer
zur Arbeitsstätte, und wie viele Steuerpflichti-
ge würden jeweils von einer solchen Umwand-
lung profitieren?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Hartmut Koschyk

vom 9. September 2010
Die effektiven fiskalischen Auswirkungen – d. h. nach Saldierung
mit den gegenwärtigen Steuermindereinnahmen durch den Ansatz
der Entfernungspauschale – bei Einführung eines direkten Abzugs
von der Steuerschuld für jeden Entfernungskilometer zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte – verkehrsmittelunabhängig und ohne
Höchstbetragsbegrenzung – werden wie folgt geschätzt:
0 Cent

g.: 24.940 
nd: 10.599 
er: 10.599 
em.: 3.742 
und: 1.210 

18,6

 

Abzugsbetrag pro 
Entfernungskilometer 

10 Cent 20 Cent 30 Cent 4

Steuermindereinnahmen 
Einkommensteuer
(in Mio. Euro) 

Insg.: 3.920 
Bund: 1.666 

Länder: 1.666 
Gem.: 588 

Insg.: 11.520 
Bund: 4.896 

Länder: 4.896 
Gem.: 1.728 

Insg.: 18.550 
Bund: 7.884 

Länder: 7.884 
Gem.: 2.782 

Ins
Bu

Länd
G

Steuermindereinnahmen 
Solidaritätszuschlag 
(in Mio. Euro) 

Bund: 190 Bund: 560 Bund: 910 B

Zahl der entlasteten 
Steuerpflichtigen (Mio.) 

17,9 18,6 18,6

Quelle: Mikrosimulationsmodell des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Informationstechnik (FIT).
Bei der Bezifferung der fiskalischen Auswirkungen wurde als theore-
tische Annahme unterstellt, dass die Aufwendungen für Wege zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte nicht mehr als Werbungskosten
abgezogen werden, dessen ungeachtet aber der Arbeitnehmer-
Pauschbetrag unverändert bleibt.
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38. Abgeordnete
Sylvia

Kotting-Uhl

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Berechnungen für die Jahre 2011 bis
2014 liegen der Bundesregierung vor, aus de-
nen sich der Zusammenhang zwischen einer
möglichen Höhe des Steuertarifs einer Kern-
brennstoffsteuer, die zu einem Steueraufkom-
men von insgesamt 2,3 Mrd. Euro pro Jahr für
den Bundeshaushalt führt, und der möglichen
Anzahl in Betrieb befindlicher Atomkraftwer-
ke (AKW) ergibt (bitte insbesondere mit An-
gabe der den jeweiligen Berechnungen zugrun-
de gelegten Anzahl an Atomkraftwerken), und
welche Anzahl an im Betrieb befindlichen
Atomkraftwerken ist nach den Berechnungen
der Bundesregierung notwendig, um bei einer
Steuer für ein Gramm Plutonium 239, Pluto-
nium 241, Uran 233 oder Uran 235 in Höhe
von 220 Euro auf ein daraus resultierendes
Steueraufkommen von insgesamt 2,3 Mrd. Eu-
ro pro Jahr für den Bundeshaushalt zu kom-
men?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter
vom 6. September 2010
Der Gesetzentwurf zur Einführung einer Kernbrennstoffsteuer sieht
die Besteuerung der in den Brennelementen bzw. in den Brennstäben
vorhandenen Kernbrennstoffe (Plutonium und Uran) vor. Die
Steuer soll entstehen, sobald ein Kernreaktor mit einem Brennele-
ment beladen und eine sich selbst tragende Kettenreaktion ausgelöst
wird. Die Höhe der Steuer soll sich nach dem Gewicht an Kern-
brennstoff in den Brennelementen richten. Die Bemessung der Höhe
des Steuersatzes stützt sich auf der Bundesregierung vorliegende Da-
ten zum Kernbrennstoffbedarf der deutschen Kernkraftwerke aus
den letzten zehn Jahren. Im Übrigen wird auf den Beschluss der Bun-
desregierung vom 1. September 2009 verwiesen, aus dem sich ergibt,
dass eine Entscheidung über die Kernbrennstoffsteuer im Zusam-
menhang mit dem energiepolitischen Konzept der Bundesregierung
am 28. September 2010 erfolgen soll.
39. Abgeordnete
Monika

Lazar

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche finanziellen Mittel sind im Entwurf
des Bundeshaushaltes 2011 zu Demokratieent-
wicklung und Auseinandersetzung mit Rechts-
extremismus (bitte jeweils Angabe von Titel-
nummer und -bezeichnung, Kapitel, Einzel-
plan und Mittelansatz 2011) eingeplant?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter

vom 9. September 2010
Für Demokratientwicklung und Auseinandersetzung mit Rechtsex-
tremismus enthält der Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt
2011 (Einzelplan 06) folgende Mittel:



      RegE 2011 

1.000 

6.000 

2.500 

n  
        ca.    400 
dieser Titel. 
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- in T€ - 
Kapitel  Titel  Zweckbestimmung     

0601  532 03  Bekämpfung der Radikalisierung/Rekrutierung von 
     Terroristen 
     hier: Erläuterungsziffer 6 (Bündnis für Demokratie 
                     und Toleranz)    

 0602  686 43  Förderung von Projekten für demokratische 
     Teilhabe und gegen Extremismus in Ostdeutschland  

 0635 *)  532 02  Politische Bildungsarbeit 
     hier: aus Erläuterungsziffer 8    

   684 02  Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und 
     ähnliche Einrichtungen, auch öffentliche Einrichtunge
                                                              hier: Mittel für Zwecke im Sinne der Anfrage        

*) Die jeweiligen Mittel aus Titeln des Kapitels 0635 bilden Teilbeträge des Gesamtansatzes 
Darüber hinaus weist das Bundesministerium des Innern darauf hin,
dass folgende weitere Titel für eine Nennung in diesem Zusammen-
hang in Betracht kommen:
   RegE 2011 

       50 

     650 

          94.958 
us:) 

“         24.000 
- in T€ - 
Kapitel  Titel  Zweckbestimmung        

0602  532 05  Kosten für Veranstaltungen der Bundesregierung  
    aus Anlass des Jubiläums Freiheit und Einheit der 
    Bundesrepublik Deutschland (60 Jahre Grundgesetz/ 
    20 Jahre Mauerfall und Wiedervereinigung)   

  685 01  Zuschuss an die Stiftung „Die Mitarbeit“ sowie 
    die „Deutsche Gesellschaft e.V.“    

  685 02  Globalzuschüsse zur gesellschaftspolitischen und 
    demokratischen Bildungsarbeit       
    (Differenzierung des Anteils ist nicht möglich; Anteil a

1702  684 14 *) Maßnahmen zur Stärkung von Vielfalt, Toleranz 
     und Demokratie 
     hier: Mittel für die Fortsetzung der unter dem Namen 
              „Toleranz fördern – Kompetenz stärken“ 

              zusammengeführten bisherigen Programme 
              „Vielfalt tut gut“ und „kompetent für Demokratie
                          
*) Der Gesamtansatz des Titels beträgt 29.000 T€. 



Deutscher Bundestag – 17. WahlperiodeDrucksache 17/2892 – 22 –
40. Abgeordnete
Monika

Lazar

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche finanziellen Mittel sind im Entwurf
des Bundeshaushaltes 2011 zur Förderung der
Gleichstellung zwischen den Geschlechtern
(bitte jeweils Angabe von Titelnummer und
-bezeichnung, Kapitel, Einzelplan und Mittel-
ansatz 2011) eingeplant (dabei bitte Untertei-
lung in Förderung der Gleichstellung von
Frauen und Förderung der Gleichstellung von
Männern)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter

vom 9. September 2010
Im Einzelplan 17 sind bei Kapitel 17 02 Titel 684 21 die Ausgaben
zusammengefasst, die dem Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) für Zuschüsse und Leistungen
für laufende Zwecke an Träger und für Aufgaben der Familien- und
Gleichstellungspolitik sowie für ältere Menschen zur Verfügung ste-
hen. Im Entwurf des Bundeshaushaltes 2011 ist hier ein Ansatz in
Höhe von 39 668 000 Euro vorgesehen. Die Projektplanungen der
Fachabteilungen des BMFSFJ liegen in der Regel höher als die zur
Verfügung stehenden Mittel für die genannten Politikfelder, so dass
nicht alle Planungen umgesetzt werden können. Die tatsächliche
Ausgabensituation im Jahr 2011 ist überdies auch von dem Antrags-
verhalten potenzieller Zuwendungsempfänger abhängig.

Nach der aktuellen Planung der Abteilung Gleichstellung, Chancen-
gleichheit sind für 2011 Ausgaben in Höhe von bis zu 16 128 000 Eu-
ro für Maßnahmen der Gleichstellungspolitik vorgesehen. In diesem
Betrag enthalten sind 5 466 000 Euro für Projekte wie „Mehr Män-
ner in Kitas“, „Neue Wege für Jungs“ etc., also Maßnahmen, die
sich schwerpunktmäßig an die Zielgruppe Jungen und Männer rich-
ten.

Eine Einteilung in „Gleichstellung für Frauen“ einerseits und
„Gleichstellung für Männer“ andererseits ist im Grunde nicht zu leis-
ten und kann in keinem Fall trennscharf sein, weil die Maßnahmen
der Gleichstellungspolitik der Bundesregierung durchgängig beide
Geschlechter in den Blick nehmen. So wendet sich z. B. das Projekt
„Perspektive Wiedereinstieg“ sowohl an Frauen als auch an deren
Partner.

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass auch in anderen Ressorts,
namentlich im Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF), Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung zwischen
den Geschlechtern durchgeführt werden, so z. B. die Förderung von
Frauen in MINT-Berufen (MINT = Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaft, Technik).
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41. Abgeordnete
Lisa

Paus

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Auswirkungen hat der Abzug von
Schulgeld als Sonderausgabe auf das Einkom-
mensteueraufkommen und auf die Bemes-
sungsgrundlage je Veranlagungsjahr, aufge-
schlüsselt nach den Jahren 2006 bis 2008?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Hartmut Koschyk

vom 6. September 2010
Nach § 10 Absatz 1 Nummer 9 EStG können – bei Vorliegen der
weiteren gesetzlichen Voraussetzungen – 30 Prozent des sog. Schul-
geldes (mit Ausnahme des Entgelts für Beherbergung, Betreuung
und Verpflegung), höchstens 5 000 Euro, je Kind als Sonderausgabe
vom Gesamtbetrag der Einkünfte des Steuerpflichtigen abgezogen
werden. Diese Fassung der Norm ist ab dem Veranlagungszeitraum
2008 anzuwenden. In den Veranlagungszeiträumen 2006 und 2007
konnten – bei Vorliegen der weiteren gesetzlichen Voraussetzungen
in der bis einschließlich Veranlagungszeitraum 2007 geltenden Fas-
sung der Norm – 30 Prozent des sog. Schulgeldes (mit Ausnahme
des Entgelts für Beherbergung, Betreuung und Verpflegung) – ohne
Begrenzung auf einen absoluten Höchstbetrag – je Kind als Sonder-
ausgabe vom Gesamtbetrag der Einkünfte des Steuerpflichtigen
abgezogen werden. Dementsprechend vermindert sich dadurch die
Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer – also das zu ver-
steuernde Einkommen – um den jeweils abziehbaren Betrag des
Schulgeldes.

Für die Bezifferung der fiskalischen Auswirkungen muss auf statisti-
sche Daten zurückgegriffen werden. Die Daten der Einkommen-
steuerstatistik des Statistischen Bundesamtes liegen derzeit nur bis
zum Jahr 2006 vor.
. EUR

78

lle

Stpf. Mio. EUR Stpf. Mio. EUR Stpf. Mio

tatsächlicher Aufwand für
Schulgeld i.S.d. § 10 
Abs. 1 Nr. 9 EStG

335.724 594 72.775 116 262.949 4

Insgesamt Grundtabelle Splittingtabe

Einkommensteuerstatistik 2006
Steuerpflichtige mit Schulgeld i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG nach 

Grund- und Splittingtabelle
Diese Aufwendungen haben die steuerliche Bemessungsgrundlage
mithin um rd. 178 Mio. Euro (35 Mio. Euro in der Grundtabelle/
143 Mio. Euro in der Splittingtabelle) gemindert. Die sich dadurch
ergebenden Auswirkungen auf das Einkommensteueraufkommen
werden statistisch nicht erfasst. Wird von einer durchschnittlichen
Grenzsteuerbelastung von 30 Prozent ausgegangen, ergeben sich
rechnerisch rd. 56 Mio. Euro Mindereinnahmen (11 Mio. Euro in
der Grundtabelle/45 Mio. Euro in der Splittingtabelle) bei der Ein-
kommensteuer (inklusive Solidaritätszuschlag).
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42. Abgeordnete
Lisa

Paus

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Informationen liegen der Bundesre-
gierung darüber vor, inwiefern Unternehmen,
die bei der Energiesteuer und der Stromsteuer
von Ermäßigungen nach den §§ 54 und 55 des
Einkommensteuergesetzes (EStG) und § 9
Absatz 3 und § 10 des Stromsteuergesetzes
(StromStG) profitieren, aufgrund ihrer Ener-
gie- und Handelsintensität ohne Steuerbefrei-
ung bzw. -ermäßigung in ihrer Wettbewerbsfä-
higkeit gefährdet wären, und welche Datenba-
sis erlaubt diese Beurteilung?
43. Abgeordnete
Lisa
Paus

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Informationen liegen der Bundesregie-
rung darüber vor, inwiefern Unternehmen, die
bei der Energiesteuer und der Stromsteuer von
Ermäßigungen nach § 51 Absatz 1 Nummer 1
EStG und § 9a StromStG (Steuerentlastung
für bestimmte Prozesse und Verfahren) profi-
tieren, aufgrund ihrer Energie- und Handelsin-
tensität ohne Steuerbefreiung bzw. -ermäßi-
gung in ihrer Wettbewerbsfähigkeit gefährdet
wären, und welche Datenbasis erlaubt diese
Beurteilung?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Hartmut Koschyk

vom 7. September 2010
Die Fragen 42 und 43 werden zusammenhängend beantwortet.

Die angesprochenen, überwiegend im Rahmen der ökologischen
Steuerreform eingeführten Steuerbegünstigungen dienen der Siche-
rung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unterneh-
men, insbesondere der besonders energieintensiven Unternehmen
des Produzierenden Gewerbes. Die Energiepreise in der Bundesre-
publik Deutschland sind im internationalen Vergleich hoch. Zudem
liegen die deutschen Steuersätze für produzierende Unternehmen er-
heblich über den EU-Mindeststeuersätzen. Ohne die in den Fragen
angeführten Steuerbefreiungen und -ermäßigungen wären daher Ein-
schränkungen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit insbesonde-
re der energieintensiven Unternehmen des Produzierenden Gewer-
bes zu befürchten, die auch zu Standort- und Arbeitsplatzverlagerun-
gen führen dürften.
44. Abgeordnete
Lisa

Paus

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Informationen liegen der Bundesregie-
rung darüber vor, wie viele und welche Unter-
nehmen (Branchenzugehörigkeit) durch die
von der Bundesregierung beabsichtigte Anhe-
bung des Sockelbetrags bei der Energie- und
Stromsteuer von 512 Euro auf 5 000 Euro von
einer Inanspruchnahme von Steuerermäßigun-
gen und des Spitzenausgleichs ausgeschlossen
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werden und wie sich dies auf die Wettbe-
werbsfähigkeit dieser Unternehmen auswirken
würde?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Hartmut Koschyk
vom 7. September 2010
Nach dem am 1. September 2010 vom Bundeskabinett beschlosse-
nen Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2011 sollen die Sockelbe-
träge bei der Energie- und Stromsteuer von 512 Euro auf 2 500 Euro
angehoben werden. Dies führt nach Einschätzung der Bundesregie-
rung dazu, dass etwa 30 000 Unternehmen weniger als bisher von
den ermäßigten Steuersätzen bzw. der Spitzenausgleichsregelung
profitieren. Betroffen sind hiervon Unternehmen mit einem verhält-
nismäßig geringen Energiebedarf. Auch in dieser Unternehmensklas-
se gibt es zahlreiche Exportunternehmen, bei denen jedoch – ange-
sichts der Höhe der in Rede stehenden Sockelbeträge – von signifi-
kanten Auswirkungen der geplanten Maßnahmen auf deren interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit nicht auszugehen ist.
45. Abgeordneter
Dr. Gerhard

Schick
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) das Bekanntwerden der
HRE-/HSH-Überkreuzgeschäfte („St. Panc-
ras“) zum Anlass genommen zu prüfen, ob
auch andere deutsche Banken derartige Prakti-
ken anwenden (bitte die Prüfergebnisse nach
Banken aufschlüsseln), und wenn nein, warum
nicht?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Hartmut Koschyk
vom 6. September 2010
Seit dem 1. Januar 2008 gelten die Eigenkapitalregelungen der Solva-
bilitätsverordnung (SolvV) für alle deutschen Kreditinstitute. Mit ih-
nen sind Transaktionen wie „St. Pancras“ irrelevant geworden, da
sie nicht mehr als Risiko reduzierend anerkannt werden. Für 37 In-
stitute galt das neue Regelwerk bereits im Jahr 2007, da sie entweder
die für ihre internen Ratingverfahren im Kreditgeschäft aufsichtliche
Anerkennung erhalten haben oder sich freiwillig dem neuen Regime
unterworfen hatten. Unter ihnen waren die Mehrheit der Landesban-
ken und alle weiteren Großbanken. Die von HRE und HSH gewähl-
te Konstruktion konnte allenfalls auf der Grundlage des alten
Grundsatzes I (Vorläuferregelung der Solvabilitätsverordnung, ba-
sierte auf Basel I) und nur unter Einhaltung zahlreicher Bedingungen
entlastend wirken. Zum 1. Januar 2008 entfiel auch für diese Banken,
die die Übergangsvorschriften in Anspruch genommen haben, diese
Gestaltungsmöglichkeit. Aufgrund der neuen Rechtslage bestand aus
Sicht der Bankenaufsicht kein Anlass für eine systematische Untersu-
chung, ob vergleichbare Geschäfte auch von anderen deutschen Ban-
ken getätigt wurden.
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46. Abgeordneter
Dr. Gerhard

Schick

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Hat die BaFin die seit August 2009 bestehende
neue Eingriffsmöglichkeit, höhere Eigenmittel-
anforderungen nach § 10 Absatz 1b des Geset-
zes über das Kreditwesen (KWG) anzuordnen,
für Banken genutzt, die nach Einschätzung der
BaFin eine hohe Systemrelevanz aufweisen
und zugleich besorgniserregend (Qualität C)
oder problematisch (Qualität D) sind (vgl. Ta-
belle 14 „Ergebnisse der Risikoklassifizie-
rung“, S. 141, Jahresbericht 2009 der BaFin)
(bitte die Eingriffe einzeln nach Banken auf-
führen), und wenn nein, warum nicht?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Hartmut Koschyk

vom 6. September 2010
Die BaFin hat mehrere Verfahren zur Verhängung erhöhter Eigen-
kapitalanforderungen gemäß § 10 Absatz 1b KWG eingeleitet und in
einem Fall die Anordnung bereits erlassen. Entscheidend für eine
Kapitalerhöhung ist nicht die Einstufung in der Risikoklassifizie-
rung, sondern das Vorliegen der spezifischen Tatbestandsvorausset-
zungen, insbesondere eine mangelnde Risikotragfähigkeit oder Risi-
ken, die nicht angemessen von den Regeln der Solvabilitätsverord-
nung umfasst werden. Ein zwingender Zusammenhang zwischen Ri-
sikoklassifizierung und Kapitalaufschlag ist nicht gegeben. Die Ban-
kenaufsicht teilt nicht mit, um welche Banken es sich handelt. Zum
einen aus der Verpflichtung zur Verschwiegenheit heraus, aber auch,
weil es sich mehrheitlich um Verfahren handelt, die sich noch im
Vorbereitungsstadium befinden.
47. Abgeordneter
Dr. Gerhard

Schick

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Werden, nachdem die KfW Bankengruppe ca.
120 Mio. Euro aus dem Vergleich zwischen
der Investmentbank Goldman Sachs und der
US-Börsenaufsicht SEC erhalten hat (vgl.
www.sueddeutsche.de), seitens der Bundesre-
gierung in Anbetracht der Vorwürfe der US-
Aufsichtsbehörde SEC gegenüber Goldman
Sachs hinsichtlich des Betruges bei der Ver-
marktung von synthetischen verbrieften Hypo-
thekenkrediten weitere Schadenersatzansprü-
che seitens der KfW Bankengruppe und/oder
des Bundes gegenüber Goldman Sachs oder
anderen Banken geprüft (Schadenersatzan-
sprüche bitte nach Banken aufschlüsseln), und
wenn nein, warum wird keine weitergehende
Prüfung vorgenommen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter

vom 6. September 2010
Die KfW Bankengruppe prüft derzeit, ob weitere Schadenersatzan-
sprüche gegenüber Goldman Sachs aus anderen diesbezüglichen
Transaktionen bestehen. Sie untersucht zudem seit längerem, ob und
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inwieweit aus ähnlichen Sachverhalten im Zusammenhang mit dem
IKB-Komplex (IKB = Deutsche Industriebank AG) Schadenersatz-
ansprüche auch gegenüber anderen Banken bestehen. In einem Fall
wurde bereits Klage erhoben. Kläger sind in diesem Fall die Ankauf-
gesellschaften, welche die arrangierten Wertpapiere erworben hat-
ten.

Es haben sich bislang keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Scha-
denersatzansprüche im Zusammenhang mit der Vermarktung von
synthetischen verbrieften Hypothekenkrediten gegen Goldman
Sachs oder andere Banken unmittelbar durch den Bund geltend ge-
macht werden können.
48. Abgeordneter
Dr. Gerhard
Schick

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welchen Wortlaut hat/haben diejenige/diejeni-
gen Klausel/Klauseln in den Anstellungsver-
trägen der Vorstandsmitglieder der Bundes-
bank, die das Verfahren der vorzeitigen Abbe-
rufung von Vorstandsmitgliedern der Bundes-
bank regeln vor dem Hintergrund, dass sich
aus den Stellungnahmen des Bundesbankvor-
stands darauf schließen lässt, dass die Anstel-
lungsverträge ihm als Kollegialorgan das
Recht einräumen, die Abberufung eines Vor-
standsmitgliedes aus dem Amt beim Bundes-
präsidenten zu beantragen (vgl. Erklärung des
Vorstands der Deutschen Bundesbank vom
6. April 2004, Erklärung des Vorstands der
Deutschen Bundesbank vom 7. April 2004 und
Franz-Christoph Zeitler in: Neue Juristische
Wochenschrift 2004, 2293, 2294), und sieht
der Wortlaut der Anstellungsverträge hinsicht-
lich einer vorzeitigen Abberufung einen Zu-
stimmungsvorbehalt der Bundesregierung vor?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter

vom 8. September 2010
Die Mitglieder des Vorstands der Deutschen Bundesbank befinden
sich in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis. Ihre Rechtsver-
hältnisse gegenüber der Bank werden durch Verträge mit dem Vor-
stand geregelt. Die Verträge bedürfen der Zustimmung der Bundes-
regierung (§ 7 Absatz 4 des Bundesbankgesetzes). Die von der Bun-
desregierung gebilligten Standardverträge tragen in Abschnitt I
Nummer 2 folgenden Wortlaut:

„Der Vorstand behält sich vor, bei einem Verhalten . . ., das bei
einem Beamten der Deutschen Bundesbank die Entfernung aus dem
Dienst im Disziplinarverfahren rechtfertigen würde, die Abberufung
aus seinem Amt zu beantragen.“
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49. Abgeordneter
Dr. Harald

Terpe

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Die Überlassung welcher konkreten Leistun-
gen und Gegenleistungen (Geldzahlungen, Sa-
chen, Dokumente, Forderungen, Rechte, Im-
mobilien etc.) ist Gegenstand des Vertrags zwi-
schen den Energiewerken Nord GmbH und
DONG Energy (OSTSEE-ZEITUNG vom
7. August 2010)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter

vom 3. September 2010
Am 11. Dezember 2009 beschloss DONG Energy den Rückzug aus
dem Projekt Steinkohlekraftwerk am Standort Lubmin. Die Energie-
werke Nord GmbH (EWN) übernahm am 30. Juli 2010 Teile des
Genehmigungsverfahrens einschließlich hiermit verbundener Ab-
wicklungsaufgaben von DONG Energy, um den Standort Lubmin
für die Errichtung von Gaskraftwerken vorzubereiten und weiter-
zuentwickeln. Gleichzeitig hat DONG Energy die mit dem Genehmi-
gungsverfahren verbundenen Maßnahmen auf EWN übertragen. Zu
den Einzelheiten des Vertrags ist die geschäftsübliche Pflicht zur
Wahrung der Vertraulichkeit vereinbart.

Der Eintritt der EWN in das nahezu abgeschlossene Genehmigungs-
verfahren liegt im wirtschaftlichen Interesse des Unternehmens.
EWN beabsichtigt nicht selbst den Bau oder den Betrieb eines Gas-
kraftwerks.
50. Abgeordneter
Dr. Harald

Terpe

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welchen Betrag zahlen die Energiewerke
Nord GmbH an DONG Energy für die über-
lassenen Leistungen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter

vom 3. September 2010
Die Energiewerke Nord GmbH zahlt für die Übernahme von Teilen
des Genehmigungsverfahrens keinen Kaufpreis an DONG Energy.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie
51. Abgeordneter
Hans-Josef

Fell

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie viele Mio. Euro zahlt die Bundesregierung
für die Studie „Energieszenarien für ein Ener-
giekonzept der Bundesregierung“, und war der
Bundesregierung bereits vor Auftragsvergabe
bekannt, dass das Energiewirtschaftliche Insti-
tut an der Universität zu Köln (EWI) eine fi-
nanzielle Unterstützung von E.ON und RWE
erhält?
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Antwort des Staatssekretärs Jochen Homann

vom 8. September 2010
Die Auftragnehmer der Studie „Energieszenarien für ein Energie-
konzept der Bundesregierung“ wurden im Rahmen eines europawei-
ten Auschreibungsverfahrens ausgewählt. Die jeweils vereinbarten
Abgeltungsbeiträge für Studien sind Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse und werden daher aus rechtlichen Gründen grundsätzlich nicht
veröffentlicht.

Zum zweiten Teil der Frage wird auf die Veröffentlichung des Ener-
giewirtschaftlichen Instituts vom 11. September 2008 verwiesen. Da-
rin heißt es, dass die Universität zu Köln, das Land Nordrhein-West-
falen, die Energieunternehmen RWE (Essen) und E.ON (Düssel-
dorf) sowie die Gesellschaft zur Förderung des Energiewirtschaftli-
chen Instituts (EWI) künftig gemeinsam das EWI fördern werden.
52. Abgeordneter
Hans-Josef

Fell

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Betreiber von Atomkraftwerken haben
derzeit einen Beherrschungsvertrag mit ihren
Mutterkonzernen, der eine Haftungsbeteili-
gung im Falle eines nuklearen Ereignisses vor-
sieht, und welche Betreiber von Atomkraftwer-
ken haben derzeit keinen Beherrschungsver-
trag mit ihrem Mutterkonzern, der eine Haf-
tungsbeteiligung im Falle eines nuklearen
Ereignisses vorsieht?
Antwort des Staatssekretärs Jochen Homann

vom 8. September 2010
Es wird auf die Antwort auf Ihre Schriftliche Frage 104 auf Bundes-
tagsdrucksache 17/160 verwiesen.
53. Abgeordneter
Hans-Josef

Fell

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Woraus leitet sich bei der Studie „Energiesze-
narien für ein Energiekonzept der Bundesre-
gierung“ die Annahme ab, dass der Wind-Off-
shore-Ausbau im Falle von Laufzeitverlänge-
rungen für Atomkraftwerke in stärkerem Ma-
ße stattfinden würde als ohne Laufzeitverlän-
gerung, und gibt es Überlegungen in der Bun-
desregierung, Energieunternehmen, die von
Laufzeitverlängerungen ihrer Atomkraftwerke
finanziell profitieren würden, Bürgschaften für
den Bau von Offshore-Windparks zu erteilen?
Antwort des Staatssekretärs Jochen Homann

vom 8. September 2010
Die Energieszenarien stellen keinen Zusammenhang zwischen Lauf-
zeitverlängerungen und dem Ausbau der Offshore-Windenergie her.
Vielmehr enthalten sie zwei unterschiedliche Entwicklungspfade.
Erstens ein Referenzszenario, das die Entwicklung darstellt, wenn
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die bislang angelegten Politiken in die Zukunft fortgeschrieben wer-
den. Zweitens Zielszenarien, in denen Vorgaben für die Minderung
der energiebedingten Treibhausgasemissionen und für den Anteil der
erneuerbaren Energien zu erreichen sind. Daraus soll der Hand-
lungsbedarf aufgezeigt werden, der zur Erreichung der energie- und
klimapolitischen Ziele erforderlich ist. Die Vorgabe, dass erneuerba-
re Energien bis zur Jahrhundertmitte den Hauptanteil der Energie-
versorgung übernehmen, wird nach Berechnungen der Gutachter
u. a. mit einem stärkeren Wind-Offshore-Ausbau erreicht.

Konkrete Überlegungen mit Blick auf Energieunternehmen, die von
Laufzeitverlängerungen für Kernkraftwerke finanziell profitieren
würden, gibt es nicht. Indes sind vor allem aufgrund der Finanzkrise
derzeit sehr restriktive Finanzierungskonditionen der Banken für
große, relativ risikobehaftete Investitionsprojekte im Bereich Off-
shore-Windenergie feststellbar, die viele Projekte zumindest verzö-
gern. Um das Erreichen der Ausbauziele der Bundesregierung im
Bereich Erneuerbare Energien sicherzustellen, prüft die Bundesregie-
rung daher unterschiedliche Maßnahmen, um die Projektfinanzie-
rung von Offshore-Windparks – vor allem für mittelständische Un-
ternehmen und Stadtwerke – zu erleichtern.
54. Abgeordneter
Hans-Josef

Fell

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wieso liegen die Annahmen für 2020 bezüg-
lich des Ausbaus der erneuerbaren Energien
im Stromsektor in den „Energieszenarien für
ein Energiekonzept der Bundesregierung“
zum Teil sehr deutlich unter den Annahmen
des kürzlich vom Bundeskabinett verabschie-
deten Nationalen Aktionsplans für erneuerba-
re Energien, und steht die Bundesregierung
weiterhin hinter den im Regierungsentwurf
des Bundeshaushalts beschlossenen Kürzun-
gen für erneuerbare Energien im Zuständig-
keitsbereich des Bundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit?
Antwort des Staatssekretärs Jochen Homann

vom 8. September 2010
Die Erarbeitung der „Energieszenarien für ein Energiekonzept der
Bundesregierung“ überschnitt sich zeitlich mit der des „Nationalen
Aktionsplans für erneuerbare Energien“. Daher konnten die Annah-
men der Energieszenarien nicht im Nationalen Aktionsplan berück-
sichtigt werden. Der „Nationale Aktionsplan für erneuerbare Ener-
gien“ enthält daher den Hinweis: „Es ist daher nicht auszuschließen,
dass im vorliegenden Nationalen Aktionsplan enthaltene zukunftsbe-
zogene Daten und Aussagen durch das Energiekonzept geändert
werden“. Zudem wurden beide Szenariensätze von unterschiedlichen
wissenschaftlichen Instituten berechnet, die unterschiedliche Modelle
verwenden. Sie unterscheiden sich daher ebenso voneinander, wie
dies auch im Verhältnis zu weiteren aktuellen Szenarien (z. B. des
Sachverständigenrates für Umweltfragen) der Fall ist.

Der Förderung erneuerbarer Energien wird mit dem Regierungsent-
wurf des Bundeshaushaltes 2011 im Jahr 2011 sowie im Finanzplan-
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zeitraum bis 2014 eine langfristige Perspektive eingeräumt; gleichzei-
tig werden aber auch die im Rahmen der Konsolidierung des Bun-
deshaushaltes reduzierten Finanzspielräume berücksichtigt. Im Übri-
gen wird die Bundesregierung zur künftigen Förderung der erneuer-
baren Energien im Rahmen des Energiekonzepts Stellung nehmen.
55. Abgeordneter
Otto

Fricke

(FDP)
Was beabsichtigt die Bundesregierung zu un-
ternehmen, um über eine einfache Umsetzung
des Artikels 28 der Stromrichtlinie und des Ar-
tikels 28 der Gasrichtlinie aus dem 3. EU-Bin-
nenmarktpaket, d. h. Richtlinie 2009/72/EG
sowie Richtlinie 2009/73/EG des EU-Parla-
ments und des Rates vom 13. Juli 2009, hi-
naus, Industrienetzbetreiber von unsachgemä-
ßen Regulierungsanforderungen und Kosten
zu befreien?
Antwort des Staatssekretärs Jochen Homann

vom 8. September 2010
Die Bundesregierung wird die Spielräume der Richtlinie ausnutzen,
um die Lasten für die betroffenen Unternehmen so gering wie mög-
lich zu halten. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit § 110 des
Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) und im Interesse von Rechts-
sicherheit wird sie aber auch strikt darauf achten, die Regelung zu
den geschlossenen Verteilernetzen gemeinschaftsrechtskonform um-
zusetzen.
56. Abgeordneter
Dr. Thomas

Gambke

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Hält es die Bundesregierung für angemessen,
Kleine Anfragen von Abgeordneten und Frak-
tionen des Deutschen Bundestages mit Zahlen-
material von interessenvertretenden Einzelver-
bänden zu beantworten (z. B. die Antwort auf
Bundestagsdrucksache 17/2598 auf die Kleine
Anfrage auf Bundestagsdrucksache 17/2360
der Fraktion DIE LINKE.), und wie beurteilt
die Bundesregierung die in der Antwort auf
Bundestagsdrucksache 17/2598 zitierte Studie
des Deutschen Hotel- und Gaststättenverban-
des (DEHOGA) in Bezug auf Unabhängigkeit,
wissenschaftliche Herangehensweise bzw. wis-
senschaftliche und methodische Genauigkeit,
Objektivität und Neutralität?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernd Pfaffenbach

vom 7. September 2010
In der Antwort auf die Kleine Anfrage 17/2598 hat die Bundesregie-
rung auf eine Umfrage des DEHOGA-Bundesverbandes Bezug ge-
nommen, soweit nach der Verwendung der Mehrwertsteuersenkung
auf die Hotellerie gefragt war. Andere Daten zu dieser Frage lagen
der Bundesregierung nicht vor. Die Heranziehung von Zahlenmate-
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rial von Verbänden ist nach Auffassung der Bundesregierung ange-
messen, wenn Quelle und Art der Erhebung angegeben werden. Dies
war in der Antwort auf die Kleine Anfrage 17/2360 der Fall.
57. Abgeordnete
Bärbel
Höhn

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie begründet die Bundesregierung, dass im
EWI-/Prognos-Gutachten zum Energiekon-
zept Sonderannahmen insbesondere für die
Szenarien II und III im Vergleich zum
Referenzszenario angenommen werden (bitte
auflisten nach 1. Endenergieverbrauch private
Haushalte, S. 61: Szenarien II und III liegen
bei minus 45 Prozent; Referenzszenario bei mi-
nus 25 Prozent. Erläuterung im Text: „Ursäch-
lich für den in den Zielszenarien niedrigeren
Verbrauch sind im Wesentlichen die verstärkte
Absenkung des Heizenergiebedarfs der Ge-
bäude und die stärkere Erhöhung der Effizienz
von Heizanlagen und Elektrogeräten“ und
2. Endenergieverbrauch Industrie: Szenarien
II und III liegen bei minus 37 bis 38 Prozent;
Referenzszenario bei minus 18 Prozent. Erläu-
terung auf S. 58/59: „In den Zielszenarien wird
zur weiteren Absenkung des Energiever-
brauchs [. . .] zusätzlich zu den Maßnahmen
der Referenz der Einsatz von innovativen
Technologien angenommen.“)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Ernst Burgbacher

vom 8. September 2010
Die Energieszenarien für ein Energiekonzept der Bundesregierung
enthalten zwei unterschiedliche Entwicklungspfade. Erstens wird ein
Referenzszenario gerechnet, das die Entwicklung darstellt, wenn die
bislang angelegten Politiken in die Zukunft fortgeschrieben werden.
Dabei ist angenommen, dass die Politik nicht auf dem heutigen
Stand verharrt, sondern auch zukünftig Anpassungen vorgenommen
werden, die die in der Vergangenheit beobachteten Trends fortschrei-
ben.

Zweitens werden acht Zielszenarien gerechnet, in denen Vorgaben
für die Minderung der energiebedingten Treibhausgasemissionen
und für den Anteil der erneuerbaren Energien zu erreichen sind.

Unterschiedliche Vorgaben bei Referenz- und Zielszenarien sind ein
gängiges Instrument in wissenschaftlichen Gutachten (vgl. hierzu
den „World Energy Outlook“ der Internationalen Energieagentur
oder die Studie Modell Deutschland; Klimaschutz bis 2050 im Auf-
trag des World Wide Fund for Nature). Die Analyse der unterschied-
lichen Ergebnisse ermöglicht es, den Handlungsbedarf aufzuzeigen,
der zur Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele erforder-
lich ist.
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Der in der Frage angesprochene Endenergieverbrauch der privaten
Haushalte und der Industrie ist keine Annahme, sondern Ergebnis
der Szenarienrechnungen.
58. Abgeordneter
Oliver
Krischer

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welches sind die „wesentlichen Annahmen“,
die für die Szenarien in einem fortlaufenden
Diskussionsprozess zwischen den Auftragge-
bern (Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie/Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit) und den
Gutachtern der Studie „Energieszenarien für
ein Energiekonzept der Bundesregierung“ laut
Seite 1 entwickelt wurden, und wie werden die-
se begründet?
Antwort des Staatssekretärs Jochen Homann

vom 10. September 2010
Grundlage der Szenarien ist, dass die in der Koalitionsvereinbarung
zwischen CDU, CSU und FDP formulierten Zielsetzungen der Bun-
desregierung für die Jahre 2020 und 2050 erfüllt werden. Entspre-
chend wurden dem Auftragnehmer im Pflichtenheft Vorgaben ge-
macht, die bereits in der Antwort auf die Kleine Anfrage auf Bundes-
tagsdrucksache 17/1531 erläutert wurden.

Darüber hinaus wurden die Auftragnehmer aufgefordert, ein Refe-
renzszenario (sogenannte Nulllinie) zu entwickeln. Innerhalb dessen
sollte, wie in Referenzszenarien üblich, von einer Trendentwicklung
sowie von geltendem Recht (Ausstieg aus der Kernenergie gemäß
zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe geltendem Atomgesetz) ausge-
gangen werden.

Zusätzlich wurden die Auftragnehmer aufgefordert, vier Zielszena-
rien zu berechnen. Innerhalb dieser Zielszenarien wurde bezüglich
der Restlaufzeiten der Kernkraftwerke gegenüber geltendem
Recht 4, 12, 20 und 28 Jahre Verlängerung angenommen. Für Nach-
rüstkosten von Kernkraftwerken wurden zwei Datensätze festgelegt.
Der erste Satz beruht auf einem Vorschlag der Gutachter entspre-
chend den Werten aus den Energieszenarien für den Energiegipfel
2007; ein zweiter Datensatz wurde vom Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit definiert und den Gut-
achtern zur Verfügung gestellt. Die vier Zielszenarien wurden jeweils
mit beiden Nachrüstkostensätzen berechnet.

Über die Vielzahl der einzelnen sozioökonomischen und energie-
wirtschaftlichen Annahmen – beispielsweise Bevölkerungsentwick-
lung, Wirtschaftswachstum, Rohstoffpreise, Heizgradtage, Verbrau-
cherpreise, Investitions-, Betriebs- und Wartungskosten von Anlagen
zur Nutzung erneuerbarer Energien sowie viele andere mehr – wurde
auf Basis von Vorschlägen der Gutachter in Abstimmung mit den
Auftraggebern entschieden. Dabei wurde das Spektrum aktuell vor-
liegender Prognosen und Szenarienrechnungen kompetenter wissen-
schaftlicher Institutionen berücksichtigt. Die letztlich unterstellten
Annahmen sind von Seiten der Gutachter in Abschnitt 2 der Studie
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„Energieszenarien für ein Energiekonzept der Bundesregierung“ do-
kumentiert.
59. Abgeordneter
Oliver

Krischer
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Aus welchen Gründen hält die Bundesregie-
rung die Analyse des polnischen Gasnetzbe-
treibers Gaz-Systems S. A. bezüglich der Um-
weltverträglichkeit nach den Vorgaben der
europäischen FFH-Richtlinie (FFH = Fauna-
Flora-Habitat) zum Bau eines LNG-Terminals
(Flüssigerdgas-Terminal) in der polnischen
Stadt Swinoujscie für nicht ausreichend, und
wie bewertet sie die Aussage des polnischen
Vizestaatssekretärs im Schatzministerium,
Mikolaj Budzanowski, dass Deutschland durch
den LNG-Terminal eine Konkurrenz zur Ost-
seepipeline sieht (Quelle: ener|gate Meldung
vom 2. September 2010 „Deutsche Forderun-
gen verzögern polnisches LNG-Projekt“)?
Antwort des Staatssekretärs Jochen Homann

vom 10. September 2010
Zwischen den zuständigen Behörden beider Länder – in Deutschland
ist gemäß § 9b des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG) eine Behörde des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu-
ständig – finden Gespräche auf Fachebene zur Möglichkeit erheblich
nachteiliger grenzüberschreitender Umweltauswirkungen des auf der
polnischen Seite geplanten LNG-Terminals statt, die in konstruktiver
Weise verlaufen.

Das Projekt der Ostseepipeline „Nord Stream“, deren grenzüber-
schreitende Umweltverträglichkeitsprüfung Ende 2006 eingeleitet
wurde, ist bereits bestandskräftig genehmigt und wird derzeit gebaut.

Beide Infrastrukturprojekte tragen zur Diversifizierung und damit
zur Versorgungssicherheit bei und stehen in keinem Konkurrenzver-
hältnis.
60. Abgeordnete
Dr. Gesine

Lötzsch

(DIE LINKE.)
Welche freiwilligen Selbstverpflichtungen sind
Wirtschaftsverbände seit 2005 gegenüber der
Bundesregierung eingegangen, und welche
freiwilligen Selbstverpflichtungen wurden bis-
her erfüllt, und welche nicht?
Antwort des Staatssekretärs Jochen Homann

vom 10. September 2010
Aufgrund der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit kann nicht si-
chergestellt werden, dass alle erfragten Selbstverpflichtungen voll-
ständig erfasst sind. Die Selbstverpflichtungen sind im Folgenden
nach der Reihenfolge der meldenden Ressorts aufgeführt:
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Jahr Inhalt
BMF
2005 "Öffnungsaktion" von Mitgliedern des Verbandes 

der privaten Krankenversicherung e.V.: die 
Unternehmen (nicht der Verband) haben sich bereit 
erklärt, am 31. Dezember 2004 freiwillig in der 
gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Beamte 
oder Ruhestandsbeamte nebst ihren 
Familienangehörigen zu erleichterten Bedingungen in 
beihilfekonforme Krankheitskostenvolltarife 
aufzunehmen.

bisher ein

2009 Selbstverpflichtungen von acht großen deutschen 
Banken und den drei größten deutschen 
Versicherungsunternehmen zur schnellstmöglichen 
Anwendung von G20-Standards für die 
Vergütungssysteme im Finanzsektor, soweit dies 
zivil-, arbeits- sowie gesellschaftsrechtlich möglich ist.  

Bemerkung: Selbstverpflichtungen von Unternehmen, 
nicht eines Verbandes, Vorgriff zur gesetzlichen 
Umsetzung vom September 2009. 

überwieg

Siehe auc
Frage 8/3

BMWi

2007 Verlängerung des Ausbildungspakts um weitere drei 
Jahre.
Im Jahr 2004 wurde zwischen den Verbänden der 
Wirtschaft (DIHK, ZDH, BDA und BDI) und der 
Bundesregierung (BMWA - heute: BMWi und BMAS 
- und BMBF) erstmalig der auf 3 Jahre angelegte 
„Nationale Pakt für Ausbildung und 
Fachkräftenachwuchs“ geschlossen. Dieser beinhaltet 
Zusagen der Wirtschaft zur Bereitstellung von 
zusätzlichen Ausbildungsstellen und betrieblich 
durchgeführten Einstiegsqualifikationen. Die 
Paktbeteiligten appellierten damals an den 
Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat, 
das Gesetzgebungsverfahren zu einem 
Berufsausbildungssicherungsgesetz ruhen zu lassen, 
was so auch geschah. Der Ausbildungspakt wurde 
aufgrund seines Erfolges im Jahr 2007 um weitere 3 
Jahre verlängert. 

Die Wirts
(DIHK, Z
neu - BFB
Zusagen 
wobei au
zusätzlich
Ausbildu
hinzukam

Selbstverpflichtung der Wirtschaftsvereinigung 
Metalle e.V. (WVM) für den Fachverband 
Primäraluminium im Gesamtverband der 
Aluminiumindustrie e.V., des Industriegaseverbands
e.V. (IGV), des Industrieverbands Agrar e.V. (IVA) 
und des Industrieverbands Bitumen-, Dach- und 
Dichtungsbahnen e.V. (vdd) zur Übermittlung von 
Daten für Zwecke der 
Treibhausgasemissionsberichterstattung.

Wurde er
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Weiterentwickelte Selbstverpflichtung des 
Bundesverbands der Deutschen Kalkindustrie e.V. 
(BV Kalk) zur Klimavorsorge bis 2012 – u. a. 
Übermittlung von Daten für Zwecke der 
Treibhausgasemissionsberichterstattung.

Hinweis:
Diese und die beiden vorgenannten Verpflichtungen 
beziehen sich z.T. auf die "Vereinbarung zwischen der 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der 
deutschen Wirtschaft zur Klimavorsorge" vom 9. 
November 2000 

Wurde erf

BMELV
20. Dezember 
2008

"Leitfaden für eine verbraucherfreundliche 
Kundenbetreuung" mehrerer Unternehmen der 
Branche der Telekommunikation und 
Informationstechnik

Hinweis:
Es handelt sich nicht um eine klassische 
Selbstverpflichtung, in der sich Unternehmen gegenüber 
der Bundesregierung durch förmlichen Akt zur 
Einhaltung bestimmter Regelungen verpflichtet haben. 
Der "Leitfaden" wurde im Rahmen des IT-Gipfels unter 
Beteiligung des Verbraucherzentrale Bundesverband 
e.V und des BMELV und des BMWi erstellt. Im 
Vorwort heißt es ausdrücklich: „Der Leitfaden soll auch 
als Grundlage für freiwillige Selbstverpflichtungen von 
Unternehmen dienen.“ Er sieht u.a. vor, dass 
Wartezeiten durchschnittlich nicht länger als 30 
Sekunden dauern sollen und dass Wartezeiten im 
Festnetz kostenlos sein sollen und im Mobilfunk hierfür 
nur die Verbindungsentgelte erhoben werden sollen. 
Daneben gibt es zahlreiche Regelungen zu zur 
Ausbildung der Mitarbeiter, zum Datenschutz und zum 
Verhalten im Vertrieb. Einige der Unterzeichner haben 
in der Zwischenzeit kostenlose Servicenummern 
eingeführt, weshalb dort auch die Wartezeiten 
kostenfrei sind. 

Inwieweit
Selbstverp
jedem ein
von den 
unterzeich
Unternehm
wird, ist d
Bundesreg
bekannt.

Siehe auch
Frage 383

Anfang Februar 
2009

Selbstverpflichtung der Konsummilchhersteller für 
eine differenzierte Kennzeichnung von klassisch 
pasteurisierter Trinkmilch und ESL-Milch (ESL = 
Extended Shelf Life). Demnach wird die zuerst 
genannte Milchsorte mit der Angabe "traditionell 
hergestellt" versehen und die ESL-Milch mit der 
Angabe "länger haltbar". Die Angaben werden deutlich 
sichtbar in Verbindung mit der Verkehrsbezeichnung 
auf die Milchpackungen aufgedruckt.  

Die Selbst
wird erfül
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BMG

1. März 2005 Vereinbarung zum Nichtraucherschutz in Gaststätten
zwischen dem Deutschen Hotel- und 
Gaststättenverband e.V. (DEHOGA Bundesverband) 
und dem BMG(S) und der Drogenbeauftragten der 
Bundesregierung

nicht erre
Befragun
den Verb
Bundesve
Auftrag d
am 26. Fe
der Droge
für gesch

19. Mai 2010 Vereinbarung zwischen der Handelsverband
Deutschland (HDE) und der Drogenbeauftragten der 
Bundesregierung zur Stärkung des Jugendschutzes,
einschließlich Aktionsplan.  

Wegen K
Laufzeit B
nicht mög

6. Juli 2010 Überarbeiteter Aktionsplan der Tankstellenbranche 
zum Jugendschutz an der Tankstelle
(Tankstellenverbände (MWV, UNITI, BTG, bft und 
ZTG) zusammen Drogenbeauftragter der 
Bundesregierung). Dies ist Fortschreibung der 
Selbstverpflichtung von 2009: Als Teil des 
Aktionsplans bekennt sich die Tankstellenbranche in 
einem umfassenden Verhaltenskodex zu ihrer 
Verantwortung zum Schutz der Jugend und unterstreicht 
die von ihr ergriffenen Maßnahmen zur strikten 
Einhaltung der bestehenden Gesetze. 

Erster Pla
und im So
2 Jahre ve

BMVBS
Dezember 2009 Freiwillige Selbstverpflichtung der im VDA 

vertretenen Omnibushersteller zur Ausstattung von 
Bussen mit Brandmeldesystemen.
Umfang der Selbstverpflichtung: 
a) Ausstattung aller neuen Reisebusse mit 

Rauchmeldern in Toilette und Fahrerruheraum ab 
Mitte 2010, 

b) Ausstattung aller Busse mit Brandmeldeanlagen im 
Motorraum ab Mitte 2010. 

Wegen K
Laufzeit B
möglich. 

BMU
2005 Selbstverpflichtung der SF6-Produzenten, Hersteller 

und Betreiber von elektrischen Betriebsmitteln > 1kV 
zur elektrischen Energieübertragung und –verteilung in 
der Bundesrepublik Deutschland zu SF6 als Isolier- und 
Löschgas.

Wird erfü

2005 Selbstverpflichtung der Halbleiterhersteller mit 
Produktionsstätten in der Bundesrepublik Deutschland 
zur Reduzierung der Emission bestimmter 
fluorierter Gase.

Wird erfü

2006 Vereinbarung zwischen dem BMU und dem DEHOGA 
Bundesverband zur weltweiten Klimavorsorge.

Wird erfü
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2007 Gemeinsame Erklärung von Bundesregierung und 
Mineralölwirtschaft "Energieeinsparung und CO2-
Minderung durch breite Markteinführung von 
schwefelarmem Heizöl und Öl-Brennwerttechnik"

Wird erfü

2007 Freiwillige Verpflichtung von PV-Cycle zur 
Einrichtung eines branchenweiten, freiwilligen
Rücknahme- und Recyclingsystems für 
Photovoltaikmodule (Sammelziel: 65 %, 
Recyclingziel: 85%) 

Rücknahm
Recycling
2010 anla
noch kein
möglich. 

2008 Vereinbarung zwischen dem BMU und dem 
Zentralverband Gartenbau zum Umgang mit
invasiven Arten

Wird erfü

2010 Gemeinsame Erklärung von Handels- und 
Handwerksverbänden, Herstellern getragenen 
Recyclingsystemen, des Logistikdienstleisters 
LIGHTCYCLE sowie der Verbraucherzentralen zur 
Förderung der Erfassung und des Recyclings von 
Lampen aus Haushalten;

Gemeinsa
gerade er
kann noch
werden. G
aber posit
Nach den
LIGHTCY
seit Augu
innerhalb
725 neue 
in Handel
geschaffe
61. Abgeordnete
Dr. Gesine

Lötzsch

(DIE LINKE.)
In welchen Fällen führten Nichterfüllung einer
freiwilligen Selbstverpflichtung zu einer gesetz-
lichen Regelung?
Antwort des Staatssekretärs Jochen Homann

vom 10. September 2010
Wie in der Übersicht zur vorhergehenden Frage vermerkt, ergeben
sich gesetzliche Regelungen in folgenden Fällen:

Die G20-Standards für die Vergütungssysteme im Finanzsektor wer-
den mit dem am 27. Juli 2010 in Kraft getretenen Gesetz über die
aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Vergütungssysteme von
Instituten und Versicherungsunternehmen (Vergütungsgesetz) und
zwei noch zu erlassenden Rechtsverordnungen des BMF für den
Banken- und Versicherungsbereich insgesamt gesetzlich geregelt.
Dies wurde unabhängig von der Frage der Einhaltung oder Nichtein-
haltung der in Frage 60 genannten Selbstverpflichtung umgesetzt.

Die Diskussion um den „Leitfaden für eine verbraucherfreundliche
Kundenbetreuung“ war auch Anlass zur Schaffung einer Regelung
für kostenlose Warteschleifen. Beim Bundesministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) eingehende
Beschwerden zeigen, dass weiterhin für Wartezeiten von Service-
nummern von den Kunden Kosten erhoben werden, obwohl in
dieser Zeit noch kein Dienst erbracht wird. Daher prüft die Bundes-
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regierung derzeit im Rahmen der anstehenden Novellierung des Te-
lekommunikationsgesetzes, wie die Erhebung von Kosten in Warte-
schleifen unterbunden werden kann.

Da die Ziele der Vereinbarung nicht erreicht wurden, haben in der
Folge alle Bundesländer, die aufgrund der Föderalismusreform für
das Gaststättenrecht zuständig wurden, ab 2007 für die Gastronomie
Landesnichtraucherschutzgesetze verabschiedet. Der Bund hat im
Rahmen seiner Zuständigkeit Regelungen für einen effektiven Nicht-
raucherschutz getroffen: Das Gesetz zum Schutz vor den Gefahren
des Passivrauchens vom 20. Juli 2007 (BGBl. I S. 1596) ist am
1. September 2007 in Kraft getreten; es regelt ein Rauchverbot in
Einrichtungen des Bundes und öffentlichen Verkehrsmitteln.
62. Abgeordneter
Dr. Rolf

Mützenich

(SPD)
Welchen Umfang hatten die deutschen Expor-
te in den Iran im ersten Halbjahr 2010 im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum, und welche Er-
folge kann die Bundesregierung bei ihrer soge-
nannten Entmutigungsstrategie bei deutschen
Wirtschaftsgeschäften mit dem Iran vorwei-
sen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Ernst Burgbacher
vom 9. September 2010
Im ersten Halbjahr 2010 betrug das Gesamtvolumen deutscher Ex-
porte in den Iran 1 854,4 Mio. Euro. Dies ist ein Anstieg um 14 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die deutschen Exporte
des 1. Halbjahres 2009 umfassten 1 627,3 Mio. Euro – ein Rückgang
um 14,8 Prozent im Vergleich zum 1. Halbjahr 2008 mit
1 910,7 Mio. Euro. Das Exportvolumen der vergangenen sechs Mo-
nate bleibt somit hinter dem Niveau von 2008 zurück.

Der Anstieg enthält als solcher weiterhin keine Aussage über die
Wirksamkeit oder Einhaltung der Sanktionen, da die geltenden EU-
Sanktionen gegen Iran kein totales Handelsembargo zum Inhalt ha-
ben. Über die bestehenden Sanktionen hinaus rät die Bundesregie-
rung im Rahmen ihrer Entmutigungsstrategie aktiv vom Handel mit
dem Iran im Energiebereich ab. Die Erfolge der Ermutigungsstrate-
gie lassen sich nicht quantifizieren. Zusätzlich ist zu beachten, dass
die EU-Sanktionen gegen Iran zukünftig auch Ausfuhrbeschränkun-
gen im Energiebereich vorsehen werden. Insoweit wird die Entmuti-
gungsstrategie in rechtlich verbindliche Sanktionen überführt.
63. Abgeordneter
Manuel

Sarrazin

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welchen Zeitplan verfolgt die Bundesregie-
rung für das zur Umsetzung der Empfehlung
des Rates vom 7. Juni 2010 über die Grund-
züge der Wirtschaftspolitik erforderliche Na-
tionale Reformprogramm, und wird der Ent-
wurf des Nationalen Reformprogramms für
die Bundesrepublik Deutschland dem Deut-
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schen Bundestag als Folgedokument der EU-
2020-Strategie frühzeitig zur Beratung vorge-
legt werden?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Ernst Burgbacher
vom 7. September 2010
Die Bundesregierung wird den Zeitplan für die Erstellung des Natio-
nalen Reformprogramms (NRP) an den zeitlichen Vorgaben der EU
ausrichten. Im Zuge der Einführung des „EU-Semesters“ ist davon
auszugehen, dass die Mitgliedstaaten ihre NRP künftig im April
eines jeden Jahres der Europäischen Kommission vorlegen sollen.
Ein Abgabetermin für das NRP ist noch nicht förmlich festgelegt. In
einem Schreiben an die Botschafter der Mitgliedstaaten hat die EU-
Kommission die Regierungen zum 12. November 2010 um einen
vorläufigen Entwurf eines NRP gebeten.

In der Vergangenheit wurde das endgültige NRP vor der Übermitt-
lung an die EU-Kommission dem Deutschen Bundestag zur Bera-
tung vorgelegt. Die Bundesregierung beabsichtigt, auch künftig so zu
verfahren.
64. Abgeordneter
Dr. Ilja
Seifert

(DIE LINKE.)
Welche Maßnahmen und Aktivitäten zur För-
derung des barrierefreien Tourismus gemäß
den in der Koalitionsvereinbarung gesteckten
Zielen sind im Entwurf des Bundeshaushaltes
2011 enthalten (bitte jeweiliges Bundesministe-
rium, Maßnahme, Titel und geplante Summe
nennen), und welche Rolle spielt dabei die
Nationale Koordinierungsstelle Tourismus für
Alle e. V. (NatKo)?
Antwort des Staatssekretärs Jochen Homann

vom 6. September 2010
Barrierefreiheit im Tourismus ist ein gesellschaftspolitisches Ziel, das
alle Lebensbereiche umfasst und sich auf eine Vielzahl von Maßnah-
men gründet. Mit Blick auf die grundsätzlich gleichberechtigte Teil-
habe behinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben sollen auch
Urlaub und Reisen für behinderte Menschen immer mehr zur Selbst-
verständlichkeit werden. Dieses Ziel bedarf des Engagements aller
am Tourismus beteiligten Akteure.

Der Entwurf zum Bundeshaushalt 2011 enthält keinen Titel, der aus-
schließlich die Förderung des barrierefreien Tourismus zum Gegen-
stand hat. Vielmehr ist bei allen Fördermaßnahmen im Tourismus
darauf zu achten, dass die Erfordernisse der Barrierefreiheit auf der
Grundlage des Behindertengleichstellungsgesetzes berücksichtigt
werden.

Dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi)
stehen zur Förderung der Leistungssteigerung im Tourismusgewerbe
im Kapitel 09 02 Titel 686 12 im Jahr 2011 voraussichtlich 1,62 Mio.
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Euro zur Verfügung. In diesem Rahmen ist auch die Förderung von
Projekten zum barrierefreien Tourismus (einschließlich Fortbildung)
möglich. Die Höhe der Fördermittel für diese Projekte hängt von
den jeweiligen Anträgen und deren Bewilligung ab. Die Nationale
Koordinierungsstelle Tourismus für Alle e. V. (NatKo) hat ebenso
wie andere Einrichtungen die Möglichkeit, entsprechende Förderan-
träge einzureichen.

Die Deutsche Zentrale für Tourismus e. V. (DZT), für die 2011 Zu-
wendungen aus dem Bundeshaushalt von 27,2 Mio. Euro (Kapi-
tel 09 02 Titel 686 13) vorgesehen sind, hat das Thema „Barriere-
freier Tourismus in Deutschland“ in das Auslandsmarketing aufge-
nommen. Im Internet bietet sie in mehreren Sprachen umfangreiche
Informationen für Reisende mit Behinderungen an. Dabei arbeitet
die DZT eng mit der Arbeitsgemeinschaft (AG) Barrierefreie Reise-
ziele in Deutschland zusammen. Die AG hatte sich im Ergebnis der
vom BMWi in Auftrag gegebenen Studie „Barrierefreier Tourismus
für Alle in Deutschland – Erfolgsfaktoren und Maßnahmen zur Qua-
litätssteigerung“ im Jahr 2008 gegründet. Die AG ist förderndes Mit-
glied der DZT.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) ist feder-
führend für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.
Themen wie „Mobilität“ sowie „Freizeit und Kultur“ wurden als
Handlungsfelder für den Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention identifiziert. Barrierefreiheit
ist dabei ein Querschnittsaspekt, der in allen Handlungsfeldern be-
rücksichtigt wird. Das BMAS arbeitet in diesem Prozess eng mit den
am barrierefreien Tourismus beteiligten Akteuren zusammen. Auf
die Antwort des BMAS zu Frage 83 wird verwiesen.

Im Bundesministerium für Gesundheit (BMG) erfolgt eine indirekte
Förderung des barrierefreien Tourismus im Bereich der gesundheitli-
chen Selbsthilfe, für die ein Teilbetrag des Ansatzes bei Kapitel 15 02
Titel 684 06 vorgesehen ist. Dabei geht es um die Stärkung der
Selbsthilfepotenziale von chronisch Kranken und Menschen mit Be-
hinderung durch gesundheitsorientierte Angebote im Freizeitbereich.
Im Rahmen dieses Titels sind modellhafte Projekte der NatKo und
der arbeitsgemeinschaft behinderung und medien e. V. (abm) vorge-
sehen. Ziel der Projektförderung ist es, Menschen mit chronischer
Erkrankung und Behinderung eine aktive, gesundheitsförderliche
Freizeitgestaltung einschließlich Reisen zu ermöglichen. Auch Mes-
seeinsätze (ITB, Reha-Care), die durch verschiedene Selbsthilfever-
bände wahrgenommen werden, können finanziell unterstützt werden.
Seitens des BMG sind 2011 für die Förderung von Projekten der
NatKo rd. 100 000 Euro und für die Förderung von Messeeinsätzen
rd. 80 000 Euro vorgesehen.
65. Abgeordnete
Daniela

Wagner

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie gestaltet sich der Mittelabfluss der KfW-
Förderprogramme in den Monaten Januar bis
August 2010 (bitte aufschlüsseln nach Monat,
Förderprogramm, Zuschuss/Kredit, Bund,
Bundesländern)?
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Antwort des Staatssekretärs Jochen Homann

vom 6. September 2010
Die Fördertätigkeit der KfW Bankengruppe ist umfassend im För-
derreport der KfW Bankengruppe nach Programmen, Regionen so-
wie Zeiträumen aufgeschlüsselt. Der Förderreport ist auf der Home-
page der KfW Bankengruppe veröffentlicht
(www.kfw.de/Foerderreport). Dabei handelt es sich um Neuzusagen,
die im ersten Quartal 2010 getätigt worden sind. Die Aktualisierung
zum zweiten Quartal erfolgt in Kürze.
66. Abgeordnete
Andrea

Wicklein

(SPD)
Plant die Bundesregierung einen Wechsel beim
Projektmanagement des Programms SIGNO,
und wie begründet die Bundesregierung ihre
Entscheidung vor dem Hintergrund, dass die
Evaluation durch die Prognos AG und die
Kanzlei Boehmert & Boehmert vom April
2010 die Bedeutung des Projektmanagements
hervorgehoben hat?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Ernst Burgbacher

vom 9. September 2010
Das SIGNO-Förderprogramm dient dem Schutz von Ideen für die
gewerbliche Nutzung. Es unterstützt in seinen drei Fördersäulen
Hochschulen und öffentlich finanzierte Forschungseinrichtungen,
Unternehmen (KMU) sowie Erfinder bei der rechtlichen Sicherung
und wirtschaftlichen Verwertung ihrer innovativen Ideen.

Projektträger ist der Projektträger Jülich (PTJ); das Projektmanage-
ment für die Säulen Unternehmen und Erfinder wird bislang vom In-
stitut der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln) wahrgenommen.

Nach rund 15 Jahren wird das Projektmanagement beim IW Köln
zum 31. Dezember 2010 auslaufen. Mit der nächsten Förderperiode
(2011 bis 2013) wird das Programm nach einem wettbewerblichen
Verfahren in eine, alle Fördersäulen umfassende Projektträgerschaft
überführt. Auf ein gesondertes Projektmanagement wird zukünftig
verzichtet; diese Aufgaben werden dann vom Projektträger über-
nommen.

Durch die Ausschreibung einer einheitlichen Projektträgerschaft soll
der Wettbewerb gestärkt werden. Zudem geht es um das Schaffen
von kompakteren und effizienteren Förderstrukturen sowie das Rea-
lisieren von Synergien. Projektmanagement und Projektträgerschaft
in einer Hand führen insgesamt zu einer stärkeren Verzahnung der
einzelnen Fördersäulen.

Die Teilnahmefrist der jüngst erfolgten Ausschreibung endete am
31. August 2010; eine Entscheidung über den zukünftigen Projektträ-
ger ist noch nicht gefallen.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales
67. Abgeordnete
Dr. Martina

Bunge
(DIE LINKE.)
Hält die Bundesregierung die Ermessensspiel-
räume, die die Träger der Grundsicherung bei
der Anrechnung von Aufwandsentschädigun-
gen für ehrenamtliches Engagement (beispiels-
weise für kommunale Mandatsträger/-innen)
auf die Regelleistungen nach dem Arbeitslo-
sengeld II bis V haben (die zumeist zu einer
Reduzierung beispielsweise der 500-Euro-Pau-
schale für ehrenamtliche Bürgermeister/-innen
auf den halben Regelsatz in Höhe von 175 Eu-
ro führen), für sinnhaft und sozial ausgewogen,
oder beabsichtigt die Bundesregierung – an-
ders als die vormalige Bundesregierung (vgl.
Antwort auf Bundestagsdrucksache 16/9530,
Frage 18) – eine Neugestaltung der Regelung,
da diese nicht nur von den Betroffenen als zu-
tiefst ungerecht, diskriminierend und als Miss-
achtung des Engagements empfunden wird?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Ralf Brauksiepe

vom 9. September 2010
Den Trägern der Grundsicherung für Arbeitsuchende wird für die
Frage der Berücksichtigung von Aufwandsentschädigungen als Ein-
kommen kein Ermessen eingeräumt. Eine Neuregelung ist weiterhin
nicht beabsichtigt.
68. Abgeordnete
Heidrun

Dittrich

(DIE LINKE.)
Wie stellt sich derzeit die Betreuungsrelation
im Bereich des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch (SGB II) dar bezogen auf die Gruppe
der unter 25-Jährigen, der über 25-Jährigen
und die Leistungsgewährung, und wie viel zu-
sätzliches Personal wäre nötig, um einen Be-
treuungsschlüssel von 2:75 für unter 25-Jährige
und 1:150 für ältere Betroffene zu erreichen,
der im „Gesetzes zur Weiterentwicklung der
Organisation der Grundsicherung für Arbeit-
suchende“ angestrebt wird?
Antwort des Staatssekretärs Gerd Hoofe

vom 7. September 2010
Nach Mitteilung der Bundesagentur für Arbeit stellen sich die Be-
treuungsrelationen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende für
den Bereich der Arbeitsgemeinschaften sowie der Arbeitsagenturen
in getrennter Aufgabenwahrnehmung bundesweit aktuell wie folgt
dar:
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• unter 25-Jährige: 1 zu 85,

• über 25-Jährige: 1 zu 157,

• Leistungsgewährung: 1 zu 111.

Um bundesweit die festgelegten Betreuungsschlüssel in der Grundsi-
cherung in jeder künftigen gemeinsamen Einrichtung ohne zugelasse-
ne kommunale Träger zu erreichen, wären auf Basis der aktuellen
Personal- und Kundendaten rein rechnerisch rd. 900 Vollzeitäquiva-
lente zusätzlich erforderlich. Zu berücksichtigen ist dabei jedoch,
dass die Betreuungsrelation im Bereich der Leistungsgewährung mit
derzeit 1 zu 111 gegenüber dem Orientierungswert von 1 zu 130
günstiger ist.

Für die zugelassenen kommunalen Träger liegen der Bundesregie-
rung keine Informationen vor.
69. Abgeordnete
Heidrun

Dittrich

(DIE LINKE.)
Wie lang ist die Bearbeitungsdauer von Anträ-
gen im SGB II nach einzelnen Antragsarten?
Antwort des Staatssekretärs Gerd Hoofe

vom 7. September 2010
Nach Auskunft der Bundesagentur für Arbeit betrug die Bearbei-
tungsdauer

• für Erstanträge im Juli 2010 durchschnittlich 6,78 Arbeitstage,

• für Folgeanträge im Juli 2010 durchschnittlich 5,14 Arbeitstage
und

• für Widersprüche im ersten Halbjahr 2010 durchschnittlich
2,5 Monate.

Über die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen im
SGB II bei den zugelassenen kommunalen Trägern liegen der Bun-
desregierung keine Informationen vor.
70. Abgeordneter
Werner

Dreibus

(DIE LINKE.)
Wie gestaltet sich der Mittelabfluss des
Arbeitsmarktinstrumentes Beschäftigungszu-
schuss bzw. der JobPerspektive (§ 16e SGB II)
nach Bundesländern sowie insgesamt (bitte ab-
solute und relative Zahlen angeben), und wie
bewertet die Bundesregierung diesen Abfluss
vor dem Hintergrund der Veränderungen der
Mittelzuweisung, die mit Eingliederungsmittel-
Verordnung 2010 vorgenommen wurden?
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Antwort des Staatssekretärs Gerd Hoofe

vom 6. September 2010
Den 436 Grundsicherungsstellen wurde für Maßnahmen der JobPer-
spektive in 2010 insgesamt ein Budget von rd. 699,8 Mio. Euro zuge-
teilt.

Von diesen Grundsicherungsstellen haben 94 Grundsicherungsstel-
len eine Aufstockung aus dem „klassischen“ Eingliederungsbudget
(ohne Maßnahmen nach den §§ 16e und 16f SGB II) in Höhe von
insgesamt rd. 71,1 Mio. Euro erhalten, da die Summe ihrer Ver-
pflichtungen und ihrer Bedarfe für zu erwartende unbefristete Fort-
setzungsbewilligungen über dem Budget nach Anlage 2 der Einglie-
derungsmittel-Verordnung 2010 (EinglMV 2010) liegt.

Weitere 244 Grundsicherungsstellen haben von dem zugeteilten Bud-
get für die JobPerspektive mit Stand 25. August 2010 bereits Mittel
in Höhe von insgesamt rd. 121,3 Mio. Euro zugunsten des „klassi-
schen“ Eingliederungsbudgets umgeschichtet. Damit liegt das Be-
wirtschaftungssoll für die JobPerspektive per 25. August 2010 nur
noch bei insgesamt rd. 649,8 Mio. Euro.

Davon haben die Grundsicherungsstellen bereits rd. 358,2 Mio. Euro
verausgabt. Weitere rd. 155,4 Mio. Euro sind bereits durch Bewilli-
gungen gebunden. Damit ergibt sich bundesweit ein Gesamtbin-
dungsstand in Höhe von rd. 514,5 Mio. Euro oder 66,7 Prozent des
ursprünglich zugeteilten Budgets bzw. 79,2 Prozent des Bewirtschaf-
tungssolls. Ausgewertet wurden die Ausgaben und Bindungsstände
der Grundsicherungsstellen aus dem Bereich der Bundesagentur für
Arbeit (BA) per 25. August 2010 und der zugelassenen kommunalen
Träger (zkT) per 31. Juli 2010.

Die absoluten und relativen Zahlen nach Ländern sowie für die BA
und die zkT können der anliegenden Tabelle entnommen werden.

Die vorliegenden Zahlen entsprechen grundsätzlich den Erwartun-
gen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales aufgrund der
bei der Zuteilung bekannten Datenlage. Eine isolierte Bewertung des
Mittelabflusses für die JobPerspektive vor dem Hintergrund des ge-
änderten Verteilverfahrens ist allerdings nicht möglich, da die Ent-
wicklung auch durch andere Einflussfaktoren mitbestimmt wird. So
spielt z. B. die mangelnde Bereitschaft der Arbeitgeber, die Arbeit-
nehmer in der zweiten Förderphase unbefristet zu beschäftigen, eine
wesentliche Rolle. Daher sollen seit Jahresbeginn nur noch Maßnah-
men der JobPerspektive bewilligt werden, wenn der Arbeitgeber be-
reits bei Antragstellung für die befristete Förderphase grundsätzlich
seine Bereitschaft zur späteren unbefristeten Weiterbeschäftigung
des Hilfebedürftigen erklärt.
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71. Abgeordneter
Werner

Dreibus

(DIE LINKE.)
Bei wie vielen Grundsicherungsstellen sind
derzeit weniger als 25 Prozent, 25 bis 50 Pro-
zent, 50 bis 75 Prozent und mehr als 75 Pro-
zent der Mittel abgeflossen, und wie verteilen
sich diese Gruppen auf die einzelnen Bundes-
länder?
72. Abgeordneter
Werner

Dreibus

(DIE LINKE.)
Welches sind die zwölf Grundsicherungsstellen
mit dem höchsten und dem geringsten Mittel-
abfluss?
Antwort des Staatssekretärs Gerd Hoofe

vom 6. September 2010
Antwort zu den Fragen 71 und 72.

Die Verteilung der Grundsicherungsstellen auf die genannten Grup-
pen ist der beigefügten Tabelle zu entnehmen. Dabei wurden sowohl
die Ausgaben als auch der Gesamtbindungsstand zu dem zugeteilten
Budget sowie zu dem Bewirtschaftungssoll ins Verhältnis gesetzt. Je
nach Auswahl der Vergleichsgrößen ergeben sich sehr unterschiedli-
che Gruppierungen. Die einzige Konstante ist, dass drei Grundsiche-
rungsstellen bisher keine Leistungen der JobPerspektive bewilligt ha-
ben.

Angesichts der unterschiedlichen Datenstände BA/zkT und der ver-
schiedenen Vergleichsmöglichkeiten ist eine Darstellung der zwölf
Grundsicherungsstellen mit den geringsten und den höchsten Mittel-
abflüssen nicht zielführend. Je nach zugrunde liegenden Daten wür-
de sich das Ranking sehr unterschiedlich gestalten.
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73. Abgeordneter
Jan

Korte

(DIE LINKE.)
Wie bzw. mit welchen Ausstattungsmerkmalen
definiert die Bundesregierung den „unteren
Standard“ von Wohnungen am örtlichen Woh-
nungsmarkt vollständig und abschließend?
Antwort des Staatssekretärs Gerd Hoofe
vom 7. September 2010
Beziehern von Arbeitslosengeld II werden Leistungen für Unter-
kunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen er-
bracht, soweit diese angemessen sind (§ 22 SGB II). Zuständig für
die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II sind
die kommunalen Träger. Sie bestimmen, welche Aufwendungen für
Unterkunft und Heizung in ihrem Gebiet angemessen sind. Auf die-
se Weise wird den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten Rechnung ge-
tragen. Daher ist es nicht Aufgabe der Bundesregierung, einen bun-
deseinheitlichen „unteren Standard“ von Wohnungen am örtlichen
Wohnungsmarkt zu definieren.
74. Abgeordneter
Jan

Korte

(DIE LINKE.)
Wie hoch schätzt die Bundesregierung den An-
teil an den geleisteten Kosten der Unterkunft,
der von den Wohnungseigentümern zur In-
standhaltung, Modernisierung oder für Neu-
bauten reinverstiert wird?
Antwort des Staatssekretärs Gerd Hoofe

vom 7. September 2010
Zu der Frage, wie Vermieter die Mietzahlungen von Beziehern von
Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II verwen-
den, liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.
75. Abgeordnete
Anette
Kramme

(SPD)
Wie schätzt die Bundesregierung den zusätzli-
chen Personalbedarf des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales (BMAS) aufgrund der
verschiedenen zusätzlichen Aufgaben (u. a.
Prüfung der Mittelverwendung bei den zuge-
lassenen kommunalen Trägern, Mitarbeit in
Gremien wie dem Kooperationsausschuss und
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dem Bund-Länder-Ausschuss, Ausübung der
Aufsicht, Abschluss von Zielvereinbarungen,
Wirkungsforschung), die das BMAS im Rah-
men des Gesetzes zur Weiterentwicklung der
Organisation der Grundsicherung für Arbeit-
suchende zu erfüllen hat, ein, und welche Vor-
kehrungen wurden hierzu bei der Haushalts-
aufstellung 2011 und der Finanzplanung bis
2014 getroffen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Ralf Brauksiepe

vom 9. September 2010
Der Entwurf des Haushaltsgesetzes 2011 und des Bundeshaushalts-
plans 2011 ist zusammen mit dem Finanzplan des Bundes 2010 bis
2014 am 7. Juli 2010 vom Bundeskabinett beschlossen worden. Da-
rin sind noch keine Vorkehrungen zu voraussichtlichen Personal-
mehrausgaben aufgrund des Gesetzes zur Weiterentwicklung der
Organisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende getroffen
worden, dem der Bundesrat erst am 9. Juli 2010 zugestimmt hat und
das am 10. August 2010 ausgefertigt worden ist.

Die Bundesregierung ist bei der Vorlage des Entwurfs des Gesetzes
zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende davon ausgegangen, dass dieses voraussichtlich zu
Mehrausgaben auch für Personal des Bundes führt. Durch die Neu-
organisation werden neue moderne Aufsichtsstrukturen auf Bundes-
ebene geschaffen, deren Kosten – bezogen auf das BMAS – im Ge-
setzentwurf mit rd. 5,8 Mio. Euro beziffert worden sind. Der konkre-
te Umfang des zusätzlichen Personalbedarfs des BMAS wird Gegen-
stand der parlamentarischen Beratungen im Bundeshaushalt 2011
sein.
76. Abgeordnete
Katrin

Kunert

(DIE LINKE.)
Wie verteilen sich die in Sachsen-Anhalt
geplanten 4 842 Bürgerarbeitsplätze auf die
16 Grundsicherungsstellen, die Konzepte zum
Modellprojekt „Bürgerarbeit“ eingereicht
haben (bitte getrennt nach Landkreisen auflis-
ten)?
Antwort des Staatssekretärs Gerd Hoofe

vom 7. September 2010
Die Aufteilung auf die teilnehmenden Grundsicherungsstellen in
Sachsen-Anhalt ist folgender Tabelle z entnehmen:
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Kreise und Städte Grundsicherungsstelle Anzahl 

Bürgerarbe
Stadt Bitterfeld-Wolfen & Einheitsgemeinde 
Osternienburger Land Anhalt-Bitterfeld 

Kommunale Beschäftigungsagentur Landkreis 
Anhalt-Bitterfeld 

Burgenlandkreis ARGE Burgenlandkreis 

Börde ARGE Börde

Dessau-Roßlau JC Dessau-Roßlau 

Halle (Saale) ARGE Halle 

Harz Eigenbetrieb Kommunale 
Beschäftigungsagentur 

Jerichower Land JobCenter Jerichower Land 

Magdeburg ARGE Magdeburg 

Mansfeld-Südharz ARGE Mansfelder Land 
Agentur in getrennter Aufgabenwahrnehmung 
Halle /Saalekreis Saalekreis 

Stadt Bad Dürrenberg 

Salzlandkreis ARGE Aschersleben-Staßfurt 

Altmarkkreis 

Salzwedel Altmarkkreis Salzwedel

Stendal ARGE Stendal (Gesch. Havelberg) 

Wittenberg ARGE Wittenberg 
77. Abgeordnete
Katrin

Kunert
(DIE LINKE.)
Wie ist der Stand der Erarbeitung der Rechts-
verordnung zur Zulassung weiterer kommuna-
ler Träger, mit der die Voraussetzungen der
Eignung, deren Feststellung und die Vertei-
lung der Zulassungen von weiteren Options-
kommunen auf die Länder geregelt werden
sollen?
Antwort des Staatssekretärs Gerd Hoofe

vom 7. September 2010
Die genannten Regelungsinhalte sind in der Kommunalträger-Eig-
nungsfeststellungsverordnung (KtEfV) festgelegt. Die Verteilung der
Plätze für Neuzulassungen obliegt den Ländern. Die Verordnung ist
am 13. August 2010 im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2010, Teil I
Nr. 42 (BGBl. I S. 1155, 1156) verkündet worden. Sie ist am 23. Au-
gust 2010 in Kraft getreten.
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78. Abgeordneter
Ullrich

Meßmer

(SPD)
Ist der Bundesregierung bekannt, dass es zu-
nehmend Fälle gibt, in denen, wenn in Betrie-
ben ein Leiharbeitnehmer in ein befristetes Ar-
beitsverhältnis des Entleiherbetriebes wechselt
und dieser dann zum Zeitpunkt des Endes der
Befristung nicht weiter beschäftigt wird, von
den Arbeitsagenturen der Ermessensspielraum
dahingehend genutzt wird, eine Sperrfrist mit
der Begründung zu verhängen, dass es der Ar-
beitnehmer selbst verursacht hat, sein unbefris-
tetes Arbeitsverhältnis bei der Leiharbeitsfirma
in ein befristetes einzutauschen, und dass da-
durch betriebliche Anstrengungen, Leiharbei-
ter in ein Stammarbeitsverhältnis zu bringen
(wenn auch erst einmal befristet), torpediert
werden.
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Ralf Brauksiepe

vom 9. September 2010
Nein. Die geltende Rechtslage und die entsprechenden Weisungen
der Bundesagentur für Arbeit stellen vielmehr sicher, dass bei Arbeit-
nehmern, die ein unbefristetes Zeitarbeitsverhältnis zugunsten einer
befristeten Beschäftigung bei dem bisherigen Entleiher aufgeben, re-
gelmäßig nach Beendigung dieses Beschäftigungsverhältnisses keine
Sperrzeit eintritt, weil in diesen Fällen grundsätzlich ein wichtiger
Grund zur Beendigung des unbefristeten Zeitarbeitsverhältnisses be-
steht.

Bei der Beurteilung, ob ein wichtiger Grund vorliegt, ist das Interesse
des Arbeitslosen, aus dem Beschäftigungsverhältnis auszuscheiden,
und das Interesse der Gemeinschaft der Beitragszahler, die Leis-
tungsverpflichtung zu vermeiden, gegeneinander abzuwägen. Dabei
sind alle Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen.

Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts – die der Wei-
sungslage der Bundesagentur für Arbeit entspricht – liegt ein wichti-
ger Grund vor, wenn ein unbefristetes Zeitarbeitsverhältnis zuguns-
ten einer befristeten Beschäftigung außerhalb der Arbeitnehmerüber-
lassung mit günstigeren Arbeitsbedingungen aufgegeben wird. Da
der Eintritt einer Sperrzeit keine Ermessensentscheidung ist, kann
die Bundesagentur für Arbeit keinen von dieser Rechts- und Wei-
sungslage abweichenden Ermessensspielraum ausüben. Der Zentrale
der Bundesagentur für Arbeit ist nicht bekannt, dass die Weisungen
durch die Agenturen für Arbeit nicht beachtet werden.
79. Abgeordneter
Ullrich
Meßmer

(SPD)
Wird die Bundesregierung die entsprechende
Richtlinie bei der Bundesagentur für Arbeit so
verändern, dass eine Arbeitsaufnahme im Ent-
leihbetrieb möglich wird, ohne dass daraus ne-
gative Konsequenzen für einen späteren An-
spruch auf Arbeitslosengeld entstehen?



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode Drucksache 17/2892– 53 –
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Ralf Brauksiepe

vom 9. September 2010
Die derzeitige Weisungslage der Bundesagentur für Arbeit greift das
in der Frage zum Ausdruck kommende Anliegen bereits auf (siehe
Antwort zu Frage 78).
80. Abgeordnete
Yvonne

Ploetz

(DIE LINKE.)
Wie hoch war die Zahl der wohnungslosen Ju-
gendlichen im Alter zwischen 15 und 25 Jah-
ren bundesweit und im Saarland im Jahr 2009?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Ralf Brauksiepe

vom 8. September 2010
Der Bundesregierung liegen zur Gruppe der wohnungslosen Jugend-
lichen im Alter zwischen 15 und 25 keine Angaben vor.
81. Abgeordneter
Manuel

Sarrazin

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Maßnahmen wird die Bundesregie-
rung im Hinblick auf die Umsetzung der Leit-
linien für beschäftigungspolitische Maßnah-
men der Mitgliedstaaten treffen, und wann
wird der erste Bericht gemäß Artikel 148 Ab-
satz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union vorgelegt werden?
Antwort des Staatssekretärs Andreas Storm

vom 8. September 2010
Die neuen Beschäftigungspolitischen Leitlinien sollen von der Euro-
päischen Union am 21. Oktober 2010 verabschiedet werden. Die Be-
schäftigungspolitischen Leitlinien finden grundsätzlich Beachtung in
der Ausrichtung der Beschäftigungspolitik der Bundesregierung, so
auch in den aktuellen Gesetzesinitiativen. Die Berichterstattung über
die Umsetzung der Beschäftigungspolitischen Leitlinien in den Mit-
gliedstaaten wird im Rahmen des Nationalen Reformprogramms
(NRP) erfolgen, dessen Vorlage ab dem Jahr 2011 im April eines je-
den Jahres vorgesehen ist („Europäisches Semester“). Des Weiteren
hat die EU-Kommission die Regierungen zum 12. November 2010
um einen vorläufigen Entwurf des NRP gebeten, der allerdings nur
Teilaspekte der endgültigen Fassung abdecken soll. Der Entwurf
wird sich auf die Darstellung der grundsätzlichen wirtschafts- und be-
schäftigungspolitischen Ausrichtung beschränken. Für den Bereich
der Beschäftigungspolitik zählt hierzu insbesondere die Benennung
nationaler Ziele in Bezug zu den betreffenden EU-weiten Kernzielen
der EU-2020-Strategie und der wichtigsten Ansatzpunkte zur Errei-
chung der Ziele.
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82. Abgeordneter
Dr. Ilja

Seifert

(DIE LINKE.)
Wie beurteilt die Bundesregierung die in
dem Artikel „Amtlich geduldeter Horror“ im
„FOCUS“ vom 23. August 2010 beschriebe-
nen Misshandlungen und die Anwendung völ-
lig verfehlter „Behandlungstechniken“ von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hilde-
ner Betreuungsfirma Educon in der Therapie-
gruppe „Lernfenster“, und welche Konsequen-
zen werden daraus (ggf. in Kooperation mit
dem Land Nordrhein-Westfalen) vor dem Hin-
tergrund der UN-Behindertenrechtskonven-
tion gezogen?
Antwort des Staatssekretärs Andreas Storm
vom 6. September 2010
Die Bundesregierung verurteilt jede Form von Misshandlung und
Gewaltanwendung gegenüber Menschen mit und ohne Behinderung.
Bei der Entwicklung des Nationalen Aktionsplans wird sie selbstver-
ständlich den Artikel 16 der UN-Behindertenrechtskonvention (Frei-
heit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch) berücksichtigen. In
dem vorliegenden Fall muss darauf hingewiesen werden, dass die
Heimaufsicht für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie
die Aufsicht über Einrichtungen der Behindertenhilfe in der Zustän-
digkeit der Bundesländer liegen. Außerdem sind inzwischen Ermitt-
lungsverfahren bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Düsseldorf
anhängig. Die Bundesregierung geht davon aus, dass den Vorwürfen
in jedem Fall umfassend und zeitnah nachgegangen wird und von
den zuständigen Stellen entsprechende Konsequenzen gezogen wer-
den.
83. Abgeordneter
Dr. Ilja

Seifert

(DIE LINKE.)
Welche Maßnahmen und Aktivitäten zur Um-
setzung der UN-Behindertenrechtskonvention
(zum Beispiel zur „Bewusstseinsbildung“ nach
Artikel 8, zur „Barrierefreiheit“ nach Arti-
kel 9, zu „Arbeit und Beschäftigung“ nach Ar-
tikel 27 oder zu „Angemessener Lebensstan-
dard und sozialer Schutz“ nach Artikel 28)
sind im Entwurf des Bundeshaushalts 2011
enthalten (bitte jeweiliges Bundesministerium,
Maßnahme, Titel und geplante Summe nen-
nen)?
Antwort des Staatssekretärs Andreas Storm

vom 6. September 2010
Im Koalitionsvertrag für die 17. Legislaturperiode haben die Regie-
rungsparteien vereinbart, zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention einen Nationalen Aktionsplan zu entwickeln, mit dem
eine langfristige Gesamtstrategie zur Umsetzung der Konvention er-
stellt wird. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales steuert
den Entwicklungsprozess, in den alle Ressorts eingebunden sind und
fördert mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte die unabhän-
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gige Stelle nach Artikel 33 Absatz 2 der Konvention. Für diese Auf-
gaben sind Mittel im Bundeshaushalt 2011 wie folgt vorgesehen:
plante
mme
 Euro 

 Euro 
Ressort Maßnahme Kapitel/Titel ge
Su

BMAS Entwicklung eines Nationalen Aktions-
plans (beinhaltet auch Veranstaltungen 
des BMAS zur Bewusstseinsbildung) 

Kapitel 1102 
Titel 684 68   

295 T

BMAS Förderung der unabhängigen Stelle n. 
Art. 33 Abs. 2 des VN Übereinkommens 

Kapitel 1102 
Titel 684 68  

433 T
Die Bundesregierung verfolgt grundsätzlich eine Politik, die die Be-
lange behinderter Menschen in allen Politikfeldern berücksichtigt,
um die Gleichstellung auf allen gesellschaftlichen Ebenen durchzu-
setzen. Daher sind in vielen Haushaltstiteln des Bundes die Belange
behinderter Menschen und damit die Vorgaben der Behinderten-
rechtskonvention berücksichtigt.

Des Weiteren können Festlegungen über den Einsatz von Haushalts-
mitteln zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention erst
nach der Konkretisierung von behindertenpolitischen Maßnahmen
und den konkreten Inhalten und Projekten des Nationalen Aktions-
plans getroffen werden. Der Aktionsplan soll dem Bundeskabinett
im Frühjahr 2011 zur Beschlussfassung vorgelegt werden.
84. Abgeordneter
Dr. Wolfgang

Stengmann-Kuhn

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Kriterien erachtet die Bundesregie-
rung jenseits der Frage von Neueinstellungen
wichtig für eine umfassende Beschreibung der
Beschäftigungssituation älterer Arbeitnehmer
und warum?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Hans-Joachim Fuchtel

vom 7. September 2010
Wichtige Größen für die umfassende Beschreibung der Beschäfti-
gungssituation variieren mit der zu untersuchenden Fragestellung.
Die Bundesregierung wird in ihrem Bericht gemäß § 154 Absatz 4
SGB VI zur Beschäftigungssituation älterer Arbeitnehmer dazu aus-
führlich Stellung nehmen. Dieser Bericht wird voraussichtlich Ende
November 2010 vorgelegt.
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85. Abgeordneter
Alexander

Ulrich

(DIE LINKE.)
Teilt die Bundesregierung die Auffassung der
IG BAU, die Verabschiedung und Umsetzung
der o. g. Richtlinie könnte zu Hungerlöhnen
und unfairem Wettbewerb mit negativen Aus-
wirkungen auf die innereuropäischen Arbeits-
märkte sowie beschäftigungsunfreundlichen
Eingriffen in die Tarifautonomie führen, wo-
hingegen die bekannten Probleme der Saison-
beschäftigung wie betrügerische Vermittler,
hohe Abzüge etc. nicht geregelt werden (wenn
nicht, bitte begründen)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Hans-Joachim Fuchtel
vom 7. September 2010
Rechtsakte der Europäischen Union im Bereich der legalen Migra-
tion werden seit dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon im or-
dentlichen Gesetzgebungsverfahren beschlossen, d. h. der Rat ent-
scheidet mit qualifizierter Mehrheit und gemeinsam mit dem Euro-
päischen Parlament. Gerade vor diesem Hintergrund ist zu erwarten,
dass der Vorschlag der Europäischen Kommission noch intensiv ver-
handelt und Änderungen erfahren wird. Des Weiteren ist zu erwar-
ten, dass eine etwaige Richtlinie, wie von der Bundesregierung befür-
wortet, den Mitgliedstaaten weite Gestaltungsspielräume eröffnet,
insbesondere hinsichtlich der Zulassungs- und Kontrollverfahren.
Die Auswirkungen werden entscheidend von dieser mitgliedstaatli-
chen Ausgestaltung abhängen. Von daher kann zum derzeitigen,
noch vor dem Beginn der Verhandlungen liegenden Zeitpunkt nicht
beurteilt werden, ob und gegebenenfalls welche Auswirkungen eine
etwaige, letztlich angenommene Richtlinie und insbesondere ihre
Umsetzung in den Mitgliedstaaten haben wird.

Die Bundesregierung setzt sich auf nationaler und europäischer Ebe-
ne für die Wahrung der Tarifautonomie, faire Wettbewerbsbedingun-
gen sowie die Verhinderung von Verwerfungen auf den Arbeitsmärk-
ten ein und richtet ihre Verhandlungspositionen hiernach aus.
86. Abgeordnete
Sabine
Zimmermann

(DIE LINKE.)
Welche konkreten tarifvertraglichen Regelun-
gen gelten für die Leiharbeiterinnen und Leih-
arbeiter bei der KfW Bankengruppe (bitte
konkreten Tarifvertrag mit Vertragspartner
bzw. Gewerkschaft nennen sowie die nominel-
len und relativen Unterschiede, die sich gegen-
über den Stammarbeiterinnen und Stammar-
beitern hinsichtlich des Lohns – Monats- oder/
und Stundenlohn als auch Sonderzahlungen –,
sowie bei Arbeitszeiten und Urlaub ergeben),
und welche Prüfungen bzw. Beanstandungen
gab es seitens der Bundesagentur für Arbeit ge-
genüber den Leiharbeitsfirmen, die für die von
der Bundesregierung in der Antwort auf die
Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache
17/2847 zu den Fragen 3a bis 3c genannten
Kreditinstitute arbeiteten bzw. arbeiten?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Ralf Brauksiepe

vom 9. September 2010
Die gewünschten Informationen liegen der Bundesregierung nicht
vor. Zur Beantwortung der Schriftlichen Frage sind daher umfang-
reiche Abfragen erforderlich, die in der für die Beantwortung zur
Verfügung stehenden Zeit nicht abgeschlossen werden können.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
87. Abgeordneter
Friedrich

Ostendorff

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Warum hält die Bundesregierung angesichts
überdurchschnittlicher Ergebnisse bei den
deutschen Agrarexporten und dem vom Bun-
desministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz (BMELV) erwarteten
Rekordergebnis bei den Agrarexporten in
2010 das vom BMELV angekündigte zusätzli-
che „Förderprogramm Agrarexport“ für not-
wendig, und welches wirtschaftspolitische
Konzept der Bundesregierung liegt der zusätz-
lichen Förderung boomender Exportmärkte
zugrunde?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Gerd Müller

vom 6. September 2010
In Deutschland existieren viele kleine und mittelständische Unter-
nehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft, die eine Vielfalt von
Produkten mit hoher Qualität erzeugen. Diese Unternehmen haben
in der Regel ohne fachliche z. T. auch ohne finanzielle Unterstützung
keinen ausreichenden Zugang insbesondere zu den Märkten außer-
halb des europäischen Binnenmarktes, um sich das dort vorhandene
große, ungenutzte Potenzial zu erschließen.
88. Abgeordneter
Friedrich

Ostendorff

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Liegt den Maßnahmen der Bundesregierung
zur Verstärkung der Außenhandelsbeziehun-
gen im Agrar- und Ernährungsbereich eine
Analyse zur voraussichtlichen Wirkung der er-
griffenen Maßnahmen zugrunde, und wenn ja,
wie lauten die Ergebnisse dieser Analyse?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Gerd Müller

vom 6. September 2010
Die Maßnahmen orientieren sich an den bewährten Instrumenten
der Außenwirtschaftsförderung der Bundesregierung. Die bestehen-
den Strukturen der Außenwirtschaftsförderung des Bundes und der
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Wirtschaft werden bei der Durchführung der Maßnahmen genutzt.
Die ergriffenen Maßnahmen werden kontinuierlich auf ihre Wirkung
hin überprüft. Damit wird sichergestellt, dass die eingesetzten Haus-
haltsmittel zielgerichtet und effizient eingesetzt werden.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums
der Verteidigung
89. Abgeordneter
Dr. Thomas

Gambke

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie viele Einsätze hat es jeweils in den Jahren
2007, 2008, 2009 sowie im ersten Halbjahr
2010 auf dem Luft-Boden-Schießplatz Nord-
horn gegeben, und wie viele wurden davon
jeweils von der Bundesluftwaffe bzw. von an-
deren Streitkräften durchgeführt?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Thomas Kossendey

vom 7. September 2010
In dem von Ihnen angesprochenen Zeitraum wurden in folgendem
Umfang Einsätze durch die Bundeswehr bzw. NATO-Partner auf
dem Luft-Boden-Schießplatz Nordhorn durchgeführt:

Jahr /Einsätze 2007 2008 2009 1. Halbjahr 2010 

Gesamt 318 311 292 123

Bundeswehr 243 194 225   78 

NATO-Partner 75 117 67   45 
90. Abgeordneter
Hans-Joachim

Hacker
(SPD)
Wie ist der Stand der Umsetzung des vom
Wehrbereichskommando I Küste im Informa-
tionsgespräch am 11. März 2009 auf den Trup-
penübungsplatz Lübtheen angekündigten Aus-
baues der Infrastruktur des Truppenübungs-
platzes Lübtheen für Informations- und Lehr-
übungen für Generalstabsoffiziere der Füh-
rungsakademie der Bundeswehr, und ist eine
langfristige Nachnutzung der Unterkunftska-
pazitäten für die übende Truppe wie im realen
Einsatz (Feldlager) gesichert?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Thomas Kossendey

vom 3. September 2010
Die von Ihnen angesprochene Infrastruktur auf dem Truppen-
übungsplatz Lübtheen bei der Informations- und Lehrübung der
Streitkräftebasis bestand aus Truppenmitteln (Feldlagermaterial)
und temporär angemietetem Material. Auch für das Jahr 2011 ist
dieses Vorgehen geplant.

Zukünftig ist beabsichtigt, ausgewählte Truppenübungsplätze antei-
lig mit Material aus Truppenmitteln zur Unterbringung auszustatten,
um die Ausbildung für die Truppe einsatzorientierter gestalten zu
können. Welche Truppenübungsplätze dies sein werden, wird auch
vor dem Hintergrund zukünftiger Bundeswehrplanungen infolge der
Reformüberlegungen zu entscheiden sein.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit
91. Abgeordnete
Maria

Klein-Schmeink

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Kann das Bundesministerium für Gesundheit
(BMG) ausschließen, dass die geplante Decke-
lung des Anstiegs der Krankenhausfinanzie-
rungskosten im Bereich der Personalkosten
auf die Hälfte der Grundlohnsumme dazu
führt, dass zwar die Besetzung nach Bundes-
pflegesatzverordnung fehlender Stellen und
eine Überschreitung der jeweils maßgeblichen
Veränderungsrate ermöglicht wird, deren Fi-
nanzierung jedoch auf das gesamte Personal-
budget angerechnet wird?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Annette Widmann-Mauz

vom 6. September 2010
Wie in meiner Antwort vom 16. Juli 2010 auf Ihre Schriftliche Frage
Nr. 29 auf Bundestagsdrucksache 17/2627 dargelegt, sind die Vorga-
ben der Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) zur Zahl der
Personalstellen ebenso wie die Möglichkeit nach § 6 Absatz 4 der
Bundespflegesatzverordnung (BPflV) zur Nachverhandlung von feh-
lenden Personalstellen nach der Psych-PV so genannte Ausnahmetat-
bestände, die nach § 6 Absatz 1 Satz 4 Nummer 4 BPflV bei der Ver-
handlung des Krankenhausbudgets für psychiatrische Einrichtungen
eine Überschreitung der jeweils maßgeblichen Veränderungsrate
nach § 71 SGB V zulassen.

Daneben schreibt § 6 Absatz 4 Satz 1 BPflV hinsichtlich der Nach-
verhandlungsmöglichkeit von fehlenden Personalstellen vor, dass
diese zusätzlich im Gesamtbetrag zu berücksichtigen sind. Eine Ver-
rechnung mit anderen Personalstellen ist daher nicht zulässig. Darü-
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ber hinaus ist gemäß § 6 Absatz 1 Satz 4 Nummer 4 BPflV hinsicht-
lich der Erfüllung der Vorgaben der Psych-PV zur Zahl der Personal-
stellen sicherzustellen, dass das Personal nicht anderweitig eingesetzt
wird.
92. Abgeordnete
Maria

Klein-Schmeink

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Was wird das BMG im weiteren Verfahren
tun, um zu gewährleisten, dass der § 6 Absatz 4
Satz 1 und 2 BPflV in vollem Umfang von den
gesetzlichen Krankenkassen umgesetzt wird?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Annette Widmann-Mauz

vom 6. September 2010
Dem BMG liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass Krankenkas-
sen gegen die Bestimmungen des § 6 Absatz 4 BPflV verstoßen. Das
BMG ist nicht befugt, das Handeln von Krankenkassen in Einzelfäl-
len zu überprüfen oder zu korrigieren. Dies ist Aufgabe der Auf-
sichtsbehörden und der Sozialgerichte. Zudem können psychiatri-
sche Einrichtungen im Falle der Nichteinigung die Schiedsstelle an-
rufen.
93. Abgeordnete
Katrin
Kunert

(DIE LINKE.)
Wie ist der Stand der Diskussion über die
Aufnahme eines Demographiefaktors in die
Bedarfsplanungsrichtlinie des Gemeinsamen
Bundesausschusses, und inwieweit wäre dies
ein geeignetes Mittel, um künftig eine bedarfs-
gerechte medizinische Versorgung in allen, vor
allem aber in bisher unterversorgten Regionen
sicherzustellen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Daniel Bahr
vom 7. September 2010
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat am 15. Juli 2010 eine
Änderung der Bedarfsplanungsrichtlinie und die Einführung eines
sogenannten Demographiefaktors beschlossen. Hierdurch soll insbe-
sondere dem sich aus der steigenden Morbidität älterer Menschen er-
gebenden höheren Leistungsbedarf Rechnung getragen werden. Der
Beschluss des G-BA liegt dem BMG gegenwärtig zur Prüfung gemäß
§ 94 Absatz 1 SGB V vor. Da sich aus den vorgelegten Beschlussun-
terlagen nicht ergibt, welche Auswirkungen der Demographiefaktor
auf die Versorgungssituation hat, insbesondere in welchen Regionen
und in welchen Arztgruppen zusätzliche Niederlassungsmöglich-
keiten zu erwarten sind, hat das BMG den G-BA mit Schreiben vom
9. August 2010 um nähere Auskünfte gebeten. Sobald diese Auskünf-
te vorliegen, wird das BMG die Prüfung zügig fortsetzen. Aufgrund
der fehlenden Informationen ist eine abschließende Bewertung des
Beschlusses zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich; es ist je-
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doch zu erwarten, dass der Demographiefaktor in vielen Regionen
zu zusätzlichen Niederlassungsmöglichkeiten für Ärzte führen wird.
94. Abgeordnete
Katrin

Kunert
(DIE LINKE.)
Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregie-
rung über die bisher ergriffenen Maßnahmen
hinaus, eine bessere regionale Verteilung von
Ärztinnen und Ärzten zu erreichen, und wel-
che Erfahrungen liegen hierzu in den Bundes-
ländern vor?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Daniel Bahr

vom 7. September 2010
Zur Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten me-
dizinischen Versorgung hat sich die Koalition unter anderem darauf
verständigt, die Voraussetzungen zu schaffen, damit die gemeinsame
Selbstverwaltung die Bedarfsplanung zielgerichtet weiterentwickeln
kann. Derzeit wird geprüft, welche gesetzlichen Anpassungen für
eine Verbesserung der Versorgungsstrukturen und eine zielgenauere
Bedarfsplanung erforderlich sind. Ziel muss es sein, die gesetzlichen
Vorgaben für die Bedarfsplanung so zu ändern, dass auf ihrer
Grundlage sachgerechte Beschlüsse der Landesausschüsse möglich
sind, die den regionalen Versorgungsbedürfnissen Rechnung tragen.

Zu Erfahrungen in den Bundesländern insbesondere im Hinblick auf
Maßnahmen zur Förderung der ärztlichen Niederlassung in ländli-
chen Regionen, die über die bisher ergriffenen Maßnahmen hinaus-
gehen, liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.
95. Abgeordneter
Steffen-Claudio

Lemme

(SPD)
Hat sich die Bundesregierung bereits mit der
Zahnärzteschaft über die in der Gesundheits-
reform angekündigte Deckelung der Steige-
rungsrate ihrer Einkünfte auf die halbe Grund-
lohnsumme ins Benehmen gesetzt, und wurde
die im Gegenzug angekündigte letztendlichen
Abschaffung der Grundlohnsummenanbin-
dung, welche erhebliche Kostensteigerungen
zu Lasten der Versicherten erwarten lässt, be-
reits durch die Verhandlungspartner fixiert?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Annette Widmann-Mauz
vom 6. September 2010
Im Hinblick auf das für das Jahr 2011 zu erwartende Defizit bei der
Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung besteht für die
Bundesregierung ein unmittelbarer Handlungsbedarf. Die in dem
Referentenentwurf eines Gesetzes zur nachhaltigen und sozial ausge-
wogenen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Finanzierungsgesetz – GKV-FinG) vorgesehene Regelung,
den Anstieg der Punktwerte und Gesamtvergütungen für die ver-
tragszahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz in den Jahren 2011
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und 2012 auf höchstens die Hälfte der für das jeweilige Jahr festge-
stellten Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen zu er-
höhen, ist ein notwendiger Beitrag der Leistungserbringer zur Kon-
solidierung der Finanzen. Die diesbezügliche Entscheidung hat die
Bundesregierung in eigener Verantwortung getroffen, ohne dass es
der Herstellung eines Benehmens mit der Zahnärzteschaft bedurfte.
Im Rahmen der Anhörungen werden die Verbände Gelegenheit ha-
ben, zu dem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen.

Die Bundesregierung hatte sich in der Koalitionsvereinbarung be-
reits darauf verständigt, dass die strikte Anbindung an die Grund-
lohnrate als überholt anzusehen ist. Entsprechende gesetzgeberische
Maßnahmen werden im Rahmen eines Gesamtkonzepts in einem ge-
eigneten Gesetzgebungsverfahren umgesetzt.
96. Abgeordnete
Dr. Carola

Reimann

(SPD)
Wie bewertet die Bundesregierung Berechnun-
gen der Techniker Krankenkasse, wonach der
im Referentenentwurf des GKV-Finanzie-
rungsgesetzes (GKV = gesetzliche Kranken-
versicherung) geplante erleichterte Wechsel
gesetzlich Versicherter in die private Kran-
kenversicherung zu Mindereinnahmen bei
den gesetzlichen Krankenkassen von bis zu
500 Mio. Euro jährlich führen, und welche
Gründe rechtfertigen diese weitere finanzielle
Belastung der gesetzlichen Krankenversiche-
rung?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Daniel Bahr

vom 7. September 2010
Die geplante Neuregelung stellt die Rechtslage vor dem GKV-Wett-
bewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) wieder her. Arbeitnehmer mit
einem Arbeitsentgelt über der Versicherungspflichtgrenze sollen da-
mit künftig wieder früher eigenverantwortlich über ihren Versiche-
rungsschutz entscheiden.

Die Techniker Krankenkasse geht im Grundsatz zur Fragestellung
nicht von jährlichen Mindereinnahmen, sondern auf das Jahr 2011
bezogen von Mindereinnahmen in Höhe von bis zu 500 Mio. Euro
aus. Die Bundesregierung kann diese Berechnungen nicht nachvoll-
ziehen.

Zu Beginn des Jahres 2011 werden durch die geplante Abschaffung
der Dreijahresregel alle abhängig Beschäftigten versicherungsfrei
und damit wechselberechtigt, die im Verlauf der Jahre 2009 und
2010 die Jahresarbeitsentgeltgrenze erstmalig überschritten haben
und auch im Jahr 2011 überschreiten werden. Die moderaten Lohn-
steigerungen in den Jahren 2009 und 2010 (im Jahr 2009 negative
Lohnentwicklung) sowie die insgesamt verhaltene Entwicklung des
Arbeitsmarktes in diesem Zeitraum haben dazu geführt, dass in die-
sen Jahren deutlich weniger abhängig Beschäftigte erstmalig die Jah-
resarbeitsentgeltgrenze überschritten haben dürften als von der Tech-
niker Krankenkasse offensichtlich angenommen. Zudem ist anzuneh-
men, dass bei weitem nicht alle Personen, die zum 31. Dezember
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2010 erstmalig versicherungsfrei werden, zur privaten Krankenversi-
cherung (PKV) wechseln werden. Arbeitnehmer, die mit Ablauf des
31. Dezember 2010 versicherungsfrei werden und grundsätzlich
einen Wechsel in die PKV beabsichtigen, können ihre Mitgliedschaft
in der GKV zunächst freiwillig fortsetzen und die alternativen Mög-
lichkeiten der Krankenversicherung sorgfältig bewerten, um dann
ggf. zu einem späteren Zeitpunkt unter Wahrung der gesetzlichen
Fristen in die PKV zu wechseln. Zudem wäre auch bei geltendem
Recht für das Jahr 2011 mit einem Anstieg der Übertritte zur PKV
zu rechnen, da jene Arbeitnehmer, die 2008 erstmalig die Jahresar-
beitsentgeltgrenze überschritten haben, danach zum 1. Januar 2011
versicherungsfrei werden. Dieser Personenkreis darf jedoch nicht bei
der Berechnung von durch das GKV-Finanzierungsgesetz ausgelös-
ten Beitragsausfällen berücksichtigt werden. Eine Quantifizierung
der Mehrbelastungen für die GKV auf Basis der Wanderungsbewe-
gungen zwischen GKV und PKV in den vergangenen Jahren ver-
nachlässigt überdies, dass das Neukundengeschäft in der PKV mehr-
heitlich auf Beamte und Selbständige zurückzuführen ist.

Zusammenfassend hält die Bundesregierung die seitens der Techni-
ker Krankenkasse ermittelten Beitragsausfälle für das Jahr 2011 für
überhöht und sieht keine Veranlassung, ihre Annahmen, wonach im
Jahr 2011 durch die entsprechende Maßnahme mit Mindereinnah-
men von ca. 0,2 Mrd. Euro gerechnet werden kann, zu revidieren.
97. Abgeordnete
Dr. Carola

Reimann

(SPD)
Welche zusätzlichen Ausgaben für die gesetzli-
che Krankenversicherung erwartet die Bundes-
regierung infolge der Umgehung des erhöhten
Herstellerabschlages für Arzneimittel durch
die Pharmaunternehmen, die durch eine Ge-
setzeslücke im Gesetz zur Änderung kranken-
versicherungsrechtlicher und anderer Vor-
schriften ermöglicht wurde (so genannte Preis-
schaukel)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Daniel Bahr

vom 7. September 2010
Geprüfte Daten hierzu sind noch nicht verfügbar. Automatisierte
Kontrollverfahren werden derzeit erarbeitet. Nach erster, vorläufiger
Einschätzung ist eine „Preisschaukel“ für ca. 455 Arzneimittelpa-
ckungen anzunehmen. Dies entspricht ca. 2,5 Prozent der insgesamt
rabattpflichtigen Packungen.

Zahlungsfrist für die Herstellerabschläge ist nach den maßgeblichen
Rahmenvereinbarungen der 18. Tag des Monats, der auf den Monat
der Abgabe des Arzneimittels folgt. Die Herstellerabschläge für den
Monat August 2010 sind somit bis zum 18. September 2010 zu leis-
ten. Pharmazeutische Unternehmer sind gefordert, die gesetzlichen
Herstellerabschläge zu leisten. Dies gilt auch für Produkte mit Preis-
schaukel.
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Die Bundesregierung strebt die Einführung einer Zusatzabgabe ab
2011 für Arzneimittel an, für die Herstellerabschläge nicht gezahlt
worden sind.

Die neuen Herstellerabschläge sollen die gesetzliche Krankenversi-
cherung im Jahr 2010 um rd. 475 Mio. Euro entlasten und in den
Jahren 2011 bis 2013 jeweils um rd. 1,15 Mrd. Euro. Die Bundesre-
gierung erwartet, dass dieses Einsparziel erreicht wird.
98. Abgeordnete
Dr. Carola

Reimann

(SPD)
Wie stark schöpfen Krankenhäuser die durch
das Krankenhausfinanzierungsreformgesetz
(KHRG) geschaffene Förderung arbeitsorga-
nisatorischer Maßnahmen zur Entlastung des
Pflegedienstes aus, und hat die Bundesregie-
rung Kenntnis über die konkrete Ausgestal-
tung dieser Maßnahmen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Daniel Bahr

vom 7. September 2010
Dem Bericht des GKV-Spitzenverbandes vom 23. Juni 2010 zum
Pflegesonderprogramm für das Budgetjahr 2009 lässt sich entneh-
men, dass im ersten Förderjahr für 55 von 868 Krankenhäusern mit
einer abgeschlossenen Fördervereinbarung Informationen über ver-
einbarte Maßnahmen zur Erprobung neuer arbeitsorganisatorischer
Modelle vorliegen. Dabei wurden insgesamt rd. 750 000 Euro veraus-
gabt. Bezogen auf das vereinbarte Gesamtfördervolumen entspricht
dieser Betrag einem Anteil von 0,5 Prozent. Das in der Förderrege-
lung nach § 4 Absatz 10 Satz 6 des Krankenhausentgeltgesetzes für
Maßnahmen der verbesserten Arbeitsorganisation in der Pflege vor-
gesehene Volumen in Höhe von bis zu 5 Prozent des Förderbetrags
wurde damit bisher nicht ausgeschöpft. Die Bundesregierung verfügt
über keine weiteren Informationen zu der konkreten Ausgestaltung
der geförderten Maßnahmen in den Krankenhäusern.
99. Abgeordnete
Dr. Carola

Reimann

(SPD)
Wird die Bundesregierung noch in diesem Jahr
Vorschläge für eine Reform der Finanzierung
der Pflegeversicherung vorlegen, und wird
diese Reform auch mit der Einführung eines
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs einherge-
hen?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Annette Widmann-Mauz

vom 7. September 2010
Es ist vorgesehen, dass eine interministerielle Arbeitsgruppe neben
der Frage der Ergänzung des Umlageverfahrens in der Pflegeversi-
cherung durch Kapitaldeckung auch die finanziellen Auswirkungen
einer möglichen Neufassung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs berück-
sichtigen soll. Entscheidungen über einen Zeitplan, die genaue Zu-
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sammensetzung und Arbeitsweise der Arbeitsgruppe sind noch nicht
getroffen worden.
100. Abgeordnete
Dr. Carola

Reimann
(SPD)
Plant die Bundesregierung eine bundesweite
Regelung zur Verbesserung der Hygiene in
Krankenhäusern wie sie zum Beispiel von ein-
zelnen Mitgliedern der Regierungsfraktionen
angekündigt wurde (Neue Osnabrücker Zei-
tung, 24. August 2010), und wie schützt die
Bundesregierung die Möglichkeit ein, trotz
Länderkompetenzen auf diesem Gebiet gesetz-
geberisch tätig zu werden?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Annette Widmann-Mauz
vom 9. September 2010
Die Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention
beim Robert Koch-Institut hat im Jahr 2009 ihre Empfehlungen zu
„Personellen und organisatorischen Voraussetzungen zur Prävention
und Kontrolle von Infektionen als Folge medizinischer Maßnah-
men“ aktualisiert, mit der die fachlichen Erfordernisse in der Kran-
kenhaushygiene weiter detailliert werden. Das BMG hat im Jahr
2009 eine Meldepflicht im Bereich der Infektionen mit MRSA einge-
führt sowie Initiativen zur Verbesserung der Krankenhaushygiene
und der Verhütung und Bekämpfung von resistenten Erregern ergrif-
fen. Das BMG beobachtet derzeit die Umsetzung und die Wirksam-
keit dieser Maßnahmen, um dann zu beurteilen, ob und ggf. welche
weiteren Maßnahmen von Bund und Ländern zur Verbesserung der
Umsetzung der Krankenhaushygiene erforderlich sind.
101. Abgeordnete
Karin

Roth

(Esslingen)

(SPD)
Welche Erkenntnisse hat das BMG auch vor
dem Hintergrund der seitens der Elly Heuss-
Knapp Stiftung – Müttergenesungswerk kriti-
sierten Entwicklung der Aufwendungen der ge-
setzlichen Krankenversicherung für stationäre
medizinische Vorsorge- und Rehabilitations-
leistungen für Mütter-/Väter-Kind-Maßnah-
men gemäß den §§ 24 und 41 SGB V hinsicht-
lich der Ablehnungen durch die Krankenkas-
sen seit dem Jahr 2006 (bitte tabellarisch für
den Bund und Baden-Württemberg, für die
Kassen AOK, DAK, Barmer GEK, Techniker
Krankenkasse und die Ebene der Betriebs-
krankenkassen sowie nach Ablehnungsgrün-
den aufschlüsseln), und welche Maßnahmen
wird das BMG ergreifen, um sicherzustellen,
dass der mit dem Gesetz zur Stärkung des
Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV-WSG) durch den Wegfall des
Grundsatzes „ambulant vor stationär“ gesetz-
lich festgeschriebene Rechtsanspruch auf me-
dizinische Vorsorge- und Rehabilitationsleis-
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tungen für Mütter-/Väter-Kind-Maßnahmen
gemäß den §§ 24 und 41 SGB V von den Kran-
kenkassen umgesetzt wird?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Daniel Bahr

vom 3. September 2010
Mutter-/Vater-Kind-Maßnahmen sind wichtige Bausteine für eine er-
folgreiche Prävention und Rehabilitation. Eine wesentliche Maßnah-
me der letzten Gesundheitsreform war deshalb die Stärkung der
Mutter-/Vater-Kind-Maßnahmen durch die Umwandlung in Pflicht-
leistungen. Außerdem wurde ausdrücklich festgestellt, dass es nicht
erforderlich ist, zunächst die ambulanten Behandlungsmöglichkeiten
auszuschöpfen. Ist das Vorsorge- und Rehabilitationsziel ohne Ent-
lastung vom Familien- und Erziehungsalltag nicht erreichbar, besteht
eine Indikation für eine stationäre Maßnahme. Als Folge der durch
das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz getroffenen Maßnahmen hat
es bei den Ausgaben für diese Leistungen in den Jahren 2007 und
2008 deutliche Steigerungsraten gegeben.

Die von Ihnen gewünschten Zahlen hinsichtlich der Ablehnung von
Anträgen stehen noch nicht fundiert zur Verfügung. Die Meldung
der genehmigten und der abgelehnten Anträge wurde erst 2008 in
der sogenannten Antragsstatistik aufgenommen. Die an das BMG
übermittelten Ergebnisse von 2008 waren bei einigen Krankenkassen
so fehlerhaft, dass das BMG auf Nachbesserung bestanden hat. Da
immer noch keine plausiblen Ergebnisse vorliegen, hat das BMG die
Aufsichtsbehörden der entsprechenden Krankenkassen eingeschal-
tet.

In Ihren Fragen nehmen Sie Bezug auf Meldungen, dass Kranken-
kassen vermehrt Anträge auf Bewilligung von Mutter-/Vater-Kind-
Maßnahmen ablehnten.

Zur Bestätigung dieser Einschätzung sind aus meiner Sicht die Daten
der durch das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz eingeführten An-
trags- und Bewilligungsstatistik, die demnächst vorliegen sollen, ab-
zuwarten. Der GKV-Spitzenverband hat eine korrigierte Meldung
zur Statistik der Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen 2008 für
die nächste Zeit angekündigt.

Auf der Grundlage der demnächst vorliegenden Zahlen und im Hin-
blick auf den Rückgang der Ausgaben für Mutter-/Vater-Kind-Kuren
wird die Bundesregierung prüfen, inwieweit die Kritikpunkte zutref-
fen, und dann gegebenenfalls entsprechende Gegenmaßnahmen be-
raten. Weiterem Klärungsbedarf wird das BMG im Kontakt mit den
Beteiligten nachgehen. Die Entwicklung bei den Mutter-/Vater-Kind-
Maßnahmen wird weiterhin aufmerksam verfolgt werden.
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102. Abgeordneter
Harald

Weinberg

(DIE LINKE.)
Gab es zur Erstellung des Referentenentwurfs
des „Gesetzes zur nachhaltigen und sozial
ausgewogenen Finanzierung der gesetzlichen
Krankenversicherung“ Formulierungshilfe
von außerhalb des Bundesministeriums für Ge-
sundheit, und welche externen Akteure hatten
vor der Veröffentlichung des Diskussionsent-
wurfs bereits Kenntnis von einzelnen Teilen
daraus?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Daniel Bahr

vom 9. September 2010
Bei Gesetzgebungsverfahren ist es üblich, dass interessierte Verbän-
de den Bundesressorts, auch unaufgefordert, Formulierungsvorschlä-
ge übermitteln.

Das BMG hat den Referentenentwurf eines „Gesetzes zur nachhalti-
gen und sozial ausgewogenen Finanzierung der gesetzlichen Kran-
kenversicherung“ eigenständig erarbeitet. Eine Öffentlichkeit wurde
erst hergestellt mit der Versendung des Referentenentwurfs an Län-
der, Ressorts und Fachverbände.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung
103. Abgeordnete
Kerstin

Andreae

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Ist es angesichts des Rahmenvertrags zwischen
dem Bund und der Tank & Rast GmbH recht-
lich möglich, über das neue Regionalmodell
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung für Rastanlagen mit weiteren
Lkw-Parkplätzen auf dem Autohof des Betrei-
bers Kal-Heinz Schneider in Herbolzheim den
Bedarf an diesem Abschnitt der Autobahn 5
zu decken, um damit die geplante Erweiterung
bzw. Verlegung der Rastanlage Schauinsland
zu umgehen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Andreas Scheuer

vom 8. September 2010
Unabhängig vom Rahmenvertrag zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Autobahn Tank & Rast GmbH sowie der im
Jahr 1998 erfolgten Privatisierung des Nebenbetriebssystems mani-
festiert das Bundesfernstraßengesetz (FStrG) eine Gewährleistungs-
pflicht des Bundes als Straßenbaulastträger der Bundesautobahnen
für ein ausreichendes, dem Bedarf und der Verkehrssicherheit genü-
gendes Versorgungssystem für alle Verkehrsteilnehmer auf den Rast-
anlagen der Bundesautobahnen. Wegen dieser gesetzlichen Gewähr-
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leistungsverpflichtung kann der in der Nähe der Anschlussstelle Her-
bolzheim neben der Autobahn 5 vorhandene private Autohof den
Ausbau der Rastanlage Schauinsland nicht ersetzen. Nur im Hin-
blick auf die Dimensionierung neuer oder auszubauender Rastanla-
gen können die auf einem Streckenabschnitt vorhandenen Autohöfe
bei der Bedarfsplanung von Rastanlagen insoweit berücksichtigt wer-
den, dass die für die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Ru-
hezeiten erforderliche Anzahl an Lkw-Parkflächen von den Rastanla-
gen der Bundesautobahnen und den vorhandenen Autohöfen bereit-
gestellt wird.

Der Bund entwickelt derzeit im Rahmen des geltenden Rechts neue
Modellstrukturen zur Schaffung zusätzlicher Lkw-Parkkapazitäten
unter Einbindung Privater. Eine systematische Einbindung von Flä-
chen neben den Bundesautobahnen in das Versorgungssystem ist aus
vorgenannten Gründen ausgeschlossen. In Betracht kommt lediglich
die bedarfsabhängige Nutzung solcher Flächen im Einzelfall, wenn
ein bestehender Lkw-Parkbedarf in einer bestimmten Region nach-
weislich nicht oder nicht rechtzeitig auf den Rastanlagen der Bundes-
autobahnen gedeckt werden kann. Das sog. Regionalmodell sieht in-
soweit vor, einen Privaten nach Durchführung eines öffentlichen
Ausschreibungsverfahrens vertraglich zu verpflichten, in einer kon-
kreten Bedarfsregion entlang eines bestimmten Bundesautobahnab-
schnittes eine bestimmte Anzahl an Lkw-Parkständen zu realisieren.
Ob und entlang welcher Autobahnabschnitte künftig Regionalmo-
delle umgesetzt werden, ist noch nicht entschieden.
104. Abgeordnete
Kerstin

Andreae
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Aus welchen Gründen stellt der für die Rast-
stätte Schauinsland 2001 von der Firma
Schmid Mobility Solutions GmbH aus Willich
eingereichte Vorschlag mit Parkdeck und ca.
24 Lkw- und Busparkplätzen sowie 120 Pkw-
Parkplätzen ohne Beeinträchtigung der nah
angrenzenden Wohnbebauung keine Alternati-
ve für die Überplanung der Rastanlage Schau-
insland dar?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Andreas Scheuer
vom 8. September 2010
Rastanlagen auf Bundesautobahnen dienen notwendigen Fahrtunter-
brechungen zur Erholung und Versorgung der Verkehrsteilnehmer
auf dem Weg zum Fahrtziel. Durch diese Funktion leisten Rastanla-
gen einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit, weil sie der Er-
haltung der Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer dienen und
Parkraum zur Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Lenkzeit-
unterbrechungen und Ruhezeiten für Lkw-Fahrer zur Verfügung
stellen.

Auch Parkdecks müssten als Teil einer Rastanlage diesen Ansprü-
chen genügen. Außer auf der obersten Parkebene ist aber der Auf-
enthalt im Fahrzeug auf einem Parkdeck unattraktiv, das Sicherheits-
empfinden äußerst gering. Der Lärmpegel würde durch Reflektionen
an den Geschossdecken steigen und nachts die Lkw-Fahrer im Schlaf
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stören. Ferner wären die Wege länger, durch Treppen beschwerli-
cher bzw. durch Aufzüge teuer und unterhaltungsaufwändig. Folg-
lich wäre nur eine mangelnde Akzeptanz der Verkehrsteilnehmer zu
erwarten.

Unter Wirtschaftlichkeitsaspekten betrügen die Baukosten pro Lkw-
Parkstand bei Parkdecks im Verhältnis zu ebenerdigen Lösungen ein
Vielfaches; der Zugewinn an zusätzlichen Lkw-Parkständen bliebe
gering. Ferner würde der Betrieb des Parkdecks mit Sauberhaltung,
Winterdienst und Beleuchtung völlig neue Ansprüche an die Ausrüs-
tung des Betriebsdienstes stellen und weitere Kosten verursachen.

Unabhängig vom Standort Schauinsland stellt daher der Einsatz von
Parkdecks bundesweit aktuell keinen Erfolg versprechenden Ansatz
dar.
105. Abgeordneter
Herbert

Behrens

(DIE LINKE.)
Wie erklärt sich die Bundesregierung die um
mehr als das Zehnfache nach unten abweichen-
de Differenz zwischen der im Bundesverkehrs-
wegeplan von 1992 für die Elbe (Mittel- und
Oberelbe) prognostizierten jährlichen Trans-
portmenge von 12 Mio. t/a für 2010, im Ver-
gleich zu der realen auf der Elbe transportier-
ten Gütermenge für das Jahr 2009, die sie mit
0,9 Mio. t/a bezifferte?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 9. September 2010
Die für den Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 1992 prognostizierte
Güterverkehrsnachfrage ging von einer wirtschaftlichen Entwicklung
aus, die so nicht eingetreten ist. Unter Berücksichtigung der anders
als seinerzeit erwartet eingetretenen Rahmenbedingungen wurde für
den BVWP 2003 eine neue Güterverkehrsprognose erstellt. Darin
werden für einige Wasserstraßen – insbesondere in Ostdeutschland –
geringere Gütermengen als in den vorangegangenen Prognosen
prognostiziert.

Für die Elbe wurde im Rahmen des BVWP 2003 keine Einzelbewer-
tung vorgenommen, weil ein Ausbau zu diesem Zeitpunkt bereits
ausgeschlossen war.
106. Abgeordneter
Herbert

Behrens

(DIE LINKE.)
Kann die Bundesregierung konkretisieren, in
welchem Abschnitt die Bundeswasserstraße
des Projekts 17 Deutsche Einheit (VDE 17)
nur eine Abladetiefe von 1,60 Meter im ein-
schiffigen Verkehr zulässt?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 9. September 2010
Derzeit ist am Mittellandkanal, Osthaltung zwischen Haldensleben
und Magdeburg in den Baustellenbereichen während der Bauzeiten
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nur eine Abladetiefe von 1,60 m im Richtungsverkehr möglich. Dies
führt zu einer Einschränkung über die Gesamtlänge des VDE 17.
Außerhalb von Bauzeiten ist die gesamte Strecke mit 2,20 m in Tei-
len bereits bis 2,50 m Abladung mit Einzelgenehmigung befahrbar.
107. Abgeordneter
Herbert

Behrens

(DIE LINKE.)
Mit welchem Ergebnis wurde die Gesamtver-
kehrsprognose von 1995 für das VDE 17 über-
prüft (prognostizierte Tonnen pro Jahr und
Kosten-Nutzen-Verhältnis), und wo ist dieses
Ergebnis dokumentiert?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 9. September 2010
Das Gesamtprojekt VDE 17 wurde im Rahmen der Aufstellung des
BVWP 1992 einer gesamtwirtschaftlichen Bewertung unterzogen.
Die Projektbewertung wurde 1995 auf Basis einer aktualisierten Gü-
terverkehrsprognose in dem Gutachten „Ergänzende Projektbewer-
tung für den Ausbau von Binnenschifffahrtsstraßen am Beispiel von
Projekt 17 Deutsche Einheit“ nochmals überprüft mit dem Ergebnis,
dass der Projektnutzen die Projektkosten um ein Mehrfaches über-
stieg.
108. Abgeordneter
Herbert
Behrens

(DIE LINKE.)
Wie begründet die Bundesregierung die Prog-
nosen für die erhebliche Steigerungsrate in Hö-
he von über 100 Prozent im zukünftigen Gü-
tertransport im Saale-Elbe-Verkehr (vorwie-
gend Massengut), und kann die Bundesregie-
rung bestätigen, dass Massenguttransporte auf
der Elbe wegen oft zu niedriger Wasserstände
kaum noch stattfinden?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 9. September 2010
Für die ausgebaute Saale, d. h. nach Fertigstellung des Schleusenka-
nals Tornitz, wird ein Güterverkehrsaufkommen von ca. 1,5 Mio. t/a
prognostiziert. Diese Verkehre werden im Weiteren über die Elbe
– überwiegend in Richtung Norden – abtransportiert und steigern so-
mit das Transportaufkommen auf den betroffenen Elbeabschnitten.

Die Aussage, dass Massenguttransporte auf der Elbe wegen oft wid-
riger Wasserstände kaum noch stattfinden, kann nicht bestätigt wer-
den.
109. Abgeordneter
Dr. h. c. Gernot

Erler

(SPD)
Welche Haushaltsmittel sind bisher für das
Projekt 3. und 4. Gleis der Deutschen Bahn
AG im Rheintal für welche Zwecke ausgege-
ben worden?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 7. September 2010
Nach z. T. noch vorläufigen Angaben des Eisenbahn-Bundesamtes
haben die Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes bzw. vor
1994 die frühere Deutsche Bundesbahn mit Stand bis 31. Juli 2010
Bundesmittel i. H. v. rund 1,69 Mrd. Euro für das Vorhaben Ausbau-
strecke/Neubaustrecke (ABS/NBS) Karlsruhe–Basel abgerufen.
Hiermit wurden bisher im Streckenabschnitt Karlsruhe–Rastatt vor-
bereitende Baumaßnahmen, im Abschnitt Rastatt–Offenburg der
Bau der Neubaustrecke und im Planfeststellungsabschnitt 9.1
(Schliengen–Eimeldingen) der Bau des Katzenbergtunnels und seine
Anbindung an die bestehende Rheintalbahn finanziert. Darüber hi-
naus wurden damit Planungsleistungen für das Gesamtvorhaben mit
Bundesmitteln finanziert.
110. Abgeordneter
Dr. h. c. Gernot

Erler

(SPD)
Welche Haushaltsmittel stehen für das Projekt
3. und 4. Gleis Rheintalbahn in den kommen-
den Haushaltsjahren zur Verfügung?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 7. September 2010
Die Finanzierungsvereinbarung für den 21 km langen Planfeststel-
lungsabschnitt (PFA) 9.1 (Schliengen–Eimeldingen) sieht in der Fas-
sung der Anpassungsvereinbarung 2009 folgende Bundesmittel vor:
15
Jahr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20
Mio. Euro 125,2 59,1 48,4 8,1 1,9 - -
Für die PFA 9.2 (Haltingen–Weil) und 9.3 (Basel Badischer Bahn-
hof) sind bis zum Jahr 2020 weitere Bundesmittel i. H. v. rund
366 Mio. Euro vorgesehen.

Durch den Abschluss weiterer Finanzierungsvereinbarungen im Ab-
schnitt Offenburg–Basel können – in Abhängigkeit von den vom
Deutschen Bundestag für Investitionen in die Bundesschienenwege
zur Verfügung gestellten Mittel sowie von der Erlangung des Bau-
rechts – weitere Bundesmittel für den Bau des 3. und 4. Gleises be-
reitgestellt werden.
111. Abgeordneter
Dr. h. c. Gernot

Erler
(SPD)
In welcher Weise können Kostenveränderun-
gen bei anderen Großprojekten, namentlich
bei dem Projekt „Stuttgart 21“, Auswirkungen
auf die Finanzierung des Projekts 3. und
4. Gleis Rheintalbahn entfalten?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 7. September 2010
Grundsätzlich sind unabdingbare Kostenerhöhungen bei einem Pro-
jekt des Bedarfsplans für die Bundesschienenwege im Rahmen der
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel für Schienenwegeinvesti-
tionen zu finanzieren, so dass gegebenenfalls für andere Neubeginne
weniger oder keine Bundesmittel bereitgestellt werden können. Dies
gilt ausdrücklich nicht für das Projekt „Stuttgart 21“, weil dies kein
Projekt des Bedarfsplans für die Bundesschienenwege ist. Deshalb
sind die hierfür zur Verfügung stehenden Bundesmittel – unabhängig
von der realen Kostenentwicklung – gedeckelt.
112. Abgeordneter
Dr. h. c. Gernot
Erler

(SPD)
Unter welchen zeitlichen Verpflichtungen steht
die Bundesregierung bei der Verwirklichung
des Projekts 3. und 4. Gleis Rheintalbahn
durch internationale Verträge bzw. Zusagen,
und wie beurteilt die Bundesregierung die Er-
füllbarkeit dieser Zusagen und Verpflichtun-
gen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 7. September 2010
Die „Vereinbarung zwischen dem Bundesminister für Verkehr der
Bundesrepublik Deutschland und dem Vorsteher des Eidgenössi-
schen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartments zur Sicherung
der Leistungsfähigkeit des Zulaufes zur neuen Eisenbahn-Alpen-
transversale (NEAT) in der Schweiz“ vom 6. September 1998
(BGBl. 1998 II S. 2939) sieht in ihrem Artikel 2 vor, dass die Kapazi-
täten im nördlichen Zulauf zur NEAT auf deutschem und schweize-
rischem Gebiet schritthaltend mit der Verkehrsnachfrage und aufei-
nander abgestimmt erhöht werden. Im Hinblick auf die Vollauslas-
tung der NEAT ist auf deutscher Seite u. a. ein viergleisiger Ausbau
zwischen Karlsruhe und Basel vorgesehen. Konkrete Zeitvorgaben
sind in dem Abkommen nicht enthalten.
113. Abgeordneter
Heinz-Peter

Haustein

(FDP)
Welche verkehrspolitische Bedeutung misst die
Bundesregierung der Realisierung des Straßen-
bauprojekts „B 101/B 173 Ortsumgehung Frei-
berg“ bei, und schließt sich die Bundesregie-
rung der Ansicht an, dass eine Umsetzung die-
ses Projekts unter Beachtung des verkehrli-
chen Bedarfs und der schutzwürdigen Interes-
sen der bislang vom Durchgangsverkehr in
Freiberg Betroffenen möglichst zeitnah gebo-
ten ist?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 8. September 2010
Durch die Aufnahme der Bundesstraße 101, Ortsumgehung Frei-
berg/West und der Bundesstraße 173, Ortsumgehung Freiberg/Ost
in den Vordringlichen Bedarf des Bedarfsplans für die Bundesfern-
straßen sowie die Aufnahme der Bundesstraße 101, Ortsumgehung
Freiberg/West in den Investitionsrahmenplan für die Verkehrsinfra-
struktur des Bundes wurde die hohe Priorität des Projekts bestätigt.

Die Umsetzung des Projektes kann erst nach Vorlage eines bestands-
kräftigen Planfeststellungsbeschlusses und in Abhängigkeit der dann
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel erfolgen.
114. Abgeordneter
Dr. Anton
Hofreiter

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Inwieweit hält es die Bundesregierung für sinn-
voll bzw. notwendig, bei der Neubewertung
des Bundesverkehrswegeplans das Nutzen-
Kosten-Verhältnis für geplante vierspurige
Bundesstraßen, die momentan als Mautaus-
weichverkehrsstrecken mit einem hohen Ver-
kehrsaufkommen belastet sind, nach einer Be-
mautung dieser Bundesstraßen aber sicherlich
ein viel geringeres Verkehrsaufkommen haben
werden – beispielsweise sei hier die B 26n bei
Würzburg genannt – neu zu berechnen, und
welche Schritte sind in diesem Zusammenhang
in absehbarer Zeit geplant?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Andreas Scheuer

vom 8. September 2010
Bei einer Fortschreibung des geltenden Bedarfsplanes für die Bun-
desfernstraßen werden – wie in der Vergangenheit auch – die dann
geltenden Rahmenbedingungen (wie z. B. eine mögliche Mautpflicht
für vierstreifige Bundesstraßen) der Ermittlung der Verkehrsmengen
und damit der Bewertung entsprechender geplanter Strecken zugrun-
de gelegt.

Besonderer Schritte hierfür bedarf es nicht.
115. Abgeordneter
Dr. Anton
Hofreiter

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie bewertet die Bundesregierung die Be-
fürchtung in betroffenen Kommunen (bei-
spielsweise an der Bundesstraße 25 Dinkels-
bühl), dass wegen hoher Ausweichverkehre für
Lkw-Transitverkehr komplett gesperrte Bun-
desstraßen nach der Bemautung wieder für
den Lkw-Transitverkehr geöffnet werden
könnten, und wie kann den kommunalen bzw.
Bürgerinteressen im Falle einer erneuten Er-
öffnung Rechnung getragen werden?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Andreas Scheuer

vom 8. September 2010
Die Bundesregierung geht davon aus, dass im Falle der Bemautung
von Bundesstraßen, die ausschließlich wegen Mautausweichverkeh-
ren für den Lkw-Transitverkehr gemäß § 45 Absatz 1 Nummer 3
oder Absatz 1b Nummer 5 i. V. m. Absatz 9 Satz 3 der Straßenver-
kehrs-Ordnung gesperrt sind, die angeordneten Verkehrsverbote sei-
tens der zuständigen Straßenverkehrsbehörden wegen des Wegfalls
der durch den Mautausweichverkehr hervorgerufenen nachteiligen
Auswirkungen überprüft werden. Soweit im Einzelfall eine aus die-
sem Grund bislang gesperrte Bundesstraße nicht selbst bemautet
wird, der Mautausweichverkehr dort aber infolge einer Bemautung
einer anderen Bundesstraße zurückgeht, ist die zuständige Straßen-
verkehrsbehörde ebenfalls gehalten, die von ihr getroffene verkehrs-
rechtliche Anordnung zu überprüfen. Die Anordnung von Verkehrs-
zeichen ist eine ausschließliche Sache der Bundesländer (Artikel 83,
84 des Grundgesetzes), die diese Aufgabe als eigene Angelegenheit
wahrnehmen. Der Bundesregierung steht es nicht zu, auf diese Prü-
fung Einfluss zu nehmen.
116. Abgeordneter
Dr. Egon

Jüttner

(CDU/CSU)
Ist die Bundesregierung bereit, die Richtlinien
zur Baubetriebsplanung auf Autobahnen, die
zurzeit eine maximale Baustellenlänge von
15 km vorsehen, im Hinblick auf die Gefah-
ren, die aufgrund übermäßig hoher Konzen-
trationsbeanspruchung der Verkehrsteilneh-
mer entstehen, deutlich zu verkürzen, um die
Anzahl von Unfällen im Baustellenbereich auf
Autobahnen signifikant zu reduzieren?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Andreas Scheuer

vom 7. September 2010
Im Rahmen der grundgesetzlich geregelten Auftragsverwaltung ob-
liegt es den Ländern, die Baustellen und Bundesautobahnen in eige-
ner Regie zu planen, durchzuführen und zu optimieren. Die Länge
einer Arbeitsstelle an Bundesautobahnen ist dabei unter Berücksich-
tigung der maßgeblichen Faktoren wie Verkehrsablauf, Verkehrsfüh-
rung, Streckencharakteristik und Wirtschaftlichkeit der Baumaßnah-
me im Einzelfall zu optimieren.

Die Richtlinien zur Baubetriebsplanung auf Bundesautobahnen
(RBAP) werden in Kürze durch den Leitfaden „Arbeitsstellenma-
nagement“ ersetzt. Hier ist vorgesehen, die maximale Arbeitsstellen-
länge zu reduzieren.
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117. Abgeordnete
Ute

Kumpf

(SPD)
Wie beurteilt die Bundesregierung die Rentabi-
lität der ICE-Neubaustrecke Wendlingen–Ulm
aufgrund der neuen Mehrkosten, und wie
bewertet sie des Weiteren Meldungen, dass
anhand einer aktuellen Analyse die Trasse
nur noch eine Wirtschaftlichkeit von 1,0xx
aufweise?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 9. September 2010
Der Bundesregierung liegen keine Anhaltspunkte für eine Unwirt-
schaftlichkeit des Projekts vor.
118. Abgeordnete
Brigitte
Pothmer

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welchen konkreten wirtschaftlichen Zweck
verfolgt der Ausbau des Stichkanals Hildes-
heim, wenn die Erweiterung des Hafens Hil-
desheim nach Auffassung der Bundesregie-
rung nicht sinnvoll und förderfähig ist und aus
diesem Grund nicht realisierbar sein wird, und
warum sollten die auf dem Mittellandkanal
verkehrenden großen Schiffe bzw. Container-
schiffe den Hafen Hildesheim anlaufen, wenn
dort keine Umschlaganlage des kombinierten
Verkehrs entsteht?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 9. September 2010
Mit dem Ausbau des Stichkanals nach Hildesheim (SKH) sollen die
bereits auf dem Mittellandkanal verkehrenden modernen, großen
Schiffe den bestehenden Hafen Hildesheim erreichen können. Dieser
verkehrspolitischen Zielsetzung wurde durch die Regierungsabkom-
men zwischen dem Bund und den Ländern Niedersachsen und Ham-
burg von 1965 und 1985/1986 Rechnung getragen, die den Ausbau
des Mittellandkanals und seiner Stichkanäle, darunter auch der
SKH, fixieren. Der Ausbau des SKH ist mit den Ländern, die gleich-
zeitig Finanzierungspartner sind, einvernehmlich abgestimmt. Bei
den Planungen der Stadt Hildesheim zum Bau eines KV-Terminals
(KV = kombinierter Verkehr) handelt es sich um eine Hafenerweite-
rung, die zusätzlich einen Umschlag von Containern ermöglicht. Das
KV-Terminal ist nicht Grundlage der Entscheidung für den Ausbau
des Stichkanals gewesen.

Im Hinblick auf den teilweise schlechten baulichen Zustand der sehr
alten Anlagen am SKH wären bei einem Ausbauverzicht hohe Er-
satzinvestitionen erforderlich.
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119. Abgeordnete
Dr. Birgit

Reinemund

(FDP)
Mit welchen Gesamtkosten rechnet der Bund
für die Ertüchtigung des ICE-Knotens Mann-
heim und der Neubaustrecke Frankfurt–
Mannheim?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 6. September 2010
Das Projekt Knoten Mannheim ist Bestandteil der Kategorie „Vor-
dringlicher Bedarf“ im Bundesverkehrswegeplan 2003 und ist im Be-
darfsplan für die Bundesschienenwege (Anlage zum Bundesschienen-
wegeausbaugesetz) enthalten. Vorgesehen sind der Neubau eines zu-
sätzlichen Bahnsteigs (Bahnsteig F) und der viergleisige Ausbau zwi-
schen Heidelberg und Mannheim-Friedrichsfeld. Darüber hinaus
sind noch Einzelmaßnahmen vorgesehen, die nicht mit Mitteln aus
dem Bedarfsplan finanziert werden. Für den ICE-Verkehr in Mann-
heim relevant ist der Bahnsteig F, für den Gesamtkosten in Höhe
von 37,7 Mio. Euro vorgesehen sind – davon 36,4 Mio. Euro Bun-
deshaushaltsmittel.

Im Rahmen der Arbeiten zu der laufenden Bedarfsplanüberprüfung
wurden die Gesamtkosten für die Neubaustrecke Rhein/Main–
Rhein/Neckar mit 2 183 Mio. Euro beziffert.
120. Abgeordnete
Dr. Birgit

Reinemund

(FDP)
In welcher Höhe müsste der Bundesanteil in
welcher Zeitspanne (Kosten/Jahr) in den
Haushalt eingestellt werden?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 6. September 2010
Einen maßgeblichen Einfluss auf den Zeitpunkt der Realisierung ein-
zelner Bedarfsplanprojekte und deren Aufnahme in den Investitions-
rahmenplan haben die im Planungszeitraum zur Verfügung stehen-
den Haushaltsmittel für Investitionen in die Bundesschienenwege.
Das gilt auch für die genannten Projekte.
121. Abgeordneter
Dr. Hermann

Scheer

(SPD)
Ist es dem Vorstandsvorsitzenden der Deut-
schen Bahn AG (DB AG) erlaubt, sich in sei-
ner Funktion als Chef eines bundeseigenen
Unternehmens (also nicht als Privatperson) an
politischen, industriefinanzierten Kampagnen
wie der Kampagne „Mut und Realismus für
Deutschlands Energiezukunft“ („Energiepoliti-
scher Appell“) zu beteiligen?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 6. September 2010
Der Vorstandsvorsitzende Dr. Rüdiger Grube hat den „Energiepoli-
tischen Appell“ der „Energiezukunft für Deutschland e. V. i. G.“ im
Rahmen seiner Geschäftstätigkeit unterzeichnet. Der Vorstand der
DB AG leitet das Unternehmen nach § 76 Absatz 1 des Aktiengeset-
zes in eigener Verantwortung.
122. Abgeordneter
Dr. Hermann

Scheer

(SPD)
Wurde die Beteiligung von Dr. Rüdiger Grube
an der Kampagne dem Aufsichtsrat zur Ge-
nehmigung vorgelegt?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 6. September 2010
Es unterliegt der Verschwiegenheitspflicht nach den §§ 116, 395
AktG, welche Vorgänge dem Aufsichtsrat der DB AG zur Genehmi-
gung vorgelegt werden.
123. Abgeordneter
Dr. Hermann

Scheer

(SPD)
Kann die Bundesregierung die Aussagen aus
dem Gutachten der KCW GmbH im Auftrag
des Umweltbundesamtes („Schienennetz
2025/2030“) bestätigen oder dementieren, wo-
nach bei dem Projekt „Stuttgart 21“ Kosten-
steigerungen drohen, die dazu führen, dass der
in der Finanzierungsvereinbarung vorgegebe-
ne Rahmen von 4,5 Mrd. Euro gesprengt
wird?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 6. September 2010
Bei Stuttgart 21 handelt es sich nicht um ein Projekt des Bedarfs-
plans für die Schienenwege des Bundes, sondern um ein eigenwirt-
schaftliches Projekt der DB AG. Die Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen sind Vorhabenträger und Bauherr. Der Bund übernimmt
mit einem Festbetrag i. H. v. 563,8 Mio. Euro für das Projekt „Stutt-
gart 21“ den Anteil, der für die Einbindung der Neubaustrecke in
den Knoten Stuttgart auch ohne Verwirklichung von Stuttgart 21 er-
forderlich gewesen wäre. Die aktuelle Kostenkalkulation der DB AG
hat für „Stuttgart 21“ Gesamtprojektkosten i. H. v. 4 088 Mio. Euro
ergeben. Darin sind neben Bau- und Planungskosten auch inflations-
bedingte Kostensteigerungen der Zukunft enthalten. Der von der
DB AG auch schon vor der aktuellen Kostenkalkulation angesetzte
Kostenrahmen von rund 4 500 Mio. Euro wird derzeit nicht erreicht
oder überschritten. Die Mehrkosten gegenüber den ursprünglich kal-
kulierten 3 076 Mio. Euro werden deshalb im Rahmen dieser verein-
barten Risikovorsorge i. H. v. 1 450 Mio. Euro ausgeglichen.
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124. Abgeordneter
Dr. Hermann

Scheer

(SPD)
Seit wann sind der Bundesregierung die Aussa-
gen des erst jüngst öffentlich gewordenen
SMA-Gutachtens (im Auftrag der NVBW)
bekannt, und kann sie die darin getroffenen
Aussagen zu Trassenkonflikten mit dem Fern-
verkehr, Infrastrukturengpässen und Fahrzeit-
verlängerungen auf der Gäubahn bestätigen
oder dementieren?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 6. September 2010
Ein solches Gutachten liegt dem Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung nicht vor. Zu den von Projektgegnern ver-
öffentlichten Dokumenten und Aussagen hat die SMA und Partner
AG am 28. Juli 2010 eine Stellungnahme abgegeben.
125. Abgeordneter
Dr. Hermann

Scheer

(SPD)
Welche Kosten entstünden bei einer Einstel-
lung des Projekts „Stuttgart 21“ aus der Ab-
wicklung bereits geschlossener Bauausfüh-
rungsverträge (gemeint sind damit ausdrück-
lich nicht die bereits verausgabten Mittel, bei-
spielsweise für die Projektplanung)?
126. Abgeordneter
Dr. Hermann

Scheer

(SPD)
Sind im Zusammenhang mit „Stuttgart 21“
Verträge zu Festpreisen abgeschlossen wor-
den, und warum wurde trotz der Risiken von
Baukostensteigerungen gegebenenfalls darauf
verzichtet?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 6. September 2010
Wegen ihres Sachzusammenhangs werden die Fragen 125 und 126
gemeinsam beantwortet.

Bei „Stuttgart 21“ handelt es sich nicht um ein Projekt des Bedarfs-
plans für die Schienenwege des Bundes, sondern um ein eigenwirt-
schaftliches Projekt der DB AG. Die Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen sind Vorhabenträger und Bauherr. Das Bundesministerium
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat somit keine Kenntnis
über den Inhalt von durch die DB AG mit Dritten abgeschlossenen
Bauausführungsverträgen.
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127. Abgeordneter
Alexander

Ulrich

(DIE LINKE.)
Auf welche rechtliche Grundlage stützt die
Bundesregierung ihre Argumentation, eine
Umsetzung der Richtlinie 2002/15/EG für
selbständige Fahrer in nationales Recht sei
während des laufenden Revisionsverfahrens
nicht notwendig, was im Gegensatz zur Auffas-
sung des Wissenschaftlichen Dienstes des
Deutschen Bundestages steht, nach dem Arti-
kel 2 Absatz 1 der Richtlinie eine Umsetzung
schon bis zum 23. März 2009 notwendig ge-
macht hätte – „unbeschadet der Bestimmun-
gen im folgenden Unterabsatz“ (welcher die
Möglichkeit eines Revisionsverfahrens vor-
sieht)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Andreas Scheuer

vom 7. September 2010
Die Frage entspricht weitgehend Frage 11 der Kleinen Anfrage –
Bundestagsdrucksache 17/2706 – vom 4. August 2010. Auf die dort
gegebene Antwort auf Bundestagsdrucksache 17/2780 wird verwie-
sen.

Ergänzend hierzu folgende Informationen:

Der Verkehrsministerrat hat sich am 31. März 2009 auf eine Allge-
meine Ausrichtung verständigt, nach der es den Mitgliedstaaten
überlassen bleiben sollte, selbständige Fahrer in die Regelung der Ar-
beitszeit einzubeziehen. Dieser Vorschlag war auch von der EU-
Kommission mitgetragen worden.

Auch das Europäische Parlament hat bei seiner Zurückweisung des
Legislativvorschlags der EU-Kommission nicht die Umsetzung der
Vorgaben der Richtlinie 2002/15/EG gefordert; vielmehr hat es die
EU-Kommission aufgefordert „mit dem Parlament die zweckdienli-
chen Schritte einzuleiten, um einen neuen Vorschlag vorzulegen;“.

Eine Aufforderung, über die Umsetzung der betreffenden Regelung
aus der Richtlinie 2002/15/EG zu berichten, hat die EU-Kommission
– anders als üblicherweise – nicht nach Ablauf der Umsetzungsfrist
im März 2009, sondern erst im Juli 2010 an die Mitgliedstaaten ge-
richtet, also nachdem sie ihren Legislativvorschlag zur Änderung der
Richtlinie 2002/15/EG zurückgezogen hatte. Selbst die Mitgliedstaa-
ten, die eine Einbeziehung von selbständigen Fahrern befürworten,
haben diese Regelung bislang nicht in ihr nationales Recht umge-
setzt.

Angesichts dieses Sachverhalts war es nicht zielführend, eine nationa-
le Regelung zu erlassen, die dem laufenden Gesetzgebungsverfahren
auf EU-Ebene widersprochen hätte.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit
128. Abgeordneter
Fritz Rudolf

Körper
(SPD)
Wie ist der Sachstand zu der bereits vom
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit für diese Legislatur-
periode angekündigten Überarbeitung der
26. der Bundes-Immissionsschutzverordnung
(BImSchV) und der ebenfalls angekündigten
kritischen Überprüfung der Grenzwerte für
den Betrieb von Mobilfunksendeanlagen?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Ursula Heinen-Esser

vom 6. September 2010
Die Erstellung eines Arbeitsentwurfs für die Novellierung der
26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes – Verordnung über elektromagnetische Felder (26. BImSchV)
befindet sich in der Vorbereitung. Im Rahmen dieser Überarbeitung
werden auch die bestehenden Grenzwerte der 26. BImSchV unter
Einbeziehung vorliegender wissenschaftlicher Erkenntnisse einer er-
neuten Prüfung unterzogen. In diesem Zusammenhang wird darauf
hingewiesen, dass derzeit keine wissenschaftlichen Erkenntnisse vor-
liegen, die die geltenden Grenzwerte aus wissenschaftlicher Sicht in
Frage stellen.
129. Abgeordnete
Gabriele

Lösekrug-Möller

(SPD)
Welche Informationen liegen der Bundesregie-
rung zum Hergang von zwei Kontaminationen
und der Beseitigung von kontaminierten Mate-
rialien im Atomkraftwerk Grohnde/Nieder-
sachsen Anfang August 2010 vor, die durch
Medienberichte und Berichte des Energiever-
sorgers E.ON vom 13. August 2010 bekannt
wurden und bei denen es sich um eine Leckage
im Abwasseraufbereitungssystem sowie um
eine Leckage an einer mit Flusswasser gefüll-
ten Messeinrichtung des Nebenkühlwassersys-
tems handelte?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Ursula Heinen-Esser

vom 6. September 2010
Der Bundesregierung liegen die beiden – nach der Atomrechtlichen
Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung in der Kategorie N
(Normal) eingestuften – Meldungen vor.

Demnach ist bei dem erstgenannten Ereignis eine Kontamination
mit radioaktivem Medium durch eine Leckage im Betrieb der De-
kanteranlage (einer Einrichtung zur Abwasseraufbereitung) aufgetre-
ten. Diese wurde im Rahmen einer Routinebegehung entdeckt und
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befand sich innerhalb des so genannten Kontrollbereichs. In diesem
besonders überwachten Bereich ist ein Zutritt nur eingeschränkt er-
laubt, da eine höhere Strahlenexposition auftreten kann. Gezielte De-
kontaminationsmaßnahmen erfolgten an der betroffenen Stelle. Die
Ursachenklärung für das Ereignis ist noch nicht abgeschlossen. Die
Anlage befand sich zum Zeitpunkt des Ereignisses im Volllastbe-
trieb.

Über die Beseitigung von kontaminierten Materialien liegen der
Bundesregierung keine Informationen vor.

Bei dem zweiten genannten Ereignis wurde die Anlage laut Ereignis-
meldung ebenfalls im Volllastbetrieb gefahren. Hierbei wurde bei
einer Anlagenbegehung im Rahmen einer wiederkehrenden Prüfung
eine Leckage an der Einbindung der Spülleitung einer Durchfluss-
messung in einem der vier Stränge des notstromgesicherten Neben-
kühlwassersystems entdeckt. Die eingebundene Spülleitung dient der
Reinigung der Messsonde mittels Spülung durch Trinkwasser. Der
betroffene Strang des Nebenkühlwassersystems war jedoch ununter-
brochen verfügbar.

Über eine Kontamination ist der Bundesregierung in diesem Fall
nichts bekannt. Das Nebenkühlwasser stellt das letzte Glied in der
Nachkühlkette dar. Bei einer Leckage an dieser Stelle ist ein Austritt
von radioaktivem Medium nicht zu erwarten.
130. Abgeordnete
Dorothee

Menzner

(DIE LINKE.)
Welche Informationen bezüglich der Einhal-
tung der Sicherheitskriterien nach BAM-Gut-
achten (BAM = Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung) für geplante Transporte
von hochaktiven Glaskokillen in CASTOR
HAW28M, TN85 von La Hague in das Brenn-
elemente-Zwischenlager in Gorleben (s. Bun-
desamt für Strahlenschutz – BfS: gültige
Beförderungsgenehmigungen nach § 4 des
Atomgesetzes bzw. den §§ 16 und 18 der Strah-
lenschutzverordnung (StrlSchV); lfd. Nummer
7030) liegen der Bundesregierung vor?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Ursula Heinen-Esser
vom 7. September 2010
Die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen wurden vom BfS und
der BAM im Rahmen ihrer Zuständigkeiten positiv bewertet und die
entsprechenden Zulassungen für beide Behältertypen auf der Grund-
lage der anzuwendenden Bestimmungen der Gefahrgutverordnung
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) in Verbindung
mit der Richtlinie des Bundesministers für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung vom 17. November 2004 und der Bekanntmachung des
BMVBS zu Richtlinien zu den Gefahrgutvorschriften vom 1. Juli
2010 erteilt.

Durch ein Qualitätsmanagementsystem wird sichergestellt, dass diese
Sicherheitsanforderungen auch während der Herstellung und des Be-
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triebes der Transportbehälter eingehalten werden. Hierzu werden
u. a. spezielle Prüfungen nach Fertigstellung, vor und nach Beladung
der Behälter, vor Abtransport sowie während der Nutzung der Be-
hälter festgelegt, deren Durchführung in der Praxis durch Aufsichts-
behörden und Sachverständige überwacht wird.
131. Abgeordnete
Dorothee

Menzner

(DIE LINKE.)
Inwieweit ist der Strahlenschutz für das Be-
gleitpersonal, insbesondere für Polizistinnen,
der in Frage 130 genannten Transporte ge-
währleistet?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Ursula Heinen-Esser

vom 7. September 2010
Die Transporte unterliegen den gefahrgut- und atomrechtlichen
Transportvorschriften. Gemäß den international gültigen Gefahr-
guttransportvorschriften müssen dabei zur Gewährleistung des
Strahlenschutzes vorgeschriebene Dosisleistungsgrenzwerte eingehal-
ten werden. Die Kontrolle der Einhaltung der Grenzwerte erfolgt
durch die zuständigen Aufsichtsbehörden vor Transportbeginn und
während der Transportdurchführung. Das Begleitpersonal des Beför-
derers der Transporte unterliegt auf der Grundlage von Strahlen-
schutzprogrammen einer gesonderten Überwachung.

Grundlage für die Strahlenschutzüberwachung für die eingesetzten
Beamten und Beamtinnen ist der in den §§ 5 und 46 StrlSchV festge-
legte Grenzwert von 1 MilliSievert pro Jahr, der allgemein für den
Schutz von Einzelpersonen der Bevölkerung gilt.

Grundsätzlich wird nicht zwischen eingesetzten Beamtinnen und Be-
amten unterschieden. Die Bundespolizei hält jedoch die Verordnung
über den Mutterschutz für Beamtinnen des Bundes und die Eltern-
zeit für Beamtinnen und Beamte des Bundes (MuSchEltZV i. V. m.
dem MuSchG) ein, was einen Einsatz von schwangeren Beamtinnen
in derartigen Außeneinsätzen generell ausschließt.
132. Abgeordnete
Dorothee

Menzner

(DIE LINKE.)
Bis wann muss nach Erkenntnis der Bundesre-
gierung ein Endlager für hochradiaktive Abfäl-
le in Betrieb genommen werden, damit die
staatliche Entsorgungsvorsorgeverpflichtung
nach § 9a Absatz 3 des Atomgesetzes als erfüllt
angesehen werden kann?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Ursula Heinen-Esser

vom 7. September 2010
Der Gesetzgeber hat mit der Verpflichtung zur Zwischenlagerung ra-
dioaktiver Abfälle und der Einrichtung von Endlagern durch den
Bund ein Entsorgungskonzept geregelt, das hinreichend geeignet ist
und in spätestens einigen Jahrzehnten vollständig umgesetzt sein
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wird. Eine zeitliche Festlegung, bis wann der Bund Endlager verwirk-
licht haben muss, ist nicht vorgegeben.
133. Abgeordnete
Dorothee
Menzner

(DIE LINKE.)
Welche Maßnahmen für den Beginn der Rück-
holung der radioaktiven Abfälle aus der
Schachtanlage Asse II wurden bereits ergriffen
oder sind in konkreter Planung, und wann ist
nach Einschätzung der Bundesregierung mit
dem Beginn der Rückholung zu rechnen?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Ursula Heinen-Esser

vom 7. September 2010
Als erster Schritt im Rahmen der Gesamtaufgabe Rückholung muss
eine vertiefende Erhebung von Fakten über den Zustand der Abfälle,
über die radioaktive Belastung der Kammerluft und über den Zu-
stand der Kammern selber durchgeführt werden. Mit dieser Vorge-
hensweise sollen für die Rückholung wesentliche offene Fragen wie
z. B. die Strahlenbelastung für das Betriebspersonal systematisch be-
antwortet werden. Im Rahmen des ersten Schritts der Faktenerhe-
bung ist in der 35. Woche die Kalterprobung der Bohrtechnik ange-
laufen.

Parallel zur Faktenerhebung hat das BfS bereits mit konkreten Pla-
nungsarbeiten für die Rückholung der in der Asse lagernden radioak-
tiven Abfälle begonnen. Hierzu gehören die Ertüchtigung und An-
passung des Schachtes II an die betrieblichen Erfordernisse der
Rückholung sowie an die Vorgaben des Strahlenschutzes sowie die
Planungsarbeiten für eine eventuell notwendige Errichtung eines wei-
teren Schachtes. Das Konzept der vollständigen Rückholung der ra-
dioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage Asse sieht vor, die unter
Tage geborgenen und in Transportbehältern nach über Tage ge-
brachten Abfälle standortnah zu koordinieren und für den Transport
in ein genehmigtes Endlager vorzubereiten. Hierfür muss ein für ent-
sprechende Kapazitäten ausgelegtes Zwischenlager mit Konditionie-
rungsanlage geplant und errichtet werden. Um die erforderlichen
Gebäudegrößen und Grundstücksflächen einschätzen zu können, ist
ein externes Unternehmen mit der Erstellung einer Marktrecherche
und Vorstudie zu den Anforderungen an ein zu errichtendes Zwi-
schenlager sowie an eine zu errichtende Konditionierungsanlage be-
auftragt.
134. Abgeordnete
Elisabeth

Scharfenberg

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Beteiligt sich die Bundesregierung aktiv an der
laufenden grenzüberschreitenden Umweltver-
träglichkeitsprüfung für das tschechische
AKW Temelin, in nicht einmal 100 Kilome-
tern Entfernung zur bayerischen Grenze, oder
plant sie dies zu tun, und wie bewertet die Bun-
desregierung die Tatsache, dass das grenzüber-
schreitende Verfahren der Umweltverträglich-
keitsprüfung nach altem tschechischem UVP-
Gesetz (Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung) erfolgt und nicht EU-konform
ist?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Ursula Heinen-Esser

vom 9. September 2010
Bei einem ausländischen Vorhaben, das einer Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP) unterliegt, richtet sich die Zuständigkeit nach
deutschem Recht danach, welche Behörde für ein gleichartiges Vor-
haben auf der deutschen Seite der Grenze zuständig wäre (§ 9b
UVPGesetz). Im grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprü-
fungsverfahren für das Vorhaben „Neue Kernkraftanlage am Stand-
ort Temelin einschließlich Ableitung der Generatorleistung in das
Umspannwerk mit Schaltanlage Kôcín“ sind dies die Bundesländer
Bayern und Sachsen. Beide Bundesländer beteiligen sich an dem lau-
fenden UVP-Verfahren. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben
wurde die betroffene Öffentlichkeit in das Verfahren einbezogen.

Die Tschechische Republik ist Mitgliedstaat der Europäischen
Union. Deshalb besteht für sie die Verpflichtung, geltendes Europa-
recht, wie etwa die Richtlinie des Rates vom 27. Juni 1985 über die
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und pri-
vaten Projekten (85/337/EWG), in nationales Recht umzusetzen. Es
ist Aufgabe der Europäischen Kommission für die Anwendung der
getroffenen Bestimmungen Sorge zu tragen und eventuell erforderli-
che Maßnahmen einzuleiten.
135. Abgeordnete
Elisabeth

Scharfenberg

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie steht die Bundesregierung zu der Tatsa-
che, dass die derzeitigen Unterlagen für eine
Bewertung der Umweltverträglichkeitsprüfung
nicht ausreichen, da zum Beispiel die Entschei-
dung für einen Reaktortyp erst im Verfahren
gefällt werden soll, und wie bewertet sie die
tschechischen Haftungsregelungen in Bezug
auf einen Reaktorunfall mit grenzüberschrei-
tenden Folgen?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Ursula Heinen-Esser

vom 9. September 2010
Für bestimmte Projektarten besteht stets eine rechtliche Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Eine
solche zwingende UVP-Pflicht schreibt das Europarecht unter ande-
rem für Kernkraftwerke vor – unabhängig davon, welcher Reaktor-
typ Gegenstand der Planungen ist und welche Leistung angestrebt
wird.

Die Bundesregierung bewertet generell keine ausländischen nationa-
len Haftungsregelungen.
136. Abgeordnete
Dr. Petra
Sitte

(DIE LINKE.)
Ist der Bundesregierung bekannt, dass füh-
rende Hersteller von Informationstechnologie
– unter anderem Dell, Samsung, Acer und
Hewlett Packard – eine über die 2004 in natio-
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nales Recht umgesetzte Richtlinie 2002/95/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates
hinausgehende und von Greenpeace e. V. un-
terstützte Selbstverpflichtung eingegangen sind
(vgl. C’T 17/2010 – Giftschleuder PC), deren
Ziele – insbesondere der Verzicht auf die stark
Umwelt und Mensch gefährdenden Toxine
PVC und BFR – sie jedoch nicht umgesetzt ha-
ben, und plant die Bundesregierung dieser
Selbstverpflichtung rechtliche Bindung zu ver-
leihen?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Katherina Reiche
vom 7. September 2010
Die Bemühungen einiger Hersteller, auf Polyvinylchlorid und bro-
mierte Flammschutzmittel in ihren Produkten zu verzichten, sind der
Bundesregierung bekannt. Die Presseberichterstattung zu dem von
Ihnen dargestellten Sachverhalt hat die Bundesregierung zur Kennt-
nis genommen.

Die Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung be-
stimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
(RoHS) befindet sich aktuell in einem Änderungsverfahren. In die-
sem Änderungsverfahren werden auch weitere Stoffbeschränkungen,
unter anderem auch die Beschränkung von Polyvinylchlorid und
bromierten Flammschutzmitteln, diskutiert.
137. Abgeordnete
Dr. Petra

Sitte
(DIE LINKE.)
Bei welchen Stoffen, die auch heute noch in
der Informationstechnologie zum Einsatz kom-
men, sind der Bundesregierung darüber hinaus
Risiken für Mensch und Umwelt bekannt (bit-
te mit Angabe der Risiken), und für welche
dieser Stoffe sind der Bundesregierung Ersatz-
stoffe bekannt (bitte mit Angabe der Stoffe)?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Katherina Reiche

vom 7. September 2010
Der Bundesregierung liegen zum Einsatz gefährlicher Stoffe in der
Informationstechnologie keine übergreifenden Untersuchungen vor.
Das Öko-Institut e. V. hat in Vorbereitung des laufenden Änderungs-
verfahrens der RoHS allerdings eine Studie angefertigt, die sich mit
der Bewertung der Umwelt- und Gesundheitsrelevanz von Stoffen,
die in elektrischen und elektronischen Geräten und damit auch in
Produkten der Informationstechnologie verwendet werden, befasst.
Gegenstand der aktuellen Fachdiskussionen sind vor dem Hinter-
grund dieser Studie vor allem Weichmacher und Flammschutzmittel
in Kunststoffen.

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Be-
wertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH-
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Verordnung) stehen zukünftig die Hersteller, Anwender und Impor-
teure aller Stoffe, die innerhalb der Europäischen Union verwendet
oder hergestellt werden, in der Pflicht, Informationen über deren
Stoffeigenschaften zur Verfügung zu stellen. Diese Pflichten, die für
die verschiedenen Marktteilnehmer unterschiedlich umfangreich aus-
fallen, betreffen somit auch Stoffe aus dem Bereich der Informations-
technologie. Erstmalig bis zum 30. November 2010 müssen zentral
bei der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) umfangreiche
Daten eingereicht werden für

– alle Stoffe, die in Mengen über 1 000 Tonnen pro Jahr in Verkehr
gebracht werden;

– Stoffe mit umweltgefährlichen Eigenschaften (in Gewässern/für
Wasserorganismen), die in Mengen über 100 Tonnen pro Jahr in
Verkehr gebracht werden;

– Stoffe mit krebserzeugenden oder erbgutverändernden oder fort-
pflanzungsgefährdenden Eigenschaften, die in Mengen von über
1 Tonne pro Jahr in Verkehr gebracht werden.

Zusätzlich führt die ECHA gemäß der REACH-Verordnung seit Ok-
tober 2008 eine Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe, in
der aktuell 38 Stoffe aufgeführt sind. Dazu gehören die fortpflan-
zungsgefährdenden Weichmacher Benzylbutylphthalat (BBP), Bis(2-
Ethylhexyl)phthalat (DEHP), Dibutylphthalate (DBP) und Diisobu-
tylphthalat sowie das persistente Flammschutzmittel Hexabromocyc-
lododecane (HBCD), die im Allgemeinen auch im Bereich der Infor-
mationstechnologie verwendet werden können.

Aus dieser Liste (sogenannte Kandidatenliste) werden Stoffe mit
hoher Priorität für die Aufnahme in Anhang XIV der zulassungs-
pflichtigen Stoffe vorgesehen. Bereits aus der Veröffentlichung in
der Kandidatenliste ergeben sich Informationspflichten für Lieferan-
ten von Erzeugnissen, die diese besonders besorgniserregenden Stof-
fe in mehr als 0,1 Masseprozent enthalten.

Bereits 59 Einträge enthält Anhang XVII zur Beschränkung der
Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter
gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse, der auf die Richtlinie
76/769/EWG zurückgeht. Für den Bereich der Informationstechno-
logie als relevant gelten davon beispielsweise die persistenten Flamm-
schutzmittel Diphenylether-Pentabromderivat (pentaBDE) und Di-
phenylether-Octabromderivat (octaBDE).

Darüber hinaus werden mit der Verordnung (EG) Nr. 850/2004
über persistente organische Verbindungen (POP-Verordnung) Rege-
lungen aus dem internationalen Stockholmer Übereinkommen in
EU-Recht überführt, die persistente, organische Chemikalien mit ge-
fährlichen Eigenschaften in Stoffen, Gemischen, Erzeugnissen und
Abfällen betreffen. Diese Regelungen beziehen auch die Stoffe ein,
die in Geräten der Informationstechnologie verwendet werden.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung
138. Abgeordneter
Michael

Gerdes
(SPD)
Hat die Bundesregierung in den Beratungen
zur mittelfristigen Finanzplanung der Europäi-
schen Organisisation für Kernforschung
(CERN) auf eine Kostensenkung gedrängt,
und welche Einsparungen wären bzw. sind auf-
grund der Empfehlungen des Finanzkomitees
vom 25. August 2010 für die Bundesrepublik
Deutschland zu erwarten?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Rachel

vom 6. September 2010
Grundlage der Beratungen des CERN-Finanzausschusses am
25. August 2010 war ein Vorschlag des CERN-Managements, der ge-
genüber den bisherigen Planungen des CERN eine Reduzierung der
CERN-Beiträge um insgesamt 135 Mio. CHF in den Jahren 2011 bis
2015 vorsieht. Der Anlass für diesen Vorschlag waren Äußerungen
mehrerer Mitgliedstaaten, die allein wegen der durch die Finanzkrise
bedingten schwierigen Situation ihrer nationalen Forschungshaushal-
te auch bei CERN Einsparungen forderten.

Die Bundesregierung hat den Vorschlag des CERN-Managements
unterstützt. Auch alle anderen Mitgliedstaaten mit Ausnahme von
Österreich haben dem Vorschlag zugestimmt.

Der genaue Betrag der Einsparungen für die Bundesrepublik
Deutschland im Vergleich zu den vorangegangenen Planungen von
CERN ist erst zu einem späteren Zeitpunkt zu beziffern, da die Bei-
tragsanteile der Mitgliedstaaten anhand der aktuellen Daten zum je-
weiligen Nettovolkseinkommen jährlich neu festgesetzt werden.
139. Abgeordneter
Michael

Gerdes

(SPD)
Setzt sich die Bundesregierung für Ausgaben-
bzw. Kostensenkungen bei europäischen For-
schungseinrichtungen (bei der European
Synchrotron Radiation Facility – ESRF,
dem European Molecular Biology Labora-
tory – EMBL, bei der European Spallation
Source – ESS, beim European Southern Ob-
servatory – ESO) ein, und welches Einspar-
potenzial sieht die Bundesregierung bei den
genannten Einrichtungen, insbesondere in Be-
zug auf die mittelfristige Finanzplanung?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Rachel

vom 6. September 2010
Bei der ESRF sind wie bei CERN von Mitgliedstaaten Einsparungen
gefordert worden, um damit der schwierigen Situation ihrer nationa-
len Forschungshaushalte Rechnung tragen zu können. Hierzu soll
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der Vorstand demnächst Szenarien über mögliche Einsparungen vor-
legen. Bei der ESO und beim EMBL sind konkrete Forderungen bis-
her nicht erhoben worden. Die ESS befindet sich noch in der Phase
der fachlichen Konzeption vor Gründung einer Einrichtung und bie-
tet keine Ansatzpunkte für auf die kommenden Haushaltsjahre bezo-
gene Einspardiskussionen.
140. Abgeordneter
Klaus

Hagemann

(SPD)
Weshalb ist es der Bundesregierung – trotz
wiederholter Zusicherungen im Rahmen der
Haushaltsberatungen 2009, 2010 und zuletzt
am 18. Mai 2010 auf meine Berichtsanforde-
rung im Haushaltsausschuss – nicht gelungen,
den 7 Mio. Euro teuren Wissenschaftszug
einer zweckgemäßen Wiederverwendung im
Ausland oder ggf. im Inland zuzuführen, und
bis wann beabsichtigt die Bundesregierung im
Hinblick auf den Zustand des Zuges und der
Exponate, der laut Internetwache Branden-
burg vom 18. August 2010 auf einem Abstell-
gleis des Bahnhofs Bergholz-Rehbrücke zwi-
schenzeitlich von Jugendlichen mit Graffitis
besprüht wurde, den Science Train im Rahmen
der Wissenschaftskommunikation erneut ein-
zusetzen?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Georg Schütte

vom 3. September 2010
Eine Verwendung des Wissenschaftszuges im Ausland im Jahr 2010
hat sich als nicht realisierbar erwiesen. Derzeit wird geprüft, wie die-
ser Zug in der bilateralen internationalen Zusammenarbeit eingesetzt
werden kann. Entsprechende Gespräche mit der französischen Re-
gierung laufen bereits.

Auch bei den letzten deutsch-russischen Konsultationen in Jekateri-
nenburg, bei denen u. a. die Durchführung eines deutsch-russischen
Wissenschaftsjahres beschlossen worden ist, wurde ein Einsatz des
Wissenschaftszuges für denkbar gehalten.
141. Abgeordnete
Dr. Rosemarie
Hein

(DIE LINKE.)
Wie viele Lehramtstudiengänge in der Bundes-
republik Deutschland sind auf das Bachelor-/
Master-System umgestellt, und wie viele Lehr-
amtstudiengänge funktionieren noch nach alter
Studienordnung (bitte nach Ländern aufschlüs-
seln)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Helge Braun

vom 8. September 2010
In der Lehrerbildung haben sich mit Ausnahme des Saarlandes und
Sachsen-Anhalts alle Länder für eine Einführung einer gestuften Stu-
dienstruktur ausgesprochen. In Baden-Württemberg, Bayern, Hes-
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sen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen werden Bachelor-
und Masterstudiengänge nur in begrenzter Anzahl angeboten, sei es
als Pilotversuche, sei es begrenzt auf einen Schultyp (insbesondere
berufsbildende Schulen) oder eine Hochschule (Universität Erfurt in
Thüringen). Die Länder Rheinland-Pfalz, Hamburg und Nordrhein-
Westfalen sind auf dem Weg zur flächendeckenden Umstellung.
Vollständig umgestellt haben bereits Berlin, Brandenburg, Bremen,
Niedersachsen, Sachsen und Schleswig-Holstein.

Im Sommersemester 2010 werden 827 Bachelorstudiengänge ange-
boten, die über einen späteren Masterabschluss zum Lehramt befähi-
gen. Ihre Zahl hat sich um 3 Prozent erhöht, im Wintersemester
2009/2010 waren es 800.
142. Abgeordnete
Dr. Rosemarie
Hein

(DIE LINKE.)
Inwiefern will die Bundesregierung ihren Bei-
trag leisten zu einer hinreichenden Abstim-
mung aller Verantwortlichen in der Lehreraus-
und -fortbildung, um Mobilität und Entfaltung
von Talent und Expertise zu geährleisten (vgl.
Schriftliche Frage Nr. 123 auf Bundestags-
drucksache 17/2715)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Helge Braun

vom 8. September 2010
Die Verantwortung für die Lehreraus- und -fortbildung liegt allein
bei den Ländern. Der Bund kann die Länder lediglich durch Bil-
dungsforschung unterstützen, damit sie ihre Verantwortung auf der
Grundlage von gesichertem Wissen erfolgreich wahrnehmen können.
Die Forschung zur Professionalisierung von pädagogischem Perso-
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nal wird im Rahmen des Programms des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung zur Förderung der empirischen Bildungsfor-
schung gefördert.
143. Abgeordnete
Dr. Rosemarie
Hein

(DIE LINKE.)
Wann legt die Bundesregierung ein Konzept
zu den von ihr angekündigten Lokalen Bil-
dungsbündnissen vor?
144. Abgeordnete
Dr. Rosemarie

Hein

(DIE LINKE.)
Aus welchem Grund spiegeln sich die ange-
kündigten Lokalen Bildungsbündnisse nicht
im Haushaltsplan 2011 wider?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Helge Braun

vom 8. September 2010
Die Fragen 143 und 144 werden im Zusammenhang beantwortet.

Das Konzept der Lokalen Bildungsbündnisse wird derzeit erarbeitet.
Dazu werden Gespräche mit Experten aus Wissenschaft und Praxis,
mit Vertretern der Länder und Kommunen sowie anderen Ressorts
geführt. Zu Beginn des Jahres 2011 soll die Umsetzung in ausgewähl-
ten Regionen pilotartig starten. Geplant ist die flächendeckende Um-
setzung des Programms im Jahr 2013.

Im Rahmen der Konzeptionierungsphase wird unter anderem ge-
prüft, inwieweit die geplanten Lokalen Bildungsbündnisse einen Bei-
trag zur Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts-
urteils vom 9. Februar 2010 zu den existenzsichernden Leistungen
nach dem SGB II im Hinblick auf bildungsspezifische Bedarfe von
Kindern leisten können.
145. Abgeordneter
Oliver
Krischer

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie erklärt die Bundesregierung im Detail den
Unterschied der genannten Gesamtkosten des
Rückbaus des AVR Jülich (AVR = Arbeitsge-
meinschaft Versuchsreaktor) in der Antwort
auf meine Schriftliche Frage Nr. 102 auf Bun-
destagsdrucksache 17/2818, in Höhe von 612
Mio. Euro und der Antwort der NRW-Landes-
regierung auf eine Anfrage des Landtagsabge-
ordneten Reiner Priggen (NRW-Landtags-
drucksache 14/2400) in Höhe von 399 Mio.
Euro (252 Mio. Euro aus Frage 2 plus 147
Mio. Euro aus Frage 3) und den Unterschied
zwischen der Angabe 40 Mio. Euro für die
Entsorgung radioaktiver Reststoffe und Abfäl-
le in der Antwort auf meine Schriftliche Frage
Nr. 102 auf Bundestagsdrucksache 17/2818,
und der Aussage des Pressesprechers des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung,
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Christian Herbst, in den „Aachener Nachrich-
ten“ am 27. September 2010 „Die Grünen hät-
ten offenbar ,Äpfel mit Birnen verglichen‘ und
übersehen, dass zum Finanzbedarf für den ei-
gentlichen Reaktorrückbau noch das Geld für
die Entsorgung von radioaktiven Abfällen aus
dem Reaktor in Höhe von 120 Millionen Euro
aufgebracht werden müsse“?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Georg Schütte

vom 7. September 2010
Der Unterschied zwischen den von der Bundesregierung im August
2010 genannten Gesamtkosten in Höhe von rd. 612 Mio. Euro und
den von der Landesregierung im August 2006 genannten Kosten der
AVR GmbH in Höhe von rd. 399 Mio. Euro erklärt sich dadurch,
das folgende Beträge zu den rd. 399 Mio. Euro hinzukommen:

• rd. 48 Mio. Euro Endlagervorausleistungen,

• rd. 120 Mio. Euro Aufwendungen des Forschungszentrums Jülich
für die Entsorgung radioaktiver Reststoffe und Altabfälle für die
AVR-Gesellschaft,

• rd. 45 Mio. Euro zusätzliche Kosten im Vergleich zur Projektkos-
tenschätzung 2003 aufgrund der Aktualisierung der Projektkos-
tenschätzung für das AVR-Projekt im Jahr 2007.

Hinsichtlich der Aufwendungen des Forschungszentrums Jülich für
die Entsorgung radioaktiver Reststoffe und Altabfälle für die AVR-
Gesellschaft geht der Unterschied zwischen den von der Bundesre-
gierung in der Antwort auf die Schriftliche Frage Nr. 102 auf Bun-
destagsdrucksache 17/2818 genannten rd. 40 Mio. Euro für die Jahre
1994 bis 2009 und den von Christian Herbst genannten rd. 120 Mio.
Euro auf einen Bedarf für die Zukunft nach 2009 in Höhe von rd.
80 Mio. Euro zurück.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
146. Abgeordnete
Karin

Roth

(Esslingen)
(SPD)
In welcher Höhe wird die Bundesregierung Zu-
sagen zur jährlichen Unterstützung des Globa-
len Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuber-
kulose und Malaria für die Jahre 2011 bis
2013 machen, und wenn sie keine Unterstüt-
zung über die für das Jahr 2011 in den Einzel-
plan 23 eingestellten 200 Mio. Euro zu leisten
gedenkt, wie will sie die eingegangenen Ver-
pflichtungen bezüglich des Millenniument-
wicklungsziels 6 dann erreichen?
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Antwort des Staatssekretärs Hans-Jürgen Beerfeltz

vom 6. September 2010
Der Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2011 sieht für Kapi-
tel 23 02 Titel 896 07 – Beitrag an den Globalen Fonds zur Bekämp-
fung von Aids, Tuberkulose und Malaria (GFATM) – einen Baran-
satz in Höhe von 200 Mio. Euro vor.

Eine Verpflichtungsermächtigung ist nicht ausgebracht, da der Haus-
haltsausschuss des Deutschen Bundestages im Rahmen der jährli-
chen Haushaltsberatungen über die Höhe des deutschen Beitrags zu
diesem Fonds entscheiden möchte.

Der GFATM stellt neben anderen Kooperationsansätzen ein mögli-
ches Instrument zur Erreichung des MDG 6 (Bekämpfung von HIV/
Aids, Malaria und anderen schweren Krankheiten) dar. Die Bundes-
regierung beabsichtigt vor dem Hintergrund des Koalitionsvertrags
ein Verhältnis von bi- zu multilateraler Entwicklungszusammenarbeit
von 2 zu 1 zu erreichen. Vor diesem Hintergrund ist angestrebt, ab
2012 das Engagement zur Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria und
anderen schweren Krankheiten vermehrt auf bilateraler Ebene um-
zusetzen.
147. Abgeordnete
Karin
Roth

(Esslingen)

(SPD)
Handelt es sich bei den von Bundesminister
Dirk Niebel stets in den Zeitungsinterviews
betonten (u. a. Passauer Neue Presse vom
19. August 2010) 20 Prozent deutscher Beteili-
gung an den EU-Hilfsgeldern für Pakistan um
zusätzliche Mittel, die die Bundesregierung der
EU zur Verfügung stellt, oder sind dies Gelder
aus dem laufenden EU-Haushalt, die die Bun-
desrepublik Deutschland bereits geleistet hat,
und handelt es sich nur um einen theoretischen
Anteil, da die Bundesrepublik Deutschland ca.
20 Prozent des EU-Haushaltes leistet?
Antwort des Staatssekretärs Hans-Jürgen Beerfeltz

vom 6. September 2010
Von einem „theoretischen“ Anteil Deutschlands kann keinesfalls die
Rede sein, weil die Bundesrepublik Deutschland de facto der größte
Beitragszahler der Europäischen Union ist und somit grundsätzlich
rund 20 Prozent aller Maßnahmen der Europäischen Union durch
Deutschland finanziert werden. Es ist ein Gebot der Transparenz,
die Beiträge Deutschlands angesichts der Flut in Pakistan umfassend
und präzise darzustellen, wozu sowohl die Ausweisung bi- als auch
multilateraler Beiträge gehört.
Berlin, den 10. September 2010
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